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Thesen-
1. Alle auf Sklaverei beruhenden Verfassungen 

führen nothwendig zur Tyrannis. 

2. Aristoteles ist in der Theorie der Revolutionen 
gänzlich von Plato abhängig und hat von die­
sem an manchen Stellen sogar die Ausdrucks-
weisc entlehnt. 

3. Machiavclli's ..11 Principe" ist wesentlich eine 
Bearbeitung des auf die Tyrannis bezüglichen 
Theils der Aristotelischen Politik. 

4. Object der Naturwissonsc-haft.cn sind nicht die 
sinnlichen Erscheinungen. 

5. Die Objecto der Geisteswissenschaften sind 
keine Erscheinungen. 

6. Die Gewissheit der Existenz des Ichs geht 
der Gewissheit aller anderen Existenz voraus. 

7. Atome sind nur dann Substanzen, wenn sie 
nicht nur an sich (per se nach Spinoza), sondern 
für sich (sibi) sind. 

8. Der Leib eines Menschen gehört der äusseren 
Welt an, gleich allem anderen sinnlich Wahr ­
nehmbaren. 

9. Die Anzahl der möglichen P u n k t e , Linien 
und Ebenen im unendlichen Raum lässt sich 
ganz genau bestimmen. 

10. Der Raum hat nur drei Dimensionen und 
kann nicht mehr haben, ohne aufzuhören, 
Raum zu sein. 

11. Sowohl Idealisten als auch Materialisten ver­
kennen ihre eigene Existenz. 

12. Durch das Christenthum hat ein wesentlicher 
Fortschritt in der E n t w i c k l u n g der Staats­
verfassungen stattgefunden. 

http://Naturwissonsc-haft.cn
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Vorwort. 

ie vorliegende Schrift gliedert sich in zwei 

Theile. Der eine gehört zur Geschichte der Philoso­

phie oder zur Geschichte der Begriffe, ist auf die 

Anregung und im Sinne T e i c h m ü l l e r s ausgeführt, 

und schliesst sich damit zugleich den geistesver­

wandten Arbeiten von P a u l T a n n e r y i n Frank­

reich, von C h i a p p e l l i in Italien, von A. W. B e n n 

in England, von R. H i r z e l , E u c k e n , Edm. 

P f l e i d e r e r und andern in Deutschland an. Die­

ser Theil umfasst die beiden Untersuchungen, in 

welchen Plato mit Aristoteles und dieser mit 

Machiavelli verglichen wird. 

Der übrige Theil gehört zur Politik oder 

zu r philosophischen Staatswissenschaft und um­

fasst einerseits eine systematische Darstellung der 

Aristotelischen Theorie über Erhal tung und Unter­

gang der Verfassungen, andererseits einen Versuch, 
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die modernen Formen der Verfassungen speculativ 

abzuleiten. Die Darstellung schien mir erwünscht, 

weil eine ähnliche Arbeit noch nicht vorhanden ist, 

und doch gerade eine solche zusammenfassende 

Uebersicht dieses wichtigen Abschnittes der Ari­

stotelischen Politik noch heute nützlich sein kann; 

der speculative Versuch aber bringt einige neue 

Gesichtspunkte, die sich mir während der Arbeit 

ergaben, und die ich der Prüfung empfehlen möchte. 

D o r p a t , 26. November 1887. 

W. Lutostawski. 



Einle i tung. 

L a n g e Zeit stand Aristoteles in der Meinung 

aller unvergleichbar und unerklärlich da, ein Riese 

ohne Vorgänger, und der Gegensatz der akade­

mischen und peripatetischen Schule machte die 

Gelehrten geneigt, anzunehmen, es beruhe dieser 

scharfe Gegensatz auf den Principien der beiden 

philosophischen Schulen. Ers t in unserem Jahr ­

hundert wurde die Abhängigkeit des Aristoteles 

von Plato, die schon im Alterthum von den Platoni-

kern in ihren Streitschriften gegen die Peripatetiker 

immer betont und bei der Erneuerung der Wissen­

schaften von den Anhängern Plato's in gehässiger 

"Weise gegen die Autorität des Aristoteles geltend 

gemacht war, im Einzelnen erwiesen und darge­

legt, besonders durch die geschichtlichen Arbeiten 

Teichmüllers. In seinen „Studien zur Geschichte 

der Begriffe" hat er die Abhängigkeit des Aristo­

teles auf dem Gebiet der Logik, Physik und Meta-

l* 
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physik, dann im dritten Band der „Neuen Studien" 

seine" Abhängigkeit in der Ethik beleuchtet. F ü r 

die Politik fehlt noch eine detaillirte Untersuchung 

über das Verhältniss beider Philosophen, und da 

Aristoteles in diesem Werk so ausführlich, wie 

kaum sonst, die Kritik an Plato geübt hat, so 

möchte man glauben, hier wenigstens habe er 

durchaus neue Wege betreten und stehe in schar­

fem Gegensatz zu Plato. Aber schon für die 

Theorie des besten Staats hat Teichmüller die 

Abhängigkeit des Aristoteles nachgewiesen. 

Es wäre falsch anzunehmen, dass durch diesen 

Nachweis der Abhängigkeit irgend wie das Ver­

dienst des Aristoteles geschmälert würde. Im 

Gegentheil, erst der Nachweis solcher Abhängig­

keiten und der E n t w i c k l u n g der Begriffe aus­

einander macht die Philosophie zu einer Wissen­

schaft. So lange wir mit den Verächtern der 

Philosophie annehmen wollen, dass ein jedes neue 

System alle vorhergehenden widerlege und über­

flüssig mache, werden wir in der Geschichte der 

Philosophie nur eine Geschichte herrlicher und 

kühner Dichtungen sehen, aber keine ernste Wissen­

schaft, keine stetig fortschreitende Arbeit an der 

Erforschung des Wahren. Freilich ist es bisher 

meistentheils so gegangen, dass der scharfe Ge­

gensatz der Systeme untereinander in Laien die 

Ansicht befestigte, die Philosophie bestehe in 

wechselnden Meinungen, und nicht in eigentlichem 
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Wissen. Schon Plato hatte mit dieser oberfläch­

lichen Ansicht zu kämpfen, schon Plato warf 

desshalb sein kühnes und selbstbewusstes „eu oloa" 

dem „cpa ivsTcu" der Sophisten entgegen. Aber heute, 

wo in einer jeden Wissenschaft gearbeitet wird, 

um die geschichtliche Entwickelung des gewon­

nenen Lehrbestandes zu erkennen und dadurch 

mit gerechter Würdigung der früheren Auffas­

sungen die No twend igke i t der Gegensätze nach 

den Gesetzen unseres Geistes zu begreifen, heute 

ziemt es auch den Philosophen, den Zusammen­

hang der scheinbar widerstreitenden Richtungen 

und den allmählichen Fortschrit t nachzuweisen, 

der die denkenden Geister vom naiven Hylozois-

mus zu den Monaden Leibnitzens, zu Kant und 

darüber hinaus führte. 

Daher haben diejenigen Arbeiten, welche die 

Beziehungen verschiedener Philosophen aufklären, 

eine nicht nur historische, sondern auch specu-

lative Bedeutung, besonders wenn sie sich auf 

hervorragende Philosophen beziehen. 

Den Studien zur Geschichte der Begriffe 

Teichmüllers schliesst sich diese Arbeit an mit 

ihrer bescheidenen A u f g a b e , die Beziehungen 

dreier der bedeutendsten Politiker aller Zeiten auf 

einem eng begrenzten Felde, nämlich in ihren 

Ansichten über die Revolutionen nachzuweisen. 

Zu diesem Zweck wird Aristoteles' Theorie als 

die vollständigste zum Ausgangspunkt gemacht 
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und objectiv dargestellt, um dann die Keime 

dieser Theorie in Plato aufzusuchen und ihre 

Wirkung auf Machiavelli darzustellen. 

Die folgende Darstellung darf jedoch nicht 

eine blosse Wiedergabe des von Aristoteles ge­

botenen Stoffes zur Theorie der Verfassungsän­

derungen sein, da dieser so überaus reiche Stoff, 

so wie er von Aristoteles im V (VII I ) Buche 

seiner Politik uns überliefert worden, keines­

wegs von ihm endgültig geordnet und übersicht­

lich eingetheilt ist. Es bedarf daher noch der 

Bearbeitung und Erk lä rung durch Vergleichung 

mit anderen aristotelischen Werken, besonders mit 

der Eth ik und Rhetorik. Susemihl*) hat zwar die 

Uebersicht über den Text durch seine umfangreiche 

Inhaltsangabe erleichtert, aber schon wegen dieses 

speciellen Zweckes konnte er die Mängel und 

Unklarheiten der Disposition nicht aufheben. Im 

Folgenden musste, wie schon aus der Reihenfolge 

der Citate erhellen wird, häufig zusammengehöriges 

aus verschiedenen Stellen des Textes zusammen­

getragen werden um das Verhältniss der dem 

Aristoteles entnommenen Gesichtspunkte zu ein-

*) Zu den griechischen Citaten diente hier die Aus­
gabe „Aristotolis Poli t icorum libri octo, recensuit Francisous 
Susemihl Lipsiae 1872", indem die Bekkersche Pag in i rung 
wo es sich um die Politik handelt , bloss m i t Zahlen ange­
geben wurde. Fü r die deutsch mitgethei l ten Stellen ist in 
der Hegel „Aristoteles Politik, Griechisch und Deutsch, her­
ausgegeben von Fr . Susemihl Leipzig 1879" zu Grunde gelegt. 
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ander zu beleuchten. Aristoteles hat besonders 

viele der nach seiner eigenen Anschauung a l l ­

g e m e i n e n Bedingungen der Erhal tung oder des 

Untergangs der Staaten nur bei den e i n z e l n e n 

Verfassungen erwähnt. Ferner bleibt er der zuerst 

aufgestellten Eintheilung nicht treu, und obgleich 

er am Anfang des V (VIII ) Buches die Theorie der 

Verfassungsänderungen in die Theorie der Erhal tung 

und in die des Untergangs der Staaten eingetheilt 

hat, trennt er in der folgenden Darstellung die 

Monarchien von den andern Verfassungen ab, so 

dass er zuerst sowohl die Erhal tung als auch den 

Untergang der nicht monarchischen Verfassungen 

abhandelt und hierauf für die Monarchien zuerst 

die Ursachen des Untergangs und dann die Mittel 

zu ihrer Erhal tung durchgeht. Da diese ganz 

abgesonderte Stellung der Monarchien in dem 

übrigen Gebäude der Aristotelischen Polit ik nicht 

hervortri t t , wurde sie in der hier folgenden Dar­

stellung nicht beibehalten, sondern es wird hier zu­

erst alles auf die Entstehung der Revolutionen Be­

zügliche zusammengefasst, und hierauf die Verhin­

derung der Revolutionen nach Aristoteles behandelt. 



Die Entstehung der Revolutionen. 

Allgemeine Gesichtspunkte. 

Im VIII., dem überlieferten V. Buch der Ari­

stotelischen Polit ik, finden wir eine vollständige 

Theorie der Revolutionen, die mit mehr als 120 

Beispielen illustrirt ist und, was Klarheit der Dar­

stellung, Feinheit der Eintheilungen, Schärfe des 

Gedankengangs betrifft, keinem andern Theil der 

Politik nachsteht und viele überragt. Freilich 

giebt es auch hier verderbte Stellen, vielleicht auch 

Lücken, und der kritische Theil ist wohl nicht 

vollständig. 

Wie die übrigen Untersuchungen des Aristo­

teles zerfällt auch diese Abhandlung in zwei Theile: 

Kritik der Ansichten der Vorgänger, besonders 

Piatos, und Darstellung der eigenen Theorie. 

Die Lehre von den Revolutionen zerfällt in 

zwei getrennte Discjplinen, nämlich in die von der 

Entstehung und in die von der Verhinderung der 

Revolutionen. 
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Was die Ents tehung der Revolutionen anbe­

trifft, so sind hierbei drei Gesichtspunkte massge­

bend: erstens der psychologische Vorgang in den­

jenigen, welche die Staatsumwälzung bewirken, 

zweitens die Ziele, die bei den Revolutionen erstrebt 

werden, und drittens die Ursachen und Veranlas­

sungen. (Arist. Pol. 1302 a 18.) 

I. Psychologische Vorgänge in den Theilnehniern. 

Die Untersuchung des psychologischen Vor­

gangs in den Einzelnen, die an einer Revolution 

theilnehmen, ist hauptsächlich gegründet auf die 

Analyse des Begriffs der G l e i c h h e i t der Bürger. 

Auf der Vorstellung der Gleichheit beruhen näm­

lich die meisten Verfassungen. (1801 a 25.) Es 

giebt aber „eine doppelte Art von Gleichheit, die 

nach der Quantität und die nach dem Werth"; 

(1801 b 30) und letztere Gleichheit ist schwer zu 

bestimmen, so dass häufig darüber Meinungsunter­

schiede bestehen, indem „die Einen, sobald sie in 

einem bestimmton Stücke gleich sind, es schlecht­

hin zu sein glauben, und die Anderen, sobald sie 

in einem bestimmten Stücke ungleich sind, in 

allen Stücken Ungleichheit der Rechte in An­

spruch nehmen zu dürfen meinen". (1301 b 37.) 

Der Grund hiervon ist, dass sich zwar die Gleich­

heit der Gegenstände leicht ausmachen lässt, aber 
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die Gleichheit der Personen desshalb schwer zu 

bestimmen ist, weil darüber die Personen selbst 

urtheilen, und jeder ein schlechter Richter in 

seiner eigenen Sache ist. (1280 a 11.) 

Die Annahme der vollständigen ursprüng­

lichen Gleichheit der Personen führt zur äusser-

sten Demokratie, die der Ungleichheit zur Aristo­

kratie. Nach diesen zwei verschiedenen Annahmen 

sind die psychologischen Vorgänge in denjenigen, 

die an Revolutionen theilnehmen, zu scheiden. 

Alle streben nämlich nach Gleichheit, aber die 

einen nach Gleichheit der Rechte mit ihres Glei­

chen, andere nach der Gleichheit aller. Bei der 

Annahme der gleichen Rechte für gleiche Perso­

nen entsteht das Streben nach Ungleichheit der 

Rechte für ungleiche Personen. So empören sich 

also die Einen um Gleichberechtigung zu erlangen, 

die Anderen streben aber nach Ungleichheit, indem 

sie sich überlegen fühlen und desswegen Bevor­

rechtung beanspruchen. (1302 a 24.) 

Man sieht, dass die psychologische Triebfeder 

der Revolutionäre nach Aristoteles derselbe Drang 

nach G e r e c h t i g k e i t ist, der überhaupt die Einzel­

menschen zum Aufstellen von allgemein bindenden 

Gesetzen und Verfassungen treibt. (1282 b 16.) Es 

ist das sittliche Gefühl, das zuerst als Entrüstung 

über ein von uns selbst oder von Andern erlittenes 

Unrecht offenbar wird. Da der Staat nach Aristo­

teles nicht nur zum Behuf des Lebens oder um. 
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sich einander nicht Unrecht zu thun, sondern zum 

Behuf des sittlich guten Lebens besteht, so ruft 

Unrecht und Ungleichheit in den Bürgern diejeni­

gen Gefühle hervor, die sie zum Aufstand treiben, 

die aber ihrem Wesen nach identisch sind mit den 

Gefühlen, die zur Begründung der Verfassungen 

leiteten, da ja auch kein Bedürfniss nach Recht 

und Gesetz empfunden wird, so lange kein Un­

recht geschieht. (1280 a 31.) 

Diese Zurückführung der Revolutionen auf 

dieselbe ethische Triebfeder, die zur Gründung von 

Staaten leitet, ist von eminenter principieller Wich­

tigkeit, und steht in scharfem Gegensatze zur Auf­

fassung des Königthums „von Gottes Gnaden", 

worin der Einzelne sich nicht mehr die Fähigkeit 

zutraut, mit seiner eigenen Einsicht die Zwecke 

des grossen Ganzen zu beurtheilen, und deswegen 

dem von Gott, und nicht durch Wahl und durch 

den Willen selbstbewusster Bürger an die Spitze 

der Macht gelangten Fürsten blinde Unterwerfung 

schuldig zu sein glaubt. 

Aber dieser scharfe Gegensatz wird von Ari­

stoteles gemildert durch die Einsicht, dass die 

Ansprüche der Aufständischen auch ungerecht sein 

können, und wenn demnach ein objectiver Mass­

stab der Gerechtigkeit gefordert wird, so erhebt 

sich Aristoteles hoch über die moderne Auffassung 

von der Souveränität des Volkswillens. Das 

Verhältniss dieser objectiven Gerechtigkeit oder 
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Gleichheit zur subjectiven Auffassung der Gerech­

tigkeit und Gleichheit seitens derjenigen, welche 

an einer Revolution theilnchmen, wird in der 

Lehre von den Verfassungen untersucht. Aristo­

teles fordert hier , dass man in der Vertheilung 

der Güter und Rechte theils die arithmetische, 

theils die geometrische Proportion anwende. (1302 

a 7.) Es dürfen also die in den massgebenden 

Stücken Ungleichen nicht völlige Gleichheit be­

anspruchen, und diejenigen Revolutionen, die zur 

äussersten Demokratie führen, sind sittlich ver­

werflich, weil sie völlige Gleichheit der Rechte 

aller Bürger zur Voraussetzung haben, ungeachtet 

der grossen Unterschiede in der Tüchtigkeit. 

Hiermit wäre die o b j e c t i v g e r e c h t e s t e 

Revolution die der Tüchtigsten gegen alle Uebri-

gen, aber sie findet nirgends statt, weil der Tüch­

tigsten sehr wenige sind. (1301 a 39.) Häufiger 

ist der Geburtsadel fähig, eine Staatsumwälzung 

zu bewirken. Am häufigsten aber sind es die 

Reichen oder die Armen, welche ihren Vortheil in 

den Verfassungen wahren und die Gleichheit in 

ihrem Sinn durchsetzen, indem die Armen, weil 

alle Bürger gleich in Bezug auf Freiheit wären, 

völlige Gleichheit der Rechte einführen wollen, die 

Reichen aber, weil sie den Andern an Vermögen über­

legen wären, auch grössere Reichte beanspruchen. 

Dies Gefühl der Entrüstung über Unrecht 

oder des Strebens nach Gleichheit oder Gerechtig-
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keit waltet in den grossen Massen, die an Revo­

lutionen theilnehmen. Zur Empörung führt aber 

auch die V e r a c h t u n g der Herrschenden durch die 

Beherrschten, besonders in den Oligarchien, wenn 

die vom Regiment Ausgeschlossenen in der Mehr­

zahl sind, und sie die Stärkeren zu sein glauben, 

und in Demokratien, wenn die Unordnung und 

Anarchie die Verachtung der Reichen hervorruft. 

Es wirken aber in den Revolutionen nicht nur die 

M a s s e n , sondern ganz besonders E i n z e l n e , deren 

Motive Aristoteles fein psychologisch studirt hat. 

Es kommt hier in erster Linie die E h r s u c h t 

in Betracht. Daher sind Leute, die rasch aufkom­

men, staatsgefährlich; denn es ist nicht jedermanns 

Sache, Glück zu ertragen, und je leichter einer 

grosse Güter erreicht hat, desto eher entstehen in 

ihm noch grössere Wünsche, wenn er sich die 

Macht zutraut, zur Alleinherrschaft zu gelangen. 

(1308 b 14, 1307 a 3.) Besonders sind die kühnen 

Männer zu allen Unternehmungen fähig, denn 

Kühnheit ist Tapferkeit mit Macht gepaart. (1315 

a 10, 1312 a 17.) Eine andere Art von Ehrsucht 

ist nicht auf Macht gerichtet, sondern auf eine 

Stimmung gegründet, in der man sich um Erhal ­

tung des eigenen Lebens nicht kümmert. Solche 

Leute unternehmen das Wagniss, die Alleinherr­

scher anzugreifen, gerade so, wie irgend eine an­

dere ausserordentliche That, welche namhaft und 

bekannt macht, nicht also um die Alleinherrschaft 
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ihrerseits, sondern um R u h m zu gewinnen. (1312 

a 26.) Ausser der Ehrsucht kommt in den An­

stiftern der Revolutionen auch Z o r n , H a s s und 

N e i d als Seelenstimmung vor. Zorn wird durch 

Gewaltthat oder Beschimpfung erregt, und ist oft 

wirksamer als der Hass ; „denn weil der Affect 

des Zornes der vernünftigen Ueberlegung beraubt, 

so treibt er desto stärker zum Angriff und giebt 

diesem eine um so grössere Energie, namentlich 

in Folge einer frisch empfangenen Beleidigung. 

Dagegen lässt der Hass mehr der Ueberlegung 

Raum, die beim Zorn durch das mit diesem ver­

bundene Schmerzgefühl zurückgedrängt wird, 

während die dauernde Feindschaft ohne ein sol­

ches Schmerzgefühl ist" 1). Was nun den Neid 

anbetrifft, so treibt er sehr häufig zu Revolutionen, 

wenn irgend ein Theil der Bürger dem Staat zur 

Macht verholfen hat und durch Ehrenstellungen 

in der Art ausgezeichnet worden ist, dass der Neid 

der Andern erweckt wird. (1304 a 33.) 

In dieser Weise hat Aristoteles die psycholo­

gischen Vorgänge sowohl in den Massen, die an 

den Revolutionen theilnehmen, als auch in den 

Einzelnen, welche diese Unternehmungen leiten, 

genau bestimmt. 

1) Pol . 1311 a 33, 1312 b 25. Nie. E th . 1149 a 25. 
Ehe to r . 1378 a 81. 
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II. Ziele und Zwecke der Revolutionen. 

Die Ziele und Zwecke der Revolution sind auch 

in dieser zweifachen Weise sowohl auf die M e n g e , 

als auch auf die e i n z e l n e n Führer zu beziehen. 

Die allgemeinen Ziele sind entweder eine Aende-

rung der Verfassung oder nur ein Wechsel der 

am Ruder stehenden Personen. Die angestrebte 

Aenderung der Verfassung ist entweder eine voll­

ständige, d. h. aus e i n e r der sechs Hauptverfassun­

gen in eine andere, oder sie bleibt in den Grenzen 

derselben Verfassung. Ein principieller Unterschied 

zwischen einem vollständigen Umsturz und einer 

Aenderung innerhalb derselben Verfassung besteht 

nicht, aber um zu verstehen, was Aristoteles unter 

einer theilweisen Aenderung meinte, müssen wir 

uns daran erinnern, dass er es als sein besonde­

res Verdienst ansah, die verschiedenen Abarten 

jeder Verfassung erkannt und beschrieben zu haben. 

Es kann also eine Demokratie oder eine Oli­

garchie aus einer in die andere ihrer vier Arten 

übergehen, und dies würde zwar eine Staats­

umwälzung sein, aber innerhalb der Oligarchie oder 

der Demokratie. (1301 b 13.) 

Falls das allgemeine Ziel nicht eine Aenderung 

der Verfassung, sondern nur einen Wechsel der 

am Ruder stehenden Personen betrifft, so werden 

die an der Revolution theiluehmenden Bürger ent­

weder für sich selbst die Herrschaft beanspruchen, 
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wenn sie sich beeinträchtigt fühlen, oder für Andere. 

(1301 b 10.) Letzteres ist besonders der Fall , wenn 

die Herrschenden allgemeine Verachtung und Hass 

verdient haben, wie zum Beispiel bei den Verschwö­

rungen gegen Tyrannen und Monarchen, wenn nicht 

Tyrannis oder das Königthum, sondern nur die 

herrschende Person beseitigt werden soll. (1312 b 18, 

1316 a 29.) 

Ausser den a l l g e m e i n e n Zielen der Revolu­

tionen untersucht Aristoteles auch die b e s o n d e r e n 

Ziele der E i n z e l n e n , welche die Revolutionen 

leiten, und fasst sie unter zwei Titel zusammen: 

E h r e und G e w i n n , und die Vermeidung von Un­

ehre oder Verlusten, und zwar erstreben einige 

diese Ziele für sich selbst, andere aber für ihre 

Freunde. (1302 a 32.) Die Ziele der einzelnen Leiter 

der Revolutionen werden also auf die Ziele aller 

menschlichen Handlungen überhaupt zurückgeführt. 

(Nie. Eth. 1094 a 1.) 

III. Ursachen der Revolutionen . 

Gehen wir zu den Ursachen und Veranlas­

sungen der Revolutionen über, so ist zunächst zu 

bemerken, dass jedem Staat die Gefahr entweder 

von I n n e n oder von A u s s e n droht. (1307 b 20.) 

Von A u s s e n kann eine Verfassung gestürzt werden, 

wenn ein Staat mit entgegengesetzter Verfassung 

in der Nähe liegt, oder zwar entfernt, aber mit um 
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so grösserer Macht ausgerüstet ist. Die Gefahr 

beruht auf dem Gegensatze der Tendenzen und hat 

zur Voraussetzung die Ungleichheit der Kräfte 

beider Staaten, da zwar jeder Staat einen ihm ent­

gegengesetzten zu stürzen strebt, aber nur ein 

mächtigerer dies ausführen kann. (1312 b 1.) Hieran 

schliesst sich die Frage, was man unter entgegen­

gesetzten Tendenzen zu verstehen habe. Der grösste 

Gegensatz ist der zwischen Guten und Schlechten, 

dann zwischen Reichen und Armen; (1303 b 15) 

daher steht die Aristokratie der äussersten Demo­

krat ie 1 ) , die Oligarchie der Politie sowohl, als auch 

der Demokratie entgegen. Ferner ist die Tyrannis 

entgegengesetzt sowohl der Demokratie, als auch 

dem Königthum und der Aristokratie. (1312 b 5.) 

Ausser der Gefahr von a u s s e n giebt es viele 

Gefahren in den Staaten selbst, und zwar zunächst 

seitens der nicht zu den Bürgern gehörigen S ö l d ­

n e r in denjenigen Verfassungen, wo solche nöthig 

sind. Söldneranführer sind den Oligarchien und 

Tyrannenherrschaften sowohl im Krieg als auch im 

Frieden gefährlich. (1306 a 20.) Die übrigen Ur­

sachen der Revolutionen liegen in den Bürgern und 

in der Verfassung selbst. Als wichtigste von den 

i n n e r e n Ursachen darf die A b w e i c h u n g v o n 

d e r u r s p r ü n g l i c h e n V e r f a s s u n g angesehen 

1) Die vier te oder schlechteste Ar t von Demokra t ie 
wird geschildert in VI. (V.) Buch 1292 a 5—38 und mit der 
Tyrannis vergl ichen. 

2 
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werden, weil man darauf nicht achtet, wie sie sich 

bei kleinem vollzieht. (1303 a 22.) Mit solchen un­

vermerkt sich einschleichenden kleinen Gesetzwi­

drigkeiten ist es wie mit den kleinen Ausgaben, die, 

wenn sie oft kommen, das ganze Vermögen auf­

zehren, und man beachtet sie nicht, weil sie nicht 

haufenweise auf einmal kommen. Wie Aristoteles 

alle Motive mit psychologischer Feinheit analysirt, 

so zeigt er auch hier als Schöpfer der Logik die 

Wege, auf denen das Urtheil irre geleitet wird, und 

stellt die Sache in der Weise jenes sophistischen 

Trugschlusses vor: wenn jedes einzelne klein und 

geringfügig ist, so ist es auch die Gesammtheit. 

(1307 b 33.) Zu solchen allmählich auftretenden 

Veränderungen, die nicht eher bemerkt werden, 

als bis sie eine Staatsumwälzung bewirkt haben, 

gehört auch das u n v e r h ä l t n i s s m ä s s i g e E m p o r ­

w a c h s e n e i n z e l n e r T h e i l e der Bürgerschaft. 

(1302 b 34.) Der Staat besteht aus verschiedenen 

Theilen, deren Verhältniss das Charakteristische 

einer Verfassung ausmacht. So ist ein Staat, wo 

die Reichen mächtiger sind, als die Armen, eine 

Oligarchie; aber ganz unvermerkt kann in ihr 

die Anzahl und die Macht der Armen so wachsen, 

dass diese das Uebergewicht erlangen, und der Staat 

demokratisch wird. Armuth und Reichthum sind 

immer relativ, und ein Bürger heisst nur arm, wenn 

in demselben Staaten neben ihm andere mehr Besitz 

haben. In einem Staate brauchen desshalb die 
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Aermeren nicht nothwendig arm zu sein imVergleich 

mit den Bürgern eines andern Staates. So können 

auch dieselben Bürger, die in einer gewissen Epoche 

die reichsten waren und daher oligarchisch herrsch­

ten, später, durch den Reichthum anderer über­

boten, im Verhältniss zu diesen für arm gelten, 

wesshalb ihr Antheil an der Herrschaft dann einen 

demokratischen Charakter gewinnt. Ebenso kann 

auch in den Demokratien, wo zum Theil die Aer­

meren auf Kosten der Reicheren leben, die Anzahl 

der Armen so gross werden, dass die Reichen 

zu höherem Ansehen gelangen und mit den wohl­

habenderen unter den früheren Armen eine Oli­

garchie errichten. Auch das unverhältnissmässige 

Anwachsen einer B e h ö r d e an Macht oder Ansehen 

kann der Verfassung einen ganz anderen Charakter 

ertheilon. (1304 a 17.) 

Eine fernere Ursache der Revolutionen sind 

starke G e g e n s ä t z e verschiedener Art, die in 

einem Staat herrschen, mögen diese Gegensätze 

als p e r s ö n l i c h e sich in Streitigkeiten unter 

den Herrschenden ausdrücken, oder tiefer begrün­

det sein in der verschiedenen A b s t a m m u n g 

der Bürger. (1303 a 26.) „Ebenso wenig wie aus 

jeder beliebigen Bevölkerung ein Staat wird, eben 

so wenig auch nicht in jeder beliebigen Zeit." 

Daher haben diejenigen Staaten, in denen Bürger 

verschiedener Abstammung neben einander wohn­

ten, stets an inneren Unruhen zu leiden gehabt 



2 0 Die E n t s t e h u n g d e r R e v o l u t i o n e n . 

infolge der natürlichen Verschiedenheit der Anla­

gen und Sitten. Eine solche Verschiedenheit kann 

auch bei Bürgern desselben Stammes durch locale 

Verhältnisse bewirkt werden, wenn ein Theil der 

Bürger in Folge von O r t s v e r h ä l t n i s s e n an 

eine verschiedene oder gar entgegengesetzte Le­

bensweise gewöhnt werden. (1303 b 7.) 

IV. Veranlassungen der Revolutionen. 

Obgleich Aristoteles nur die drei oben ange­

führten Gesichtspunkte (nämlich die M o t i v e , die 

Z w e c k e und die U r s a c h e n ) für die Eintheilung 

seines Stoffes hervorbebt, so tritt ihm doch hinter­

her ein vierter Gesichtspunkt in den M i t t e l n der 

Revolutionen hinzu. Da er nun auch den Grund 

seiner Eintheilung nicht weiter abgeleitet hat, so 

schien es hier vortheilhaft, noch eine weitere Grup-

pirung hinzuzusetzen, damit die in blosser Anein­

anderreihung aufgezählten vielen Ursachen leichter 

überblickt werden könnten. Es werden dcsshalb 

unter U r s a c h e n hier nur allgemeine Verhältnisse 

verstanden, unter V e r a n l a s s u n g e n aber Hand­

lungen, die zum Umsturz führen. Die Veranlas­

sungen können, im Gegensatz zu den Zielen, sehr 

geringfügig sein. (1B03 b 18.) Sie werden ent­

weder von den Regierenden ausgehen oder von 

denselben unabhängig sein. Als Veranlassungen 

dürfen vor allem solche Handlungen der Regie-
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renden angesehen werden, die die oben erläuterten, 

die Revolution begleitenden Affekte hervorrufen: 

sittliche Ent rüs tung, Hass, Zorn, Neid und Ver­

achtung. So ist es gefährlich und aufregend, 

wenn die Bürger bemerken, dass G e w i n n und 

E h r e solchen zu Theil wird, die es nicht ver­

dienen. (1302 a 39.) Der unmässige Gewinn der 

Machthaber veranlasst Aufstände gegen sie, so wie 

auch gegen die V e r f a s s u n g , welche ihnen dazu 

die Macht giebt. (1302 b 8.) Die Habsucht der Mäch­

tigen kann sich auf das Privatgut oder auf das 

Staatsvermögen richten, immer wird sie Neid und 

sittliche Entrüstung erwecken; ebenso wie auch 

ungerecht zugetheilte Ehrenauszeichnungen dieje­

nigen erzürnen werden, die an ihnen nicht theil-

nehmen. Ferner sind es auch die G e w a l t t ä t i g ­

k e i t e n und B e s c h i m p f u n g e n , also Entziehung 

von Gewinn oder Ehre, die als Anlässe zu Revolu­

tionen genannt werden. 

Häufiger noch veranlassen den Ausbruch 

Z w i s t i g k e i t e n der am Ruder stehenden Per­

sonen, selbst wenn der Gegenstand des Streites ein 

rein persönlicher ist. So ganz besonders Liebes­

händel, Erbstreitigkeiten, Heirathsange]egenheiten, 

die der ganze Staat mit gemessen muss. (1303 b 32.) 

Auch die N a c h l ä s s i g k e i t gegenüber dem Em­

porkommen von Männern, die der Verfassung feind­

lich gesinnt sind, hat manche Verfassung gestürzt. 

(1303 a 17.) Die A e m t e r e r s c h l e i c h u n g durch 
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Wahlumtriebe kann dazu führen, dass man nur 

solche Leute wähl t , die durch schlechte Mittel 

siegen. 

Manchmal geben die Veranlassung zu Revo­

lutionen solche Verhältnisse, die von den Regie­

renden unabhängig sind. So treibt die Furcht vor 

Strafe diejenigen, welche Unrecht gethan haben, 

dazu, eine staatliche Umwälzung zu bewirken. 

Auch wer Unrecht zu leiden fürchtet, sucht sich 

manchmal durch Revolutionen zu retten. (1302 

b 22.) Schliesslich sind solche Personen staatsge­

fährlich, die einen grösseren Einfluss im Staate 

haben, als es sieh mit der Macht seiner Regierung 

verträgt. Es ist nach Aristoteles besser, solche 

Leute gar nicht aufkommen zu lassen, als sie durch 

den Ostrakismos zu entfernen, wie es in Argos 

und Athen geschah. (1302 b 15.) 

V. Mittel der Revolutionen. 

Die M i t t e l der Revolutionen sind G e w a l t 

und L i s t ; die G e w a l t kann entweder sofort oder 

erst hinterher angewendet werden; es ist aber nur 

möglich, die Gewalt gegen Schwächere oder Gleiche 

zu gebrauchen. (1304 b 7.) Dcsshalb kann eine 

Verfassungsumwälzung nicht leicht da eintreten, 

wo eine Partei oder überhaupt der regierende 

Theil der Bürgerschaft ein grosses Uebergewicht 

an Macht hat, weil dann die Andorn keine Lust 
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verspüren, die Gefahr des Kampfes mit den offen­

bar Stärkeren zu wagen. (1304 b 2.) Wenn sich 

aber die augenscheinlich entgegengesetzten Be­

s t a n d t e i l e der Bevölkerung der Zahl nach aus­

gleichen, nämlich die Reichen und das Volk, 

und ein Mittelstand entweder gar nicht oder nur 

sehr spärlich vorhanden ist, dann kann leicht ein 

Umschwung aus Demokratie in Oligarchie oder 

umgekehrt stattfinden. (1304 a 39.) 

Die L i s t kann in zwiefacher Weise ge­

braucht werden: entweder ist sie so schlau durch­

dacht, dass ihr Ziel auch ohne Gewalt erreicht 

wird, oder sie dient nur dazu, die Anwendung der 

Gewalt vorzubereiten und zu unterstützen, so dass, 

wenn die List durchschaut wird, dann die Gewalt 

auftritt, um das durch die List Erreichte auch fer­

nerhin zu erhalten. (1304 b 10.) 



Die Entstellung der Revolutionen in den einzelnen 
Verfassungen. 

INachdem die allgemeinen Triebfedern, Ziele, 

Ursachen, Veranlassungen und Mittel der Revolu­

tionen festgestellt worden sind, so fehlt an einer 

vollständigen Theorie von der Ents tehung der 

Revolutionen nun noch die speciellc Untersuchung 

derselben bei den e i n z e l n e n V e r f a s s u n g e n . (1304 

b 19.) Bekanntlich theilt Aristoteles die Verfas­

sungen im Anschluss an Plato ein in Oligarchie, 

Demokratie und Monarchie. Durch den Gesichts­

punkt des Zwecks der Regierenden gewinnt er 

aus diesen drei, je nachdem die Herrschenden das 

gemeinsame Beste, oder ihren eigenen Vorthoil im 

Auge haben, drei richtige Verfassungen: König­

thum, Aristokratie und Politic, und drei verfehlte: 

Tyrannis, Oligarchie und Demokratie. (1279 a 17.) 

I. Politie. 

Da nach dem Idealstaat, der nur unter be­

stimmten und schwerzuerfüllenden Bedingungen 
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möglich ist, die durchschnittlich beste Verfassung 

nach Aristoteles die Politie ist, die Herrschaft des 

Mittelstandes (1331 b 20, 1288 b 26, 1302 a 13), so 

wird diese am wenigsten durch in der Verfassung 

selbst vorhandene Fehler dem Untergang ausge­

setzt sein, solange die Verfassung unangetastet 

bleibt. Sie geht desshalb vorzugsweise an der 

A b w e i c h u n g v o n i h r e m e i g e n t l i c h e n 

R e c h t s p r i n e i p bei der Anordnung der Verfas­

sung selbst zu Grunde, wenn der Keim hierzu da­

durch gelegt ist, dass in der Politie das demokra­

tische und das oligarchische Element nicht richtig 

gemischt sind. (1307 a 6.) Da wo das Eine oder 

das Andere vorwiegt, kann die Verfassung leicht 

zum entsprechenden Extrem getrieben werden, d. h. 

zur Oligarchie oder Demokratie. 

Aber auch bei genauer Einhal tung der Ver­

fassung kann ganz allmählich die Politie., ebenso 

wie die Oligarchie, in eine Demokratie übergehen, 

wenn eine A e n d e r u n g d e r V e r m ö g e n s ­

u m s t ä n d e eingetreten ist , so dass die früher 

zu den Aemtern erforderliche Schätzung beinahe 

Allen zugänglich wird, obgleich sie anfänglich 

nur dem Mittelstande oder nur den Reichen ent­

sprach. (1306 b 6.) Solche Aenderungen der Ver-

mögensverhältnisse, die in Folge langen Friedens 

oder anderer günstiger Umstände eintreten, können 

sich langsam und unvermerkt vollziehen, oder 

auch nur allzu rasch. 
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II. Demokratie. 

Je mehr eine Verfassung von der goldenen 

Mitte absteht, desto mehr ist sie dem Untergang 

ausgesetzt aus. Gründen, die in ihr selbst liegen. 

Deshalb sind sowohl Demokratie als auch Oligarchie 

nicht dauerhaft, (1302 a 5) weil eine jede von bei­

den auf einer einseitigen Auffassung der Gleich­

heit beruht und schon im ersten Anfang verfehlt 

ist. Jedoch ist die Demokratie stabiler und weni­

ger von der richtigen Mitte entfernt als die Oli­

garchie, weil sie wenige]' inneren Unruhen und 

Zwistigkeiten ausgesetzt i s t , indem die Armen 

unter einander selten hadern, während die Reichen 

durch den Gegensatz ihrer egoistischen Interessen 

nicht nur das Volk gegen sich erbittern, sondern 

auch immer unter einander in Zwist gerathen. 

(1302 a 9.) Aber es leiden die Demokratien sehr 

durch den U e b e r m u t h de r D e m a g o g e n , die so 

sehr das Princip der Demokratie übertreiben, dass 

sie den Reichen Schaden zufügen und sie dadurch 

zwingen, sich zu vereinigen, um mit allen Kräften 

gegen das Volk aufzutreten, ihrer eigenen Zwiste 

vergessend. (1304 b 20.) Auf diese Weise bereitet 

der scheinbare Volksfreund, der Demagog, der ja 

meistens ein Schmeichler der Majorität ist und per­

sönliche Ziele verfolgt, seinem Volke Verderben, 

indem er die Feinde des Volks durch Eintracht 

stark macht; denn einmal einträchtig, gewinnen die 
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Reichen oft die Oberhand. Da wo der Demagog 

Feldherr war, warf er sich häufig zum Tyrannen auf. 

Auch solche Beamten, denen grosse Befugnisse zu­

standen, rissen häufig die Gewalt an sich. (1305 a 15.) 

Das Vertrauen des Volks zu den Demagogen grün­

det sich meistenthoils auf den Hass gegen die Rei­

chen, und auch die Tyrannen stützen meistenthoils 

ihre Macht auf das Volk, wesshalb auch die mei­

sten unter ihnen aus den Demagogen erstanden, 

welche das Vertrauen des Volks durch ihre Verfol­

gung der Vornehmen gewonnen hatten. (1310 b 12.) 

Die Demokratie geht aber nicht nur in Oli­

garchie und Tyrannis, sondern auch in ihre äus-

sorste, schlechteste Form, in die gesetzlose Ochlo­

kratie über, besonders da, wo die Beamten vom 

Volk gewählt werden, weil dann die ehrgeizigen 

Demagogen durch ihre Schmeicheleien das Volk 

so verderben, dass es nicht mehr auf die Gesetze 

Rücksicht nimmt, sondern nach Willkür und der 

jeweiligen Abstimmung alles verwaltet, so dass mit 

den Gesetzen überhaupt alle Ordnung und Ver­

fassung aufhört. (1305 a 28.) 

III. Oligarchie. 

Die Demagogen sind auch den Oligarchien 

schädlich, wobei die Demagogie eine doppelte sein 

kann , indem die Umtriebe entweder unter den 

Oligarchen selbst spielen, oder einer der Ohgarchen 
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sich auf den Pöbel stützt, (1305 b 24.) Dies ge­

schieht besonders da, wo das Volk die Beamten 

aus den bevorzugten Classen wählt oder sonst 

Antheil an den Staatsgeschäften hat ; solche Oli­

garchien werden leicht gestürzt, weil das Volk 

darin an Schmeicheleien gewöhnt wird. 

Ebenso wie in der Demokratie durch die 

Ueberspannung des demokratischen Princips sei­

tens der Demagogen der Untergang der Verfassung 

herbeigeführt wird, so auch in Oligarchien, wenn 

einige der Oligarchen das o l i g a r c h i s c h c P r i n -

e i p a u f d i e S p i t z e t r e i b e n und die Macht 

in allzu wenige Hände bringen wollen; denn da­

durch wird die Anzahl der Unzufriedenen sehr 

gross, und mit dem Volk vereint, bewirken sie 

einen Umsturz der allzusehr einseitigen Verfassung. 

Eine sehr natürliche Ursache des Untergangs 

der Oligarchien ist das A r m w e r d e n d e r O l i g a r ­

c h e n . Abgesehen davon, dass dadurch der Charak­

ter der Verfassung unmittelbar verändert wird, in-

dem|nicht mehr die Reichen allein, sondern auch 

armgewordene herrschen, sind solche armgewor­

dene Oligarchen neuerungssüchtig und suchen eine 

Verfassungsänderung zu Stande zu bringen, mei­

stenthoils indem sie für sich selbst oder für einen 

Andern die Tyrannis erstreben; oder sie stehlen 

öffentliches Gut, wodurch entweder sie selbst zu 

einem Staatsstreich oder Andere gegen sie zum 

Aufstand getrieben werden. (1306 a 6.) 

O l i g a r c h i e . , 29 

Eine der wichtigsten Ursachen des Umsturzes 

der Oligarchien ist die U n e i n i g k e i t de r O l i g a r ­

c h e n untereinander, die häufig durch geringe An­

lässe entsteht, indem die Einen von den Andern 

bei Heirathsanträgen zurückgewiesen oder in Pro­

cessen ungerecht behandelt werden. Es kommt 

auch vor, dass Oligarchien „um ihres allzu despo­

tischen Charakters willen von Männern, die zum 

Regimente selbst gehören, weil sie denselben miss­

billigen, beseitigt werden". (1306 b 3.)i Ferner kön­

nen auch nicht zum Regiment gehörige Reiche 

die Oligarchie umstürzen, wenn die Zahl der Be­

rechtigten eine zu geringe ist. (1305 b 3.) Dies 

sind die von den Reichen verursachten Revolu­

tionen, die sowohl zur Politie und Demokratie, als 

auch zur Tyrannis führen können. 

Aber auch vom Volk kann der Umsturz der 

Verfassung ausgehen, wenn es sich gekränkt fühlt, 

und besonders, wenn es einen Führer unter den 

Oligarchen findet. Und selbst wenn keine Krän­

kung vorliegt, kann sich das Volk empören, wenn 

der Herrschenden zu wenige, oder wenn dieselben 

durch inneren Zwist geschwächt sind. Sind dage­

gen die Oligarchen unter einander einig, so wird 

die Oligarchie nicht leicht zu Grunde gehen, aus­

ser wenn sieh in ihrem Schosse eine neue Oligar­

chie bildet, so dass nur sehr wenige zu den höch­

sten Aemtern gelangen können. (1306 a 9.) 
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IV. Aristokratie. 

Als eine Art von Oligarchie sieht Aristoteles 

die Aristokratie an, obgleich das Princip der eigent­

lichen Aristokratie ein anderes ist. Daher gelten 

meistentheils die Bestimmungen des Untergangs 

der Oligarchien auch für Aristokratien, insofern 

als die Theilnahme Weniger am Regiment dem 

Staate unzuträglich ist. „Diese Ursache muss sich 

nun aber dann am wirksamsten zeigen, wenn eine 

bedeutende Zahl von denjenigen Leuten vorhanden 

ist, welche in hohem Selbstbewusstsein sich den 

Berechtigten an Tüchtigkeit gleich stellen, oder 

dann, wenn einzelne Männer von Bedeutung von 

Andern, die in höheren Ehren und Würden stehen, 

und denen sie selbst doch an Tüchtigkeit nichts 

nachgeben, sich missachtet sehen, oder wenn ein 

tapferer Mann sich von den bürgerlichen Ehren­

rechten ausgeschlossen sieht, ferner auch, wenn 

ein Theil der Einwohnerschaft übermässig arm 

und der andere übermässig reich ist, oder endlich 

auch, wenn ein Mann von Bedeutung da ist, wel­

cher sich die Macht zutraut, es noch weiter zu 

bringen, bis er zur Alleinherrschaft gelange". (1306 

b 22 — 1307 a 3.) Schliesslich ist für die Aristo­

kratie, wie für die Politie, eine Abweichung vom 

ursprünglichen Rechtsprincip besonders gefährlich. 

Eine auch sehr geringe Aenderung giebt Anlass 

zu weiteren Aenderungen, bis die ganze bestehende 
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Ordnung umgestossen wird und entweder in ein 

Dynastenregiment, oder in Demokratie ausartet. 

(1307 a 20 — 1307 b 18.) 

V. Monarchie. 

Gehen wir nun zu den Revolutionen in Mo­

narchien über, so lässt sich das Meiste aus dem 

Vorhergehenden crschliessen, da die Monarchien 

grosse Aehnlichkeit mit den früher abgehandelten 

Verfassungen haben, insofern als das Königthum 

der Aristokratie nahe steht und die Tyrannis so­

wohl Einiges aus der äussersten Oligarchie, als 

auch aus der Demokratie in sich schliesst. (1310 b 1.) 

Der Unterschied zwischen dem Königthum 

und der Tyrannis ist ein sehr grosser: der König 

ist aus der Mitte der Besten und Tüchtigsten, um 

dieselben gegen das Volk zu schützen, erhoben 

worden; alle diejenigeu welche zum ersten Mal 

diese Würde erlangten, haben sich in irgendwelcher 

Weise ausgezeichnet, und entweder Wohlthaten 

ihrem Vaterland erwiesen, oder wenigstens die 

Macht dazu gehabt. 

Der König ist ein Schiedsrichter zwischen 

Volk und Reichen und sollte dafür sorgen, dass 

weder die Einen noch die Andern Unrecht leiden. 

(1310 b 40.) Wenn er diesem Charakter treu bleibt 

und sich fortwährend durch Tugend vor allen Bür­

gern auszeichnet, für die Eintracht Aller sorgt und 
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ein echter König ist, dann verschafft er Ansehen 

und Macht seinem Staat , so dass er nicht leicht 

einer äusseren Gefahr unterliegt. (1312 b 38.) 

Meistentheils findet das Königthum seinen 

Untergang von innen, und zwar durch die Schuld 

des Königs, besonders wenn er nicht in Eintracht 

mit seiner Familie lebt und durch solche innere 

Zwiste seine Macht und sein Ansehen schwächt. 

(1313 a 1.) Hauptsächlich gehen aber die König­

reiche unter, wenn der König sich allmählich zu 

einem Tyrannen macht und in willkürlicher, eigen­

nütziger Weise den Staat verwaltet, wodurch er sich 

allen Gefahren aussetzt, die der Tyrannis drohen. 

Die Tyrannis hat Aristoteles besonders ein­

gehend behandelt. Die Tyrannen entstehen mei­

stentheils aus den Demagogen, welche das Ver­

trauen des Volks durch die Verfolgung der Vor­

nehmen erlangt hatten, oder aus wichtigen Beamten, 

die ihr Amt lange Zeit verwalteten, oder schliess­

lich aus Oligarchen, wenn einem Einzelnen die 

souveräne Gewalt zur Ausübung der höchsten Re­

gierungsrechte zukam. (1310 b 15.) Man sieht 

daraus, dass die Tyrannis immer aus einem Miss­

brauch dos Vertrauens entstanden ist , und dass 

solche Leute , die durch Missbrauch der Gewalt, 

die in ihren Händen lag, Tyrannen wurden, auch 

weiterhin das Vertrauen der Regierten nicht ver­

dienen. In diesem Mangel an Vertrauen zum Ty­

rannen liegt die wichtigste Gefahr für die Tyrannis. 
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Besonders von Aussen kann die Tyrannis viel mehr 

Gegner als andere Verfassungen haben, weil sie 

den meisten Verfassungen ihrem Princip und allen 

ihren Zielen nach entgegengesetzt ist, da die Ziele 

des Tyrannen persönliche sind, und die persön­

lichen Ziele immer in Conflict mit anderen persön­

lichen und auch mit den Interessen der Gesell­

schaft gerathen. Der Tyrann wird auch, weil er 

sittlich schlecht ist , besonders häufig Verachtung 

und Hass der Regierten erregen, und diese Ge­

fühle führen zum Aufruhr. (1312 b 17.) 

3 



Die Erhaltung der Verfassungen. 

Zu der Theorie der Revolutionen gehört als 

zweiter Theil die Erörterung der Mittel, wodurch 

eine jede Verfassung und die Verfassungen im All­

gemeinen e r h a l t e n w e r d e n . Aristoteles geht von 

dem Gesichtspunkt aus, dass ein Staatsmann nur 

dann eine gegebene Verfassung dem naturgemässen 

Zweck des Staates entgegenführen könne, wenn er 

das Wesen aller Verfassungen und ihrer Ueber-

gänge in einander erkannt habe. Daher verlangt 

er auch zu untersuchen, wie seihst die schlechten 

Verfassungen erhalten werden, nicht um damit zur 

Erhal tung solcher Verfassungen aufzufordern, son­

dern nur um den ganzen Mechanismus des Staats­

lebens auf das klarste kennen zu lernen. Dies hebt 

Aristoteles als eine neue Leistung seiner Staats­

lehre hervor, (1288 b 36) weil die Früheren sich 

hauptsächlich mit der Frage nach dem besten 

Staat beschäftigt, die Untersuchung über die Er­

hal tung jeder gegebenen Verfassung aber vernach­

lässigt hätten. 
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Thatsächlich finden wir bei Plato diesen Ge­

genstand nicht behandelt, und es darf als dem 

systematischen Geist des Aristoteles entsprechend 

gelten, dass er zuerst diese Frage, die von so grosser 

praktischen Bedeutung ist, wissenschaftlich behan­

delt habe. 

Da Aristoteles keine wissenschaftliche Ein­

thei lung der von ihm erkannten Mittel conserva-

tiver Politik darbietet, sondern, wie er das auch 

sonst häufig thut , bloss mit „dann" und „ferner" 

die verschiedenen Rathschläge aneinanderreiht, so 

werden im Folgenden zuerst diejenigen Maximen 

erörtert, welche für alle Staatsverfassungen mit 

Ausnahme der Tyrannis gelten, die Tyrannis selbst 

aber erhält dann ihrer Wichtigkeit wegen, die auch 

Aristoteles erkannt hat, eine besondere Behandlung. 

Für die Uebersicht der zuerst zu erörternden zer­

streuten Maximen schien es angezeigt, einige Haupt­

titel zu wählen, um das Detail darunter leichter 

zusammenzufassen. 1) Erstens nämlich handelt 

Aristoteles von solchen Massregeln, die sich aus 

der Theorie von der Ents tehung der Revolutionen 

für deren Verhinderung ergeben, 2) von den Aem-

tern und Beamten, 3) von dem Einhalten der gol­

denen Mitte, 4) von der politischen Klugheit der 

Staatsmänner und 5) von der Erziehung der künf­

tigen Bürger. 

3* 



Allgemeine conservative Politik. 

I. Hauptgesetz der Erhaltung der Staaten. 

Das allgemeine Gesetz der Erhal tung der 

Staaten nach Aristoteles ist, zu vermeiden, was 

nach der Theorie der Entstehung der Revolutio­

nen zu Staatsumwälzungen führt: denn die Klug­

heit der Regierenden rettet auch schlechte Ver­

fassungen, wobei besonders darauf zu achten ist, 

dass man denjenigen, die an der Regierung keinen 

Antheil haben, kein Unrecht thut , und diejenigen, 

die mitregieren, rücksichtsvoll und als Gleiche 

behandelt. Die Ehrliebenden sollen nicht an ihrer 

Ehre gekränkt, und die grosse Menge, die gewinn­

süchtig ist, in ihrem Erwerb nicht gestört werden. 

Ausserdem müssen diejenigen, die entsprechende 

Begabung zeigen, auch zu den Regierungsthätig-

keiten herangezogen werden, selbst wenn sie von 

vorn herein nicht zur regierenden Classe gehör­

ten, da Begabung selten ist, und in keinem Staat 

die Begabtesten es ruhig ertragen werden, dass 

man sie geringschätze. (1308 a 2.) 
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II. Ueber die Aemter und Beamten. 

Besondere Aufmerkamkeit muss der Verthei-

lung und Einrichtung der A e m t e r zugewendet wer­

den, wenn eine Verfassung dauerhaft sein soll. 

Erstens müssen die Aemter an Gleichberechtigte 

gleich vertheilt werden, und damit keiner der 

Gleichberechtigten sich zurückgesetzt und ge­

kränkt fühle, muss, falls die Anzahl derselben eine 

grosse ist, die Dauer der Aemter kurz angesetzt 

werden. (1308 a 14.) Eine lange Dauer der Aemter 

ist auch für die meisten Staaten gefährlich, da sie 

leicht zu einem Dynastenregiment und zur Tyran­

nis führt. 

Von den höchsten B e a m t e n fordert Aristote­

les drei wichtige Eigenschaften, erstens Anhäng­

lichkeit an die bestehende Verfassung, zweitens 

die grösste Befähigung zu den Geschäften des 

betreffenden Amtes und drittens Tugend, Redlich­

keit und Gerechtigkeit je nach Massgabe der jedes­

maligen Verfassung. Die Frage nach den Unter­

schieden der Gerechtigkeit in den verschiedenen 

Verfassungen wird von Aristoteles an mehreren 

Stellen seiner Politik erörtert. Es geht dies auf 

den Begriff des Zwecks zurück, der in der ganzen 

Aristotelischen Philosophie waltet; und weil die 

verschiedenen Verfassungen verschiedene Zwecke 

haben, und zur Erreichung verschiedener Zwecke 
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verschiedene Mittel und Handlungen nöthig sind, 

die Handlungen aber nach ihrer Zweckmässigkeit 

beurtheilt werden — so sind in jeder Verfassung 

diejenigen Handlungen gerecht, die am besten zur 

Erreichung der Zwecke der Verfassung dienen. 

(1276 b 30.) Dass nun diese politische Tüchtigkeit 

und Tugend von der allgemein menschlichen Tu­

gend verschieden sein kann, giebt Aristoteles als 

nothwendige Consequenz zu. Er sieht darin eine 

Relativität der staatlichen Moral, die nur in den 

unvollkommenen Verfassungen möglich ist; denn 

obgleich das Recht und die Sittlichkeit in verschie­

denen Verfassungen verschieden sein werden, so 

ist sich Aristoteles doch immer bewusst, dass nur 

e i n e Verfassung und nur e i n Recht das natür­

liche und beste sei. (Nie. Eth. 1. V. cap. VII.) Er 

berücksichtigt jedoch in seiner Politik so sehr 

die einzelnen, verschiedenen Verfassungen mit 

ihren einer jeden cigenthümlichen Idealen von 

Recht und Sittlichkeit, dass man über dieser aus­

führlichen Betrachtung der von der besten abwei­

chenden Verfassungen vergessen könnte, dass Aris­

toteles ebenso wie Plato nur einen' Idealstaat und 

nur ein Naturrecht kennt. 

Aristoteles verfolgt dann die besonderen 

Schwierigkeiten bei der Wah l von Beamten, wenn 

die drei erforderlichen Eigenschaften sich nicht in 

einer Person vereinigt fänden. (1309 a 39.) Die­

jenige Person, sagt er, solle gewählt werden, welche 
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die am seltensten vorkommende von den zum Amt 

erforderlichen Eigenschaften im höchsten Grade 

besitze, indem zu e i n e m Amt wie z. B. bei Po­

lizei- und Finanzämtern ein höherer Grad von Red­

lichkeit und wenig specielle und seltene Begabung, 

zu einem a n d e r n , wie z. B. bei dem Feldherrn, 

eine seltene specielle Begabung unumgänglich, 

dagegen die sittliche Tugend von weniger Belang 

und Wirkung sei. Dennoch genügt die Liebe zur 

Verfassung und die Begabung ohne Tüchtigkeit 

und Tugend auf keinen Fall , da ja Leute, die sich 

nicht selbst beherrschen können, sich dennoch, 

obgleich sie sich selbst lieben, durch Mangel an 

Besonnenheit sehr viel Schaden zufügen können, 

und ebenso dem Staate (Nie. Eth. 1152 a 10). 

Schliesslich dürfen die Aemter nicht sehr ein­

träglich sein, weil der Gewinn auch Untüchtige 

anspornen würde, alles in Bewegung zu setzen, 

um das Amt zu erreichen, so dass auf diese Weise 

die Aemter durch schlechte Umtriebe und Schlau­

heit erworben würden. Das Schlimmste ist aber, 

wenn den Beamten Gelegenheit geboten ist, sich 

am öffentlichen Gut zu vergreifen, weil die grosse 

Menge immer den Gewinn der Ehre vorzieht und 

es leichter erträgt, von ehrenhaften Auszeichnun­

gen als vom Gewinn ausgeschlossen zu sein. (1308 

b 35.) Als Mittel gegen Diebstahl an öffentlichem 

Gut seitens der Beamten empfiehlt Aristoteles die 

„Uebergabe der Kassen in Gegenwart aller Bür-
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ger und die Niederlegung von Abschriften der 

Rechnungen bei den Geschlechtsverbänden, Com-

pagnien und Stammverbänden, auch müssen um 

Bestechungen zu verhüten, gesetzliche Ehrenaus­

zeichnungen für eine unbescholtene und löbliche 

Verwaltung festgesetzt werden." (1309 a 10.) 

III. Das Einhalten der goldenen Mitte. 

Ausser diesen Festsetzungen über die Beamten 

giebt Aristoteles eine Reihe von Rathschlägen, die 

alle darauf hinauslaufen, das P r i n c i p d e r g o l d e ­

n e n M i t t e zu wahren. Desshalb soll niemand un-

verhältnissmässig emporkommen; denn es ist nicht 

jedermanns Sache, Glück zu ertragen, ohne über-

müthig und zu Uebergriffen geneigt zu werden. 

(1308 b 10.) Ebensowenig darf man einen seiner 

Aemter und Ehren auf einmal berauben, sondern 

lieber nach und nach, weil Leute, die an Macht 

gewöhnt sind und sie auf einmal einbüssen, zu 

allem fähig sind, um die bestehende Ordnung um­

zustürzen. Namentlich sollten schon die Gesetze 

verhindern, dass Jemand, der viel Freunde oder 

viel Vermögen hat und dadurch den Andern weit 

überlegen ist, auch zu politischer Macht gelange. 

Gegen solche Leute muss man selbst die Verban­

nung anwenden. In jeder Verfassung sollen die 

Bürger ein Leben führen, das der Verfassung ent-

linhalten der goldenen Mi l t e . 41 

sprechend sei, und Aristoteles verlangt überein­

stimmend mit Plato, dass selbst das Privatleben 

der Bürger beaufsichtigt werde, damit es der Ver­

fassung nicht zum Schaden gereiche, da solche 

Leute, die nach Neuerungen streben, auch wenn 

sie der Verfassung nicht feindlich sind, sie all­

mählich untergraben. (1308 b 20.) 

Dagegen ist der Mittelstand die Stütze aller Ver­

fassungen, während die Ungleichheit immer zu Un­

ruhen führt. Deswegen müssen immer zugleich die 

entgegengesetzten Classen der Bevölkerung an den 

Staatsgeschäften und Staatsämtern Theil nehmen, 

die tüchtigen Leute und die Menge, die Armen und die 

Reichen, und der Mittelstand muss gehoben werden. 

Im Allgemeinen müssen auch die einseitigen Verfas­

sungen, wie die Oligarchie und die Demokratie, 

die Einseitigkeit zu vermeiden suchen und nach 

der Mitte streben, „denn viele scheinbar demokra­

tische Massregeln richten die Demokratien und 

viele scheinbar oligarchische die Oligarchien zu 

Grunde." (1309 b 20.) Eine Oligarchie, so wie eine 

Demokratie, obgleich keine von beiden die beste 

Verlässung ist, kann noch ganz gut sein, wenn sie 

sich nicht zu sehr von der goldenen Mitte ent­

fernt; aber wenn man die demokratischen oder die 

oligarchisehen Principien übertreibt, dann wird die 

Verfassung sehr schlecht und hört schliesslich auf, 

Verfassung zu sein. Es giebt solche Massregeln, 

die zwar scheinbar demokratisch sind, aber in 
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Wirklichkeit die Demokratie zu Grunde richten, 

und andere, die scheinbar oligarchisch, aber that-

sächlich der Oligarchie schädlich sind. 

Der Staatsmann und der Gesetzgeber müssen, 

wenn sie wollen, dass eine Verfassung Bestand habe, 

es verstehen, dass kein Staat ohne die verschiedenen 

Bevölkerungsclassen existiren könne, dass man daher 

nicht darnach streben soll, eine einzige Classe aus­

schliesslich zu bevorzugen. Gäbe es keine Armen, 

so würden die Reichen nicht reich sein, und weder 

die vollständige Gleichheit an Besitz, noch die 

Concentration des Besitzes in den Händen weniger, 

ist ausführbar; selbst wenn ein so anormaler Zu­

stand hergestellt werden könnte, würde er nicht 

haltbar sein. Durch solche Bestrebungen würde 

nur der Staat in zwei feindliche Lager gespalten, 

und es sollten im Gegentheil in 4en Oligarchien * 

die Armen, in den Demokratien die Reichen ge­

schont werden, da der Charakter und das Wesen 

einer Oligarchie sowohl als auch einer Demokratie 

nicht nur durch die Reichen oder die Armen bo-

bestimmt wird, sondern durch das Verhältniss bei­

der Thoile der Bevölkerung. (1310 a 3.) 

Diese weisen Rathschläge, die Minorität zu 

achten, dürften noch heute und immer am Platze 

sein. Aristoteles kämpft nicht nur gegen die in 

den Demokratien herrschende Unsitte, das Vermö­

gen der Reichen bei jeder Gelegenheit einzuziehen, 

sondern verlangt noch, dass das herrschende Volk 
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dafür sorge, dass die Reichen ihr Vermögen nicht 

zwecklos verschwenden. (1309 a 4.) In den Oli­

garchien wiederum sollen die reichen Oligarchen 

für das Volk sorgen, damit die Brodlosen nicht 

gefahrbringend anwachsen, und man soll, um mög­

lichst viel Arme zu eigener Wohlhabenhei t zu 

bringen, die einträglichen Aemter ihnen zuweisen, 

die übermüthigen Eingriffe der Reichen streng be­

strafen und die Erbschaftsgesetze so einrichten, dass 

die grösste Vermögensgleichheit angestrebt sei, 

und Einer nicht mehr als einmal erben, auch nicht 

sein Vermögen beliebig verschenken dürfe. 

Man sieht in allen diesen Massregeln die Ten­

denz, Extreme zu vermeiden, die sich auch darin 

ausdrückt, dass Aristoteles den Rath giebt, an 

allen andern Aemtern und Auszeichnungen einen 

gleichen oder grösseren Antheil denen zu gewäh­

ren, die nach der betreffenden Verfassung weniger 

am Regiment Theil haben, in der Demokratie den 

Reichen, in der Oligarchie den Armen; und nur 

diejenigen Staatsämter, in denen recht eigentlich 

die Souveränität des Staates zum Ausdrucke kommt 

denen, welche zum Regiment gehören, allein, oder 

doch einem die Mehrzahl bildenden Theile dersel­

ben in die Hand zu geben. (1309 a 27.) 
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IV. Politische Klugheit der Staatsmänner. 

Alle oben angeführten Mittel bedürfen zu ihrer 

Anwendung kluger Staatsmänner, wenn sie wirk­

lich den Staat vor Revolutionen schützen sollen; 

denn, wie Aristoteles hervorhebt, nicht Jeder ist 

fähig, das Uebel in seinem Anfang zu erkennen, 

und es gehört dazu ein begabter Staatsmann, in 

jedem Eroigniss die Keime künftiger Ereignisse 

klar zu erblicken. (1308 a 31.) 

Vorzüglich gefährlich und zu vermeiden sind 

die Fehden der Vornehmen, weil an ihnen auch 

die ausserhalb des Streites Stehenden Theil zu 

nehmen pflegen, und so der ganze Staat in Auf­

regung versetzt wird. Der Gesetzgeber muss dafür 

sorgen, dass etwa entstehende Zwistigkeiten bald 

beigelogt werden, um nicht den Anlass zur Bil­

dung von persönlichen Parteien zu geben. 

Da wo der Antheil an der Regierung von einer 

Schätzung abhängig gemacht wird, muss diese 

Schätzung selbst veränderlich sein, damit der Cha­

rakter der Verfassung sich nicht allmählich än­

dere durch eine Aenderung der Vermögensumstände. 

(1308 a 35.) Eine früher nur Wenigen zugängliche 

Schätzung kann später von sehr Vielen erreicht 

werden, und wenn stets ein gleicher Theil der Bür­

ger herrschen soll, muss die Schätzung, die zum 

Antheil an der Regierung verlangt wird, grösser 

oder kleiner werden, je nachdem mehr oder weni-
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ger Bürger ihr entsprechen. Sonst würde eine Oli­

garchie in Demokratie übergehen können, und die 

Verfassung ganz allmählich entweder oligarchi-

scher oder demokratischer werden. 

Ausserdem empfiehlt Aristoteles noch ein wich­

tiges positives Mittel, die bestehende Verfassung 

zu erhalten. Da nämlich zur Erhal tung einer Ver­

fassung die Zahl derer, welche die Verfassung wol­

len, im Uebergewicht sein muss, über die Zahl 

derer, welche sie nicht wollen (1270 b 21,1296 b 15), 

so solle man dafür Sorge tragen, dass den Bürgern 

Furcht vor dem Verlust der Verfassung eingeflösst 

werde, „damit dieselben auf ihrer Hut seien und 

die Obacht auf die Verfassung gleich wie eine 

nächtliche Sicherheitswache niemals einstellen." 

(1308 a 28.) Deswegen sollen die Staatsmänner 

nach Aristoteles einerseits die Vortheile der beste­

henden Verfassung ins beste Licht stellen, ande­

rerseits aber selbst die geringsten Abweichungen von 

ihr verhindern, indem sie gleich die äussersten Con-

sequenzen den Bürgern zur Abschreckung vor Augen 

stellen. Eine Rechtfertigung dieser Politik wird 

durch die feine Bemerkung gegeben, dass auch die 

kleinsten Abweichungen eine gänzliche Umwäl­

zung der bestehenden Ordnung nach sich ziehen. 

(1307 b 32.) 
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V. Erziehung der künftigen Bürger. 

Nach Aristoteles ist die wichtigste Massregel 

zur Erhal tung eines Staates die richtige Leitung 

der öffentlichen Erziehung im Geiste der jedesma­

ligen Verfassung. „Denn es hilft nichts, dass die 

fördersamsten und aus der Billigung aller Staats­

genossen hervorgegangenen Gesetze gegeben wer­

den, wenn die Jugend nicht gewöhnt und aufer­

zogen ist im Sinne und Geiste der Verfassung." 

(1310 a 13.) Die Erziehung kann einen Staat dauer­

haft machen, indem durch sie solche Bürger gebil­

det werden, die der Verfassung, unter welcher sie 

leben, entsprechen. Zu einer jeden Verfassung 

gehört eine ganz bestimmte ihr entsprechende Er­

ziehung, die mit vieler Sorgfalt gewahrt werden 

soll, da eine jede Nachlässigkeit in dieser Bezie­

hung es mit sich bringt, dass Bürger aufwachsen, 

die nicht den Geist der Verfassung vertreten und 

ihr in Folge dessen schaden. Nichts ist in einem 

Staat gleichgültig, Alles hat seine Bedeutung ent­

weder zum Wohl oder zum Nachtheil der Verfas­

sung. Wenn überhaupt von einem Staatsmann 

gewünscht wird, dass die Verfassung, unter der 

er lebt, bleiben und bestehen soll, so darf er die 

Dinge nicht dem Zufall überlassen. Aristoteles 

macht sogar darauf aufmerksam, dass der Zufall 

hier immer schädlich sein wird, da z. B. die Söhne 

der oligarchischen Machthaber von selbst keine 
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Neigung dazu hätten, sich zu ihrer künftigen Stel­

lung als Oligarchen vorzubereiten, sondern lieber 

die durch die Stellung ihrer Väter gebotene Gele­

genheit benutzten, schlechten Neigungen nachzu­

gehen. (1310 a 20.) Ebenso sind auch die Demo­

kraten aller strengeren Regel und Leitung abhold; 

durch eine vollkommen falsche Auffassung der 

Freiheit werden nämlich die Bürger dazu getrie­

ben, alles nach Wil lkür einzurichten, (1310 a 26) 

sie bereiten damit aber ihrer Verfassung den Un­

tergang, denn man darf nicht ausser Acht lassen, 

dass das der Verfassung gemässe Leben keine Skla­

verei, sonder ihr Heil ist. (1310 a 35.) Wirklich 

frei im Sinn des Aristoteles ist nur der Mensch, 

der es versteht , den von ihm aufgestellten und 

angenommenen Gesetzen zu gehorchen. 



Erhaltung der Tyrannis. 

W er von Plato's Werken aus zum Studium 

des Aristoteles übergeht, wird betroffen sein von 

der affectlosen Allgemeinheit der wissenschaftlichen 

Auffassung, die es zulässt, ausser den Bedingungen 

der Ents tehung und Erhal tung des besten Staates 

auch die Bedingungen für die andern Verfassungen 

zu untersuchen. Wie Aristoteles hervorhebt, dass 

der Begriff des Rechts in jeder Verfassung ver­

schieden ist, so zeigt er auch, dass zur Erhal­

tung verschiedener Staaten Unterschiede in der 

Erziehung erforderlich sind. Diese Relativität des 

Rechts und der in einem Staat erforderlichen Er­

ziehung bringt in die Staatswissenschaft eine sitt­

liche Gleichgültigkeit hinein, die für diese Wissen­

schaften erst in der neuen Zeit allgemein wurde. 

Der Zweck der Wissenschaft ist dann nicht mehr, 

nur das Beste zu suchen und zu erkennen, um es 

als einziges Ziel zu empfehlen, sondern den ganzen 

Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu 

untersuchen, selbst ohne ein ethisches Urtheil über 
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diese mechanischen Zusammenhänge zu fällen. 

Solche Objectivität erreicht ihren Gipfel in dem 

Schlusscapitel der Aristotelischen Theorie der Ver­

fassungsänderungen, wo über die Erhal tung der 

Tyrannis gehandelt wird. Nachdem Aristoteles 

über die Erhal tung des Königthums mit wenigen 

Worten hinweggegangen ist, widmet er mit der­

selben Vorliebe, wie Plato, einen langen Abschnit t 

der Tyrannis, aber nicht, um sie als das Hassens-

wertheste hinzustellen, sondern um, wie ein prak­

tischer Staatsmann, die Mittel zu bezeichnen, die 

dazu dienen können, die Tyrannis zu erhalten. 

Es ist dieser Abschnit t von Aristoteles wohl nicht 

zu dem Zweck geschrieben, als Handbuch für 

Tyrannen zu dienen, sondern allem Anschein nach 

ohne jeden unmittelbaren Zweck und nur in wissen­

schaftlichem Interesse, um den Mechanismus der 

Tyrannis dem Staatsmanne verständlich zu machen, 

wesshalb ebenso die Mittel, die Tyrannis zu er­

halten, als diejenigen, die vor der Tyrannis schützen, 

erörtert werden. Der Staatsmann muss eben alle 

Verfassungen nach ihrem Entstehen und Vergehen 

erklären können. 

Aristoteles kennt zwei verschiedene, ja sogar 

entgegengesetzte Wege, die Tyrannis zu erhalten, 

den Weg der Gewalt und den der List. (1313 a 34.) 

D e n W e g d e r G e w a l t soll i n Griechenland 

zuerst Periandros von Korinth angewendet haben, 

aber Aristoteles will lieber den Ursprung dieser 
4 



50 E r h a l t u n g d e r T y r a n n i s . 

Massregeln bei den Persern und anderen Barbaren 

suchen. (1313 b 10.) Wer durch Gewalt herrscht, 

ha t auf drei Ziele hinzuarbeiten: bei den Unter-

thanen eine knechtische Gesinnung zu schaffen, 

gegenseitiges Misstrauen unter ihnen zu erwecken, 

und ihnen alle Macht zu nehmen. 

D i e k n e c h t i s c h e G e s i n n u n g der Bürger 

ist dem Tyrannen nützlich, weil er dann keine 

Verschwörung zu befürchten hat. Um eine solche 

Gesinnung zu schaffen und zu verbreiten, giebt es 

mehrere Mittel, deren psychologische Begründung 

Aristoteles ins Licht setzt. So pflegt der Tyrann 

besonders die hervorragendsten und selbstbe­

wussten Leute zu beseitigen; (1313 a 39) die Staats­

angehörigen stets als Sklaven zu behandeln, und 

sie zu einem so öffentlichen Leben zu zwingen, dass 

nichts verborgen bleibe von dem, was sie t hun ; 

durch die Weiber die Geheimnisse der Männer zu 

erfahren, und die Sklaven zu bevorzugen, da Wei­

ber und Sklaven am Wenigsten dem Tyrannen 

nachstellen werden. (1313 b 34.) Diese Zusammen­

stellung von Weibern und Sklaven, welche beide 

vor Gericht gegen ihre Männer und Herren in 

Schutz genommen werden sollen, ist ein beredtes 

Zeugniss dafür, dass Aristoteles, wie wir es ja auch 

sonst wissen, an eine intellectuelle, moralische und 

rechtliche Gleichheit von Mann und Frau nicht 

dachte: denn wenn er die Weiber durch die Ty­

rannen bevorzugen lassen wollte, so musste er ihrer 
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knechtischen Gesinnung von Haus aus sicher sein. 

Interessant ist diese Ansicht für uns besonders 

dadurch, dass unser jetziges Urtheil über die Wei ­

ber, wenn wir es auf den Antheil, den sie an 

neueren Revolutionen und Verschwörungen gehabt 

haben, gründen wollen, ganz anders ausfallen würde. 

Wir wissen, dass in der Neuzeit gerade W e i b e r 

ganz hervorragende Rollen bei Staatsumwälzungen 

und bei Staatsstreichen gespielt haben; und dies ist 

ganz natürlich dadurch zu erklären, dass das Weib, 

lange durch Gesetzgebung und Sitten, beinahe in 

Knechtschaft gerathen, jetzt zum Bewusstsein der 

Rechte ihrer eigenen P e r s ö n l i c h k e i t gelangt 

ist. In der Emancipation der Weiber und Sklaven 

giebt sich auch der Grundunterschied zwischen 

antikem und modernem Staatswesen kund, so wie 

auch zwischen antiker und moderner Philosophie; 

denn erst durch das Christenthum und die moderne 

Bildung wurden die Rechte und Pflichten der ein­

zelnen Persönlichkeit anerkannt, obwohl die Ge­

setzgebung nicht gleichen Schritt mit dem mora­

lischen Bewusstsein häl t ; aber jedenfalls ist uns 

nicht mehr verständlich, dass die Frauen schlecht­

hin für knechtisch, ihrer Gesinnung nach, und für 

tyrannenfreundlich gehalten werden könnten. 

Dieser Gegensatz der Auffassung tritt noch 

mehr dadurch in's Licht, dass Aristoteles an einer 

anderen Stelle gerade umgekehrt den Uebermuth 

der Frauen als eine häufige Ursache des Sturzes 
4» 
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einer Tyrannenherrschaft anführt. Es handelt sich 

dabei aber nicht um eine Charlotte Corday und 

Andere solcher Art, sondern um Beleidigungen, 

welche die Frauen der fürstlichen Familie sich 

gegen Frauen der Vornehmen oder der Bürger er­

lauben, wodurch deren Männer zu Verschwörun­

gen oder Gewaltthaten gegen die Herrschaft gereizt 

werden. Nicht die Frauen also gelten ihm als 

gefährlich, sondern sie werden vielmehr mit den 

anderen Objecten, an denen sich die Tyrannen 

kluger Weise nicht vergreifen sollen, in eine Reihe 

gestellt. (1314 b 26.) 

Die zweite Aufgabe tyrannischer Politik be­

steht nach Aristoteles darin, d i e B ü r g e r g e g e n 

e i n a n d e r m i s s t r a u i s c h z u m a c h e n ; denn 

ohne gegenseitiges Vertrauen ist keine Verschwö­

rung möglich. Darum dient einerseits die knech­

tische Gesinnung der Bürger schon dazu, das Ver­

trauen unter einander nicht aufkommen zu lassen, 

wie anderseits der Tyrann die charaktervollen und 

braven Leute als ihm gefährlich verfolgen muss, 

da diese nicht leicht eine despotische Behandlung 

hinnehmen und auch unter einander zuverlässig 

und Vertrauen einfiössend sind, und ebenso zu den 

ihm unentbehrlichen Dcnunciationen sieh nicht 

hergeben. (1314 a 20.) Der Tyrann dagegen hat 

nicht einmal zu seinen Freunden Vertrauen. (1313 

b 30.) Er sucht desswegen den Bürgern alle Ge­

legenheit zu nehmen, einander genauer kennen zu 
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lernen, denn „aus der Bekanntschaft entspringt 

das Vertrauen." (1313 b 4.) Durch Spione erfährt 

er alles, was seine Bürger thun und treiben, und 

gewöhnt sie daran, in ihren Reden vorsichtig und 

misstrauisch zu sein. Er säet Zwietracht, ver­

feindet Freunde mit einander, das Volk mit den 

Vornehmen, die Reichen untereinander, und alle 

Classen der Bevölkerung verleumdet er, um sie 

gegen einander aufzuhetzen. Man sieht, dass die 

politische Regel ..Divide et impera", die sich bis 

in unsere Zeit in Theorie und Praxis erhalten 

hat, schon von Aristoteles als bei den früheren 

Tyrannen üblich aufgestellt ist. Aristoteles hat 

sie zuerst im Zusammenhang mit anderen Maxi­

men in eine Theorie der Erhal tung der Ver­

fassungen eingegliedert, und seine Politik des 

Tyrannen gilt nicht nur für diejenigen, die er aus 

der Geschichte kannte, sondern auch für viele 

spätere Fürsten. 

Als drittes Mittel tyrannischer Politik em­

pfiehlt Aristoteles, d i e B ü r g e r v ö l l i g m a c h t l o s 

zu m a c h e n . (1314 a 23.) Obgleich nun schon 

die knechtische Gesinnung und der Mangel an 

Vertrauen unter den Bürgern ihre Macht bricht, 

so will Aristoteles ausser diesen indirecten Mitteln 

auch noch direct den Tyrannen beflissen sein las­

sen, seine Unterthanen arm zu machen, und sie 

durch Arbeiten an Müsse zu Verschwörungen zu 

hindern. Hierfür empfiehlt er grossartige Bauten, 
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hohe Steuern, oder Kriege, wodurch die Unter­

thanen erschöpft werden. (1313 b 20.) 

Man sieht, dass in allen diesen Massregeln 

die Gewalt offen hervortritt, und Aristoteles giebt 

uns diesen Weg als den gewöhnlichen an, den die 

meisten Tyrannen befolgen. Seine Darstellung der 

echten Tyrannen und die psychologische Erklä­

rung ihrer Ziele ist eine so vollkommene und so 

genau die Tyrannis bestimmende, dass es sehr merk­

würdig erscheint, wenn P1 a s s () in seinem umfang­

reichen, der Tyrannis speciell gewidmeten Werke 

darüber klagt, dass die Alten keine hinreichende 

Definition der Tyrannis gegeben hätten, während 

er eine Definition in vier Punkten aufstellt, die 

zwar alle bei Aristoteles zu finden sind, die aber 

nichts der Tyrannis Eigenthümliches enthalten, da 

sie sich ebenso gut auf die äusserste Oligarchie 

und Demokratie beziehen könnten. 

Ausser dem eben beschriebenem Wege , die 

Herrschaft durch Gewalt zu behaupten und alle 

Bürger niederzuhalten, weiss Aristoteles uns einen 

zweiten Weg anzugeben, der hauptsächlich auf 

L i s t beruht und dem ersteren gänzlich entgegen­

gesetzt ist. (1314 a 30.) Der Tyrann kann nämlich 

seine Herrschaft der Königsherrschaft täuschend 

1) Die Tyrann is in ihren beiden Per ioden bei den 
al ten Griechen. Darges te l l t nach Ursachen, Verlauf und Wir ­
kungen, von He rmann Gottlob P l a s s . Bremen 1852. 2 Bde, 
1. Bd. pag. 127. 
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ähnlich machen, wobei jedoch immer die Ziele 

persönliche bleiben; denn wenn der Tyrann be­

gönne, wirklich sich nur um das Gemeinwohl zu 

kümmern, dann hörte er auf, Tyrann zu sein. Ari­

stoteles zeigt nun mit überlegener Einsicht, dass 

zu guten und gemeinnützigen Handlungen auch die 

Selbstsucht oder Eitelkeit treiben kann, und erklärt 

dadurch die Möglichkeit, dass ein Alleinherrscher 

Tyrann sei, und doch wie ein König herrsche. 

Ein Tyrann dieser Art wird also überall die 

L i s t anwenden müssen und den Anschein der Ge­

walt vermeiden. Er wird alle guten Eigenschaften, 

die ein K ö n i g h a t , zu haben s c h e i n e n , die 

Liebe seiner Unterthanen zu erwecken streben und 

ihre Zufriedenheit sich verdienen. (1315 a 41.) Er 

wird sparsam mit dem öffentlichen Gut umgehen, 

die Religion ehren, im Kriege tüchtig sein, milde 

und gerecht seinen Unterthanen gegenüber und 

in jeder Beziehung ehrbar und achtungswerth sich 

zeigen. In alle dem wird sich aber die List ver­

stecken, denn er thut den Bürgern wohl, um selbst 

die Herrschaft zu behalten, bringt sie aber zur 

Ueberzeugung, dass er um ihretwillen so handelte. 

Natürlich wird ein solcher Tyrann selten vorkom­

men, denn das Gute hat die eigenthümliche Kraft, 

dass selbst diejenigen, die es zu egoistischen 

Zwecken ausüben, bald an dem Guten selbst Ge­

fallen finden und beginnen, es um seiner selbst 

willen zu erstreben. Ein solcher listiger Tyrann, 
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wie ihn Aristoteles beschreibt, müsste viel Gutes 

thun und auch selbst nicht ganz schlecht sein; 

darin würde er sich von dem Princip der Tyrannis 

entfernen, da die Tyrannis die Herrschaft eines 

Einzelnen zu seinem eigenen Besten ist. Einen 

zweiten Grund für die Seltenheit dieser Tyrannis 

können wir darin erkennen, dass solche Leute, die 

zur Alleinherrschaft streben, sich selten mit dem 

feineren Genuss begnügen, von ihren Unter thanen 

anerkannt und gepriesen zu werden, sondern sie 

verlangen die ungezügelte Geltendmachung aller 

ihrer Leidenschaften, und dadurch erklärt sich, dass 

die meisten Tyrannen den als ersten und üblichen 

von Aristoteles bezeichneten Weg gegangen sind. 

Die Bedeutung der Aristotelischen Theorie der 
Revolutionen. 

I. Einige Urtheile der Neuzeit. 

Eine so eingehende Darstellung der Aristo­

telischen Theorie, wie sie hier gegeben worden 

ist, war erforderlich, einmal, weil ohne vollstän­

dige Uebersicht und genaue Unterscheidung der 

einzelnen politischen Mittel und Grundsätze die 

Vergleichung mit den zugehörigen Theorien von 

Plato und Machiavelli keine festen Beziehungs­

punkte gefunden hätte, und zweitens, weil bisher 

eine solche Darstellung trotz der ganzen Anerken­

nung die man diesem Abschnitt der aristotelischen 

Politik gezollt hat, nicht gegeben worden ist. Lei­

der werden in modernen Werken über Politik und 

Nationalökonomie die Alten zu kurz behandelt, und 

obgleich die Staatslehre des Aristoteles in dem 

Werke von Wilhelm 0 n c k e n eine gründliche 

Behandlung gefunden hat, so wird darin die Theorie 

des Verfassungswechsels doch nur kurz und nur in 
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der Reihenfolge des Aristotelischen Textes wieder­

gegeben. O n c k e n hat auch den Einfluss der Aristo­

telischen Politik auf spätere, worunter er auch 

Machiavelli nennt, zwar angedeutet, aber es lag 

nicht in seinem Plane diese Fragen ausführlich 

zu behandeln. Dasselbe lässt sich auch von Karl 

H i l d e n b r a n d sagen, der in seinem Werke „Ge­

schichte und System der Rechts- und Staatswis­

senschaft" sowohl die Theorie der Revolutionen 

bei Plato, als auch die des Aristoteles, in der Rei­

henfolge des überlieferten Textes kurz wiedergege­

ben hat, ohne weiter auf das Verhältniss beider 

einzugehen, obgleich er die aristotelische Kritik 

der platonischen Ansichten wiederlegte. 

Merkwürdig wird dagegen jedem Kenner der 

Aristotelischen Philosophie das Urtheil R o b e r t 

v o n M o h l s 1 ) über die Aristotelische Politik er­

scheinen, wenn er sagt: „Aristoteles sucht ohnedem 

nur in den Thatsachen die Gesetze aufzufinden;" 

denn wer den grossen Reichthum an historischen 

Beispielen in der Politik betrachtet, verfällt aller­

dings leicht dem irrthümlichen Gedankengange 

M o h l s . Wer aber die Aristotelische Logik kennt, 

der merkt bald, dass in der ganzen Politik die 

deduetive Methode herrscht, und die Beispiele nur 

eben als Beispiele und nicht als Glieder einer In-

1) R o b e r t v o n M o h l . Die Geschichte und Li te ra tu r 
der Staatswissenschaften. Er langen 1855 I. B. p. 221. 

E i n i g e U r l h e i l e der N e u z e i l . 59 

duetion auftreten. Die Politik des Aristoteles ist 

eine auf Psychologie, Logik und Ethik sich 

stützende, deduetive Wissenschaft, wie es aus der 

Darstellung ihrer Beziehungen zu Piatos Politik 

in T e i c h m ü l l e r s „Eintheilung der Aristotelischen 

Verfassungsformen" (Petersburg 1859) hervorgeht. 

Auch von einem französischen Gelehrten, C h a r l e s 

T h u r o t , wurde dieser Charakter der Aristotelischen 

Politik und ihre allgemeine Beziehung zur Platoni­

schen erkannt. Er sagt in seinen „Etudes sur 

Aristote (Paris 1860) „je n'ai pas cru pouvoir laisser 

de cote les vues de Piaton sur les m^mes sujets: car 

elles ont evidemment servi de point de depart aux 

theories d'Aristote. C'est se condamner ä mecon-

naitre le veritable caractere de l'Aristotelisme, que 

de le mettre en Opposition constante avec le Plato-

nisme" — „Quoique Aristote ait completement 

adopte les prineipes de la politique Platonicienne, 

qui sont d'ailleurs ceux de l'antiquite en general, 

quoique pour lui la science politique n'ait d'autre 

objet que d'enseigner ä rendre les hommes vertueux, 

on s'obstine encore a opposer la politique experi-

mentale et utilitaire d'Aristote ä la potitique idea-

liste de Piaton." 

Den Zweck, wesshalb Aristoteles ausser dem 

besten Staat auch die anderen Verfassungen und 

ihre Revolutionen auseinandersetzt, ha t er seihst 

ganz klar ausgedrückt, indem er von dem Staats­

mann verlangt, dass dieser nicht nur eine neue 
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Verfassung zu begründen, sondern auch einer schon 

bestehenden aufzuhelfen wisse. (1289 a 3.) Zu 

diesem Zwecke eben muss der Staatsmann den 

Uebergang der einzelnen Verfassungen in einander 

studiren. Gewiss hilft ihm die Erfahrung vor Allem 

für die Praxis, aber das Wissen selbst entspringt 

nicht aus den stummen Thatsachen der historischen 

Erfahrung, sondern aus der unmittelbaren Kennt-

niss der Motive aller Handlungen durch ein feiner 

entwickeltes Bewusstsein. Desswegen sagt Aris­

toteles auch in der Ethik, dass der Jüngl ing kein 

geeigneter Zuhörer politischer Vorlesungen sei, weil 

er selbst noch keine eigene Erfahrungen in den 

Handlungen des Lebens gemacht habe, und auch 

den Leidenschaften unterworfen sei, während die 

Politik ihre Principien aus diesen Erfahrungen 

schöpft und nicht Erkenntniss von Thatsachen, 

sondern Handlungen hervorbringen soll. (1095 a 2.) 

W e n n die Politik als eine induetive Wissenschaft 

bloss auf historische Thatsachen aufgebaut wäre, 

dann würde zu ihrem Verständniss weder Lebens­

erfahrung, noch sittliche Reife nothwendig sein. 

Auch ohne dies Zeugniss des Aristoteles ist aus 

der Schärfe der Definitionen und Einthoilungen 

leicht ersichtlich, wie sehr die Methode seiner 

Politik eine apriorische ist. 
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II. Die Aristotelische Theorie in Beziehung zu 

den modernen Verfassungen. 

Um die Bedeutung dieser Theorie der Revo­

lutionen zu verstehen, müssen wir uns fragen, was 

für einen Grad von Allgemeinheit überhaupt solche 

Theorien beanspruchen können? Da sie auf der 

Kenntniss der menschlichen Seele und ihrer Affekte 

beruhen, müssen sie offenbar so lange gelten, als 

die Affekte und Gefühle dieselben bleiben, und 

wir hätten zu erwarten, dass auch die von Aris­

toteles psychologisch begründeten Verfassungsfor­

men sieh in unsem heutigen Staaten wiederholten, 

folglich auch seine Theorie der Revolutionen heute 

noch in allen Stücken gültig wäre. Dennoch aber 

finden wir in den enropäischen Staaten keine ein­

zige der von Aristoteles beschriebenen Verfassungs­

formen und also auch nicht die zugehörigen Staats­

umwälzungen. Unsere heutige Eintheilung der 

Verfassungen ist: Republik, constitutionelle Mo­

narchie und absolute Monarchie, wobei natürlich 

hier nur auf die Staaten unter dem Einfluss der 

europäischen Civilisation Rücksicht genommen 

wird. Keine dieser Formen ist improvisirt, eine 

jede wurde durch langen Kampf ausgebildet: die 

absolute Monarchie durch Kampf mit dem Feuda­

lismus, die constitutionelle Monarchie durch Kampf 

des Volks gegen absolute Monarchie. Entar tungen 

im Sinn' des Aristoteles haben diese Verfassungen 



62 Bedeutung der Aristotelischen Theorie. 

nicht, da bei keiner von den dreien der Vortheil 

des Regierenden, als Zweck hingestellt wird. Der 

absolute Monarch ist von „Gottes Gnaden" berufen, 

und alle Massregeln, die er ergreift, sind angeb­

lich immer „zum Wohl der Nation" erdacht. Er 

ist ein „Vater" des Volks , also ein Beschützer 

seiner Interessen, und nicht ein Tyrann im griechi­

schen Sinn. Der constitutionelle Monarch schwört 

auf die Constitution, und hat die Pflicht, dieselbe 

zu halten, und der Präsident einer Republik wird 

vom Volk gewählt , um für die Einhal tung der 

Gesetze zu sorgen, und ha t zu wenig Macht, um 

die Verfassung für seine persönlichen Zwecke aus­

zunützen. 

Aber in jeder Wissenschaft von den wirk­

lichen Dingen muss man mit der analytischen Me­

thode die e l e m e n t a r e n Kräfte und Beziehungen 

aufsuchen, da das Gegebene überall aus Mischun­

gen des Elementären besteht. Wenn man deshalb 

die Brauchbarkeit der Politik des Aristoteles ab-

läugnen wollte, weil seine Eintheilung der Ver­

fassungen sich mit der gegenwärtigen nicht mehr 

deckt, so wäre dies ein ähnlicher Einwand, wie 

der, den man einem Baumeister machen könnte: 

dass die Linien seiner Pläne gar nicht ausführ­

bar sind, da sich im Stein oder Mauerwerk keine 

so feine und gerade Linien ausführen lassen, wie 

er sie auf das Papier zeichnet, und noch viel weni­

ger die mathematischen Linien, in denen er sein 
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Gebäude denkt. Wie dies aber den Baumeister 

nicht hindert, seine Werke in Linien zu denken, 

so muss auch der Politiker nicht immer bloss auf 

die mannigfaltigen Formen der historischen Verfas­

sungen blicken, die immer Mischformen sind, son­

dern auch auf die reinen Formen, welche die Ele­

mente aller oxistirenden Formen bilden. So ha t 

T e i c h m ü l l e r in seiner Religionsphilosophie die 

reinen Formen der Religionen dargestellt, obgleich 

sich diese in ihrer elementaren Reinheit kaum in 

einzelnen Gemüthern, und noch viel weniger in 

den historischen Religionen vorfinden. 

Wenn wir ebenso die heutigen Verfassungen 

betrachten wollen, so müssen wir die Aristotelischen 

elementaren Gesichtspunkte zu Grunde legen, um 

nach diesen die neuen und eigenthümlichen For­

men der modernen Staatsverfassungen abzuleiten. 

Wi r haben nur diejenigen Charaktere des moder­

nen Bewusstseins herauszuheben, welche eine so­

ciale Organisation nach dem reinen Typus der anti-

kenWel t unmöglich machen und zu den bestimmten 

neuen Typen führen, die als die herrschenden 

Staatsverfassungen sich heute überall vorfinden. So 

entspricht unseren gegenwärtigen Gefühlen nicht 

mehr eine Regierung, die zum Zweck das Wohl der 

Regierenden hä t t e : dadurch wird schon eines der 

Principien, nach denen Aristoteles die Verfassungen 

cintheilte, eliminirt. Da das moderne Bewusstsein 

auch für alle Staatsbürger gleiche Rechte und 
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gleiche Pflichten verlangt, so kann principiell nicht 

mehr den Reichen oder den Armen ausschliess­

lich die Gewalt zugesprochen worden, sondern 

entweder nur a l l e n S t a a t s b ü r g e r n z u s a m m e n 

oder gar keinem. Im letzten Fall muss die Gewalt 

in den Händen einer ausser und über den Bürgern 

stehenden Persönlichkeit ruhen, die in der Neu­

zeit absoluter König oder Kaiser heisst, und sich 

wesentlich von dem antiken König und dem Ty­

rannen unterscheidet. Wenn aber a l l e Staatsbür­

ger regieren, dann erhalten wir die Form der 

modernen R e p u b l i k . Die dritte Form, die c o n -

s t i t u t i o n e l l e M o n a r c h i e , die gerade jetzt sehr 

verbreitet ist, entsteht wenn zwar a l l e S t a a t s ­

bürger an der Regierung Antheil haben, aber ihre 

Wirksamkeit von einem a u s s e r h a l b d e r B ü r ­

g e r s c h a f t stehenden Monarchen geleitet und 

geregelt wird. Eine Unterabtheilung bilden die 

f ö d e r a t i v e n R e p u b l i k e n , wie die Schweiz, 

und das B u n d e s k a i s e r t h u m also eine Vereini­

gung von constitutionellen Monarchien, wie z. B. 

Deutschland. 

Man würde sich aber täuschen, wenn man 

nun die aristotelischen Vorfassungselemente für 

antiquirt hielte; nein, die neuen modernen Ver­

fassungen sind Misehformen und enthalten noth-

wendig die Elemente der alten Verfassungen in 

sich. So kann heutzutage ein Minister in der 

That durchaus einem griechischen Tyrannen ähn-
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lieh herrschen, und ein ganzes Parlament oder eine 

Partei in demselben oligarchisch oder demokratisch 

gesinnt sein; aber trotzdem wird man das g a n z e 

Gemeinwesen nicht mehr eine Oligarchie oder eine 

Demokratie nennen. Ebenso können die Reichen 

jetzt durch Geld sehr viel Wahlen beeinflussen 

und dadurch, wie in der antiken Welt, eine grosse 

Rolle im Staate spielen; dennoch giebt es nicht 

mehr, wie im Alterthum, eine reine oligarchische 

Verfassung, weil die Armen überall durch den 

modernen Geist gleichgestellt oder wenigstens ge­

schützt sind. So sind heutzutage noch die Parla­

mente nicht der adäquate Ausdruck des Volks­

willens, weil die Mehrzahl der Bürger für die Aus­

übung der politischen Functionen in dem Wah l ­

recht nicht reif genug ist, dennoch setzt der Cha­

rakter der modernen Verfassung überall die idealische 

Forderung voraus, dass alle Bürger schon zur 

selbstständigen Leitung ihres Willens gelangt seien 

und sich weder durch Geld, noch durch Ueber-

redung in ihren Entschlüssen beeinflussen Hessen. 

Wegen dieser inneren Discrepanz, deren psycholo­

gische N o t w e n d i g k e i t in die Augen fällt, tragen 

die heute existierenden Staaten den Typus der 

antiken Verfassungsformen in sich und haben zum 

Theil einen oligarchischen, zum Theil einen demo­

kratischen oder tyrannischen Charakter. Eine jede 

neue und höhere Form des Gemeinlebens bildet 

daher nothwendig, auch wenn sie sich typisch aus-
5 
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gebildet hat, Mischformen, da die in der Entwicke-

lung der Civilisation vorangegangenen Formen ihr 

mehr oder weniger innewohnen, weil unmöglich 

die ganze Gesellschaft zu der gleichen Höhe der 

Bildung und Gesittung sich erheben kann. Unsere 

Principien und Ideale gehen eben immer weiter 

als die Ausführung. 

III. Ursache des Unterschiedes zwischen den 
antiken und modernen Verfassungen. 

Wenn wir uns aber fragen, welche Aenderung 

unserer Gefühle eine Aenderung der Verfassungen 

herbeigeführt hat, so liegt die Antwort sehr nahe. 

Alle, welche das antike Staatswesen studirt haben, 

wissen, dass der Hauptunterschied zwischen unseren 

und den antiken Staaten in der Abschaffung der 

Sklaverei besteht. Ein griechischer Bürger im 

Sinne des Aristoteles wäre unmöglich ohne Sklaven. 

Aristoteles hat sich darüber ganz unzweideutig aus­

gesprochen, dass die Natur selbst einen Theil der 

Menschen zu freien Leuten, und einen anderen zu 

Sklaven bestimmt hat, und dass es für die letzteren 

gerecht und zuträglich ist, auch wirklich Sklaven 

zu sein. (1255 a 1.) Es sind sogar die Sklaven 

nach ihm keiner Glückseligkeit und keines Lebens 

nach vernünftigen Grundsätzen fähig. (1280 a 32.) 

Folglich beruht auch seine ganze Politik auf dieser 

Auffassung. 
5» 

Es wäre eine ungerechte Kritik, wenn man 

dies dem Aristoteles als einen Fohler vorwerfen 

möchte, da er ja von Sklaven umgeben war und 

nur solche Verfassungen beschreiben wollte, die 

auf der Sklaverei beruhen; denn wenn er auch 

deduetiv verfuhr, so musste dem praktischen Staats­

mann doch die Construction eines Staates ohne 

Sklaven als eine nicht zu beachtende Chimäre er­

scheinen, ähnlich der platonischen Gleichstellung 

der Weiber, die er verspottete. Die allgemeine 

Gleichheit der Menschen lag noch ausserhalb des 

Bewusstseins der antiken Welt. Als Psycholog 

hat Aristoteles aber nicht einmal Unrecht, denn 

es wäre auch heute gar nicht schwer, Millionen 

von solchen Menschen in unseren heutigen Staaten 

zu finden, die von Natur nur Sklaventhätigkeiten 

auszuüben fähig sind. Desswegen ist die Aristote­

lische Politik für solche Staaten gül t ig , die bei 

einem den griechischen Staaten eigenthümlichen 

kleinen Umfange auf der Sklaverei beruhen. Da, 

wo zum Begriff eines Bürgers unbedingt die Theil-

nahme an der Leitung des Staates gehört, wo Skla­

ven für das materielle Leben sorgen, und der freie 

Bürger sich nur der politischen Thätigkeit oder 

der Wissenschaft und Kunst hingiebt, da ist der 

Ungleichheit der Menschen voller Spielraum gege­

ben, und die e i n e grosse Ungleichheit der Rechte 

zwischen Sklaven und Freien zieht alle anderen 

Ungleichheiten nach sich. 
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IT. Reine Formen der auf Gleichheit beruhenden 
Verfassungen. 

Sobald eine Gemeinschaft in ihrer Entwicke-

lung so weit gekommen ist, dass die Gleichheit 

der Rechte und Pflichten aller Theilnehmer vor­

ausgesetzt wird, was sich im modernen Staat vor­

zugsweise durch die Tendenz zum allgemeinen 

Wahlrecht und zur allgemeinen Militärpflicht aus­

drückt, dann wird nicht nur die Sklaverei unhal t­

bar, sondern es ist auch nicht mehr möglich, dass 

ein Theil der Bürger die Herrschaft allein in den 

Händen habe, sondern entweder Alle oder Keiner. 

Diese zwei Elemente der Eintheilung der Verfas­

sungen sind aus der alten Eintheilung herüberzu­

nehmen, nämlich die Gesammtheit der Bürger als 

souveräne Gewalt und eine ausserhalb der Bürger­

schaft stehende Persönlichkeit, die im Alterthum 

Tyrann oder, wie noch heute, König oder Kaiser, 

oder im Allgemeinen Monarch hiess. Unter der 

Voraussetzung, dass der Monarch allein herrscht, 

erhalten wir das Ideal des absoluten Königthums. 

Weil aber der Monarch zum Wohl der Nation 

herrschen muss, ohne welche Voraussetzung nach 

christlichem Bewusstsein sich die Herrschaft eines 

Einzelnen über eine ganze Nation gar nicht er­

klären Hesse, so hat man überall auch seine nicht 

durch W a h l der Bürger erworbene Stellung als 

eine ihm von Gottes Gnaden übertragene aufgefasst, 
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und ihn dermassen in die Nähe Gottes gerückt, 

dass man seinen Befehlen gegenüber sich religiös 

zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet glaubte. 

Wenn aber die Staatsgewalt gctheilt ist, so dass 

einerseits der Monarch und andererseits die Ge­

sammtheit der Bürger an ihr theil nimmt, dann 

haben wir das konstitutionelle Königthum, von dem 

wir zwar viele glänzende Beispiele kennen, aber viel­

leicht als das beste die Regierung Victor Emanuel 's 

von Italien anführen könnten, der, obgleich er die 

constitutionelle Freiheit seines Volkes wahrte, einen 

entscheidenden Einfluss auf die Geschicke Italiens 

durch seinen eigenen Willen ausübte. Wenn 

schliesslich die Gesammtheit der Bürger die Sou­

veränität besitzt, dann haben wir das Ideal einer 

Republik. Ein solches Ideal dürfte kaum in eini­

gen Cantonen der Schweiz der Verwirklichung 

nahe kommen. 

Weniger reine Formen der Republik haben 

wir in Frankreich und England, da in ersterem die 

Republik einen stark ausgesprochenen demokrati­

schen, in letzterem einen vielleicht nicht so sehr 

monarchischen, als vielmehr einen oligarchischen 

und geburtsaristokratischen Charakter hat. Dass 

die auf Gleichheit der Rechte und Pflichten aller 

Bürger beruhenden Verfassungsformen aber noch 

nicht sehr rein in der Gegenwart auftreten, darf 

uns nicht wundern, weil die natürlichen Unter­

schiede der Menschen zu gross sind und das mo-
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dorne Ideal der Gleichstellung aller Menschen nicht 

verhindern kann, dass die Natur und die langsame 

Entwickelung der Menschheit die neuen Formen 

der Gesellschaft durch die von Aristoteles aufge­

wiesenen alten Elemente des Verfassungslebens 

verunreinigt. 

V. Grenzen der Gültigkeit der Aristotelischen 

Theorie. 

Nach dieser Auseinandersetzung dürfen wir 

versuchen, die Gültigkeit der Aristotelischen Theorie 

der Revolutionen in gewisse Grenzen einzuschlies-

sen. Wir werden nämlich dem Aristoteles ein­

räumen müssen, dass seine Theorie vollständig für 

solche Staaten Geltung habe, welche einen den 

griechischen Staaten entsprechenden geringen Um­

fang besitzen und auf Sklaverei beruhen. Sie er­

klärt befriedigend, wie aus den zahlreichen Bei­

spielen, die sie anzuführen weiss, ersichtlich ist, 

die meisten Vorgänge in den griechischen Staaten, 

und ist daher ein Werk, das auf unsere dauernde 

Bewunderung und Anerkennung Anspruch machen 

kann. Aber für die weitere Entwickelungsstufe, 

für den Staat ohne Sklaven, gilt die Aristotelische 

Theorie nur in so weit, als ein solcher Staat noch 

dem griechischen ähnlich sein kann. Obgleich die 

modernen Verfassungen im Ganzen nicht mehr die­

selben wie im Alterthum sind und also nicht mehr 

dieselben Umwälzungen erfahren können, so sind 
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Revolutionen trotzdem auch in ihnen möglich, und 

haben in vielen Beziehungen denselben Charakter. 

Gleichwohl ist im allgemeinen zu schliessen, 

dass die grossen modernen Staaten viel stabiler 

sein werden als die kleinen griechischen, weil zu 

der grösseren Wirkung einer Umwälzung eine 

grössere Kraft erforderlich wäre, und die grössere 

Kraft seltener auftritt, weil sie sich aus vielen 

kleineren Kräften zusammensetzen müsste, die 

nicht leicht zu einem einheitlichen Ziele sich ver­

binden. So ist z. B. ein Ueborgang von der con-

stitutionellen zur absoluten Monarchie nicht mehr 

so leicht, wie die Err ichtung einer antiken Tyrannis 

durch das Genie eines energischen Mannes oder 

durch günstige Umstände. Es fallen daher die 

geringeren Anlässe zu Revolutionen aus, die Aris­

toteles beschrieb, aber trotzdem werden seine feinen 

Erklärungen nicht werthlos, da bei den hervor­

ragenden Politikern, wie bei den Massen, dieselben 

p s y c h o l o g i s c h e n V o r g ä n g e , dieselben Z i e l e , 

U r s a c h e n und M i t t e l heute wie damals zu f inden 

sind. Daher bleibt für den heutigen Politiker die 

Aristotelische Theorie der Revolutionen eine leben­

dige Quelle der Belehrung, und es ist gar nicht 

nöthig, Beispiele für ihre Anwendbarkeit zu eitleren, 

da jedem, der diese Theorie erfasst, zeitgenössische 

Vorgänge vor den Augen schweben. 

Um aber die Grenzen der Gültigkeit der Ari­

stotelischen Theorie genauer zu bestimmen, müs-
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anführt, um zu erklären, dass die Tyrannen ein­

ander feindlich sein müssen, werden nämlich auch 

die Sklavenherrn einander als Feinde ansehen, 

und die Einen die Anderen in Abhängigkeit zu 

bringen suchen, bis schliesslich der Gewandteste 

und Mächtigste Alle anderen unter seine Botmäs-

sigkeit bringt, so dass der Ausgang j e d e r V e r ­

f a s s u n g , d i e auf E x i s t e n z d e r S k l a v e r e i g e ­

g r ü n d e t i s t , n o t h w e n d i g e i n e T y r a n n i s 

s e i n w i r d . Diese Wahrhe i t sehen wir auch in 

Piatos Staat angedeutet, insofern als in der dort 

hergeleiteten Reihe der Verfassungen die Tyrannis 

zuletzt kommt, und keine weiteren Veränderungen 

dieser Verfassung angegeben werden. 

Da nun die Tyrannen selbstsüchtig sind, und 

zur Befriedigung ihrer schlechten Neigungen immer 

grösserer Einkünfte bedürfen, wie dies Plato und 

Aristoteles hervorheben, so wird ein jeder Tyrann 

darauf bedacht sein, sein Machtgebiet zu erwei­

tern. Die G r o s s s t a a t c n b i l d u n g ist also eine 

n o t h w e n d i g e F o l g e des s e l b s t s ü c h t i g e n 

T r i e b e s , der zur S k l a v e r e i führte, wurde 

jedoch weder von Plato, noch von Aristoteles 

genauer betrachtet und dargelegt. Es erklärt sich 

dies dadurch, dass Plato und Aristoteles in der 

Tyrannis nur eine der schlechtesten Entartungen 

sahen und sie zur Abschreckung der Bürger ande­

rer Verfassungen schilderten, ohne genügend zu 

begreifen, dass in gewisser Beziehung ein jeder 

sen wir die Frage aufwerfen, w i e in den letzten 

zwei tausend Jahren eine solche principielle Aen-

derung der Verfassungen stattfinden konnte. Diese 

Frage könnte, wie es zuerst scheint, nur durch 

das geschichtliche Studium der Verfassungsände­

rungen beantwortet werden, indem für jede Ver­

fassung die besonderen Ursachen ihres Untergangs 

aufgedeckt und erklärt, und durch Abstraction dar­

aus die allgemeinsten Ursachen des Untergangs 

der antiken Verfassungen und des Entstehens der 

modernen Staaten hergeleitet würden. Eine solche 

Lösung würde eine ungeheure Erudition und eine 

lange Arbeit erfordern und gehört nicht in den 

Rahmen der vorliegenden Schrift. Dagegen dür­

fen wir einen andern Weg einschlagen, wozu uns 

alle Anleitung von Plato und Aristoteles gegeben 

worden ist. Da nämlich die platonisch - aristote­

lische Eintheilung der Verfassungen nicht durch 

Abstraction aus den bestehenden Verfassungen ge­

funden, sondern durch Deduction aus den im Be­

wusstsein offen liegenden Gemüthszuständen aprio­

risch abgeleitet wurde, so kann auch die weitere 

Entwickelung der Verfassungsformen aus densel­

ben Elementen und mit Hülfe der Kenntniss der 

modernen Gefühle erschlossen werden. 

Nun ist das V e r h ä l t n i s s v o n F r e i e n z u 

S k l a v e n ein Element, welches viel weitere Con-

sequenzen nach sieh zieht, als von Aristoteles an­

gegeben worden. Aus denselben Gründen, die er 
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Sklavenherr dieselbe Verachtung, wie ein Tyrann, 
verdiene. 

Es führt aber gerade die Tyrannis zu einer 

neuen und höheren Ordnung des Staates, da die 

Macht eines Menschen über Millionen dieselben 

zu jener Stufe der Gleichheit bringt, die sie durch 

die Einführung der Sklaverei verlassen hatten. 

Zuerst werden sie freilich bloss gleich in der Knecht­

schaft, wie dies auch heutzutage in vielen orien­

talischen Staaten zu sehen ist. Wenn dies Bewusst­

sein der Gleichheit sich aber in den Unterdrückten 

sofort allgemein verbreiten könnte, in der Art dass 

auch der Tyrann für gleich, d. h. für einen ein­

fachen Bürger gehalten würde, dann müssten wir 

einen Sprung von der Tyrannis zur modernen Repu­

blik beobachten. Wenn wir jedoch das Bewusstsein 

derjenigen, die sich in der Knechtschaft einander 

gleich fühlen, weiter analysiren, so müssen wir 

noch ein wichtiges Element in Betracht nehmen, 

nämlich die G e w ö h n u n g . 

Die Gewöhnung daran, immer nur nach Be­

fehlen zu handeln, kämpft im Verborgenen als 

Ohnmachts- oder Abhängigkeitsgefühl im Bewusst­

sein der Unterdrückten mit dem erwachenden Be­

wusstsein der Gleichheit; denn wie dies richtig 

von M a c h i a v e l l i erkannt wurde 1 ) , w e i s s e i n 

1) II P r i n c i p e Cap.V: quando le cit tä o le provincie 
sono u s e a vivere sotto un principe, e quel sangue sia spento; 
essendo da u n a par te u s e ad u b b i d i r e dall' a l t ra no avendo 

der A r i s t o t e l i s c h e n T h e o r i e . 

V o l k , d a s a n T y r a n n e n h e r r s c h a f t g e w ö h n t 

i s t , n i c h t , s i c h s e l b s t z u r e g i e r e n , und be­

darf eines Fürsten. Dieser thatsächliche, wenn auch 

verborgene Kampf zwischen dem Bewusstsein der 

Gleichheit und dem Bewusstsein eigener Ohnmacht, 

führt ein Volk von der Tyrannis zu den höheren 

Formen. 

Hierbei darf nicht ausser Acht gelassen wer­

den, dass das Bewusstsein der Gleichheit und der 

persönlichen Freiheit sich sehr langsam verbreitet; 

desswegen hat sich die Sklaverei so lange auch 

in den modernen Staaten erhalten. In einem sol­

chen Volke, das zwar noch nicht fähig ist, sich 

selbst zu regieren, aber schon ein Bewusstsein von 

der Gleichheit aller Menschen zu besitzen anfängt, 

wird zwar das Joch der Tyrannis nicht abgeschüt­

telt werden, aber es wird auch nicht jeder Tyrann 

sich darin leicht erhalten können: die rohe Macht, 

Reichthum, Söldner, Schlauheit wird ihm nicht 

mein* ausreichen, und um sich zu erhalten, wird 

er dem erwachenden Bewusstsein der Gleichheit 

gerecht werden müssen. Dies zeigt sich darin, dass 

im Kampf der verschiedenen Tyrannen unter ein­

ander derjenige siegt, d e r d i e G e f ü h l e d e s Vol ­

k e s für s i c h h a t , und dauernd wird ein Tyrann 

il principe vecchio, tarne uno infra loro non s 'aecordano; 
v i v e r e l i b e r i n o n s a n n o : dimodocht'» sono piü tard i a 
pigliar l'arnii, o con piü facilitä se Ii puo un principe gua-
dagnare , e assicurarsi di loro. 
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nur dann diese Gefühle an sich zu fesseln wissen, 

wenn er das Wo hl d e s V o l k e s zu seinem Ziele 

macht. Dann hört er aber allmählich auf, Tyrann 

zu sein, der ungerechte Ursprung seiner Macht 

verwischt sich, er kann zum Held und Abgott des 

von ihm beherrschten Volkes werden. 

Wenn er nun in sich die Interessen des Volkes 

vereinigt und durch Genie und eifrige Bemühungen 

sein Land einem wirklichen Portschrit t entgegen­

führt, dann kommt er dem Ideal eines absoluten 

Königs nahe. Damit dies vollkommen gelingt, müs­

sen die W rünsche, Bestrebungen und Ideale des 

Monarchen mit denen seiner Unterthanen überein­

stimmen. Eine solche Uebereinstimmung ist aber 

nur durch n a t i o n a l e E i n i g u n g möglich; denn 

Angehörige verschiedener Nationalitäten können 

nicht dieselben Bestrebungen haben. So kommt 

es dazu, dass im Interesse des Staats und in seinem 

eigenen Interesse der absolute Monarch zum Ver­

treter der n a t i o n a l e n I d e e werden muss. 

Wir sehen also, dass durch das egoistische 

Streben der Tyrannen, ihr Gebiet zu erweitern, sie 

unbewusst der Idee der n a t i o n a l e n E i n i g u n g 

vorgearbeitet haben, da auch da, wo das Nationa­

litätsgefühl nicht zum vollen Bewusstsein gelangt 

ist, die Erwerbung und Unterjochung eines Staates 

mit anderer Landessprache schwerer ist, als wenn 

es sich darum handelt, Gebiete gleicher Nationalität 

zu vereinigen. Während ein eigentlicher selbst-
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süchtiger Tyrann, wie ihn Aristoteles beschreibt, 

nur seinen eigenen Vortheil und Genuss zu seinem 

Zwecke macht , wird der absolute moderne König 

das Wohl des Staates, den er regiert, verfolgen. 

Der absolute Monarch kann Leibeserbe des Tyran­

nen sein, er kann auch als ein Sieger über Tyrannen 

sich erhoben haben: dennoch genügt niemals der 

persönliche Unterschied zwischen Tyrann und ab­

solutem Monarchen, um die Wandlung einer Ty­

rannis in absolute Monarchie zu bewirken. 

In dem hier verfolgten, idealen Entwickelungs-

gang haben wir eine parallele Veränderung der 

Gefühle des H e r r s c h e r s und seiner U n t e r t h a n e n 

annehmen müssen, indem wir von dem erwachen­

den Bewusstsein der Gleichheit ausgingen. Eben 

desswegen, weil zur absoluten Monarchie dies Be­

wusstsein der Gleichheit in seinen Anfängen geführt 

hat, dadurch, dass es das Aufkommen der selbst­

süchtigen Tyrannen verhinderte, müssen wir wei­

ter annehmen, dass in einem Staat, wo durch abso­

lute Monarchen den Gefühlen der Unterthanen 

Rechnung getragen wird, diese Gefühle eine wei­

tere Entwickelung erfahren werden, so dass d a s 

B e w u s s t s e i n d e r G l e i c h h e i t a u c h d e n M o -

n a r c h e n e i n s c h l i e s s t . Wenn dies Bewusstsein 

sofort zur äussersten Consequenz führte, würde der 

Monarch zu einem einfachen Bürger werden; aber 

die Gewöhnung an die Macht, die er ausübte, lässt 

zuerst die Gleichheit nur zwischen dieser Macht 
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und dorn Volkswillen fordern. Es ist also der Mo­

narch dem Volke gleich geworden, aber d e m g a n ­

z e n V o l k e , u n d n i c h t e i n e m e i n z i g e n B ü r ­

ge r . Da schon früher durch die Selbstsucht der 

Tyrannen und durch die nationalen Bestrebungen 

der absoluten Monarchen das Staatsgebiet einen 

solchen Umfang erlangt hat, dass unmöglich ein 

joder Bürger persönlich an der Regierung theil­

nehmen könnte, so schreitet man zur W a h l von 

R e p r ä s e n t a n t e n . Die Theilung der Macht 

zwischen den Repräsentanten des Volks und dem 

Monarchen führt zur c o n s t i t u t i o n e l l e n M o n a r ­

c h i e . Diese Theilung, die begrifflich leicht voll­

zogen ist, kann in der Geschichte einen langen 

Kampf gekostet haben, wie uns dies z. B. für Eng­

land durch M a c a u l a y meisterhaft dargelegt ist. 

Wenn durch Zunahme der allgemeinen Bil­

dung das Gefühl der Gleichheit und persönlichen 

Freiheit, nachdem es zur Aufhebung der Tyrannis 

und der Sklaverei, so wie des absoluten König­

thums geführt hat, die letzten Consequenzen for­

dert, so wird die Gleichstellung des Monarchen mit 

den andern Bürgern und der Zustand der r e i n e n 

R e p u b l i k hervorgehen. 

Dazu müsste die Nation aber soweit entwickelt 

sein, dass sie eines ausserhalb der Bürgerschaft ste­

henden regulierenden Einflusses entbehren könnte. 

Dass dies jedoch ein blosses Ideal bleibt und in 

Wahrhe i t die Republik nicht die beste und letzte 
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Form der Staatsverfassung ist, dürfte theils aus 

dem Treiben in den wirklich existierenden Repu­

bliken erhellen, theils daraus, dass die Grundlage 

derselben, die Gleichheit, gar nicht vollständig zu 

erreichen ist, da wir keine Mittel haben, die Men­

schen von Natur einander gleich zu machen. Denn 

je mehr in allen übrigen Beziehungen die Gleich­

heit der Bürger in einem Staate durchgeführt ist, 

desto mehr treten als unüberwindliche Grenzen die 

natürlichen, angeborenen Unterschiede der Bega­

bung hervor, und führen zu einer G e i s t e s a r i s t o ­

k r a t i e , die schon Plato ahnte und als Ideal hin­

stellte. Elemente dieses ächten Idealstaates, der 

wirklich auf Bildung, d. h. auf Tugend und Ein­

sicht, begründet ist, finden sich schon zahlreich 

in den gegenwärtigen Verfassungen; doch ist hier 

nicht der Ort, dies im Einzelnen auszuführen. 

Für den Versuch, die modernen Staatsformen 

aus den antiken herzuleiten, reichen also die Ari­

stotelischen Gesichtspunkte meistenthoils hin, und 

die Aristotelische Theorie, als die erste systema­

tische Deduction der Verfassungsänderungen, bil­

det nicht nur die rechte Grundlage für das Ver-

ständniss der Vorgänge in den griechischen Staa­

ten, sondern auch zur Beurtheilung der modernen 

Verfassungsänderungen, wenn man nur als Ele­

ment das Gefühl der Gleichheit aller Bürger hin­

zunimmt, und die Thatsache der Vermischung 

verschiedener Formen miteinander und der Rück-
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fälle aus den höheren zu den niederen berücksich­

tigt. Aristoteles konnte aber die weiteren ge­

schichtlichen Consequenzen der antiken Verfas­

sungsformen nicht verfolgen, weil in seinem Be­

wusstsein das moderne, wohl nur durch das Chri­

stenthum allgemein gewordene Gefühl der Gleich­

heit aller Menschen noch nicht in Rechnung ge­

zogen war, und er daher die Sklaverei für natür­

lich und dauernd nothwendig hielt, während die 

neueren Verfassungen doch, wie wir gesehen haben, 

nur durch die der Sklaverei entgegengesetzten 

Gefühle möglich geworden sind. Wir müssen da­

her die Aristotelische Theorie der Revolutionen, 

freilich mit der oben angegebenen Einschränkung 

ihrer Gültigkeit, für einen bleibenden Theil der 

politischen Wissenschaft halten und zugleich für 

die glänzendste politische Abhandlung, die uns 

das Alterthum hinterlassen hat. 

Verhältniss des Aristoteles zu 



Verhältniss des Aristoteles zu Plato. 

Die Aristotelische Kritik. 

Das Verhältniss zu seinen Vorgängern pflegt 

Aristoteles immer anzugeben, und wie er schon im 

II Buche der Politik die Verfassungen, die Plato 

vorgeschlagen hatte, einer eingehenden Kritik unter­

wirft, so spricht er auch bei Gelegenheit seiner 

Theorie der Revolutionen über Piatos Ansichten. 

Leider scheint dieser Theil nicht vollständig er­

halten zu sein: das, was noch davon geblieben, 

genügt jedoch, die aristotelische Kritik zu charak­

terisieren. Er fragt zuerst, warum Plato keinen 

besonderen Grund für den Untergang des besten 

Staates angegeben hat (1316 a 3 ) ; aber, wie S u s e ­

m i h l 1 ) richtig bemerkt, ist diese Frage ebenso­

wenig bei Aristoteles irgendwie speciell behandelt, 

da die von ihm angegebenen Gründe des Unter­

gangs von Königsherrschaften auch vielen anderen 

1) In dem schon cit ir ten W e r k „Aristoteles Politik, 
Griechisch und Deutsch, Leipzig 1879," IL Theil p. 378 Anm. 
1764. 
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Verfassungen gemeinsam sind: Zwist unter den 

Regierenden und Abweichung vom zugehörigen 

Rechtsprineip. Beide Ursachen kommen aber auch 

bei Plato zur Sprache, freilich nicht in der Form, 

wie sie Aristoteles zur Darstellung seiner politi­

schen Theorien gewählt hat, sondern in der freien 

Form eines philosophischen Gespräches, und doch 

mit principieller Allgemeinheit, im VIII. Buch des 

Staates, wo Sokrates zuerst sagt, dass „ jede Aen­

derung der Verfassung von dem herrschenden 

Theile selbst ausgeht, wenn nämlich in diesem 

Zwietracht entstanden i s t " : ) , (545 D) und später 

auch die Abweichung vom ursprünglichen Rechts­

prineip in einer poetischen Erzählung so formulirt, 

dass die Herrscher „nicht mehr recht der Wächter 

Eigenschaften hätten". (546 E.) Nicht nur in der 

Anführung dieser beiden Hauptgründe für den 

Untergang des besten Staates stimmt Aristoteles 

mit Plato überein, sondern auch in der Behaup­

tung, dass dieser Staat sehr dauerhaft sei. (Arist. 

Pol. 1312 b 38, Plato Staat 546 A.) 

Man sieht also, dass Aristoteles nur durch 

willkürliches Missverstehen seinen Gegensatz ge­

gen Plato behaupten kann, wie sich gleich aus 

dem folgenden Einwurf auch ergiebt: Plato nämlich 

solle nicht anzugeben wissen, in welche verschie-

1) Pla to wi rd im Fo lgenden nach der TJebersetzung 
von S c h l e i e r m a c h e r citirt, zuweilen mit Hinzufügung des 
gr iech ischen Tex tes . 
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dene Verfassungen eine jede gegebene umschlägt, 

und nur eine ganz bestimmte Reihe der Verfassun­

gen für die allgemein gültige halten. (1316 a 19.) 

Für oberflächliche Leser Plato's kann dieser Ein­

wand gel ten 1 ) , aber wer mit Plato's Geist und 

Darstellungsweise vertraut ist, begreift leicht, dass 

Plato nicht die historischen Verfassungsformen 

darstellen wollte und nicht einmal Anspruch auf 

irgendwelche Allgemeinheit der Aufeinanderfolge 

seiner Verfassungen machte, sondern nur zeigte, 

wie die anderen Verfassungen aus der besten e n t ­

s t e h e n k ö n n t e n . Endlich ist schon daraus er­

sichtlich, dass die von Plato angeführten Verfas­

sungsänderungen nur ein ideales Bild und nicht 

ein historisches Gesotz vorstellen sollen, weil Plato 

selbst einräumt, dass sein Idealstaat nirgends auf 

Erden existiere. (592 A.) 

Wenn also Plato seine Staatsumwandlungen 

nur aus der Vernunft eonstruiren und nicht aus 

der Geschichte abstrahieren will, so muss noth-

wendig auch die ganze Darstellung nicht eine 

Theorie der Revolutionen im Sinne des Aristoteles, 

sondern nur eine psychologische Herleitung der 

reinen Verfassungsformen auseinander liefern, so 

wie dies für die modernen Verfassungen S. 72—80 

1) TJebrigens ha t schon S c h l o s s e r und nach ihm 
S u s e m i h l darauf aufmerksam gemacht , dass auch Aristo­
teles Polit. 1286 b 3 -1286 b 22 genau dieselbe Reihenfolge 
der Verfassungen als die natürl iche angiebt . 
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durch speculativ-genetische Herleitung versucht ist. 

Die Aristotelischen Verfassungen sind zwar auch 

reine Formen, wie aus ihrem Bintheilungsprincip 

ersichtlich ist, aber er hat zugleich die Frage zu 

beantworten gesucht, wie eine jede aus irgend einer 

andern entstehen könne, um dem Politiker den Weg 

anzugeben, wie er einen gegebenen Staat erhalten 

und besser machen könne. Plato hat diese Frage 

gar nicht erörtert, sondern nur die idealen Um­

wandlungen s e i n e s besten Staates a priori an­

gegeben, und verdient daher ebensowenig die Vor­

würfe des Aristoteles, wie dieser die der Modernen, 

welche etwa dem Aristoteles vorwerfen wollten, 

dass er die Verhältnisse eines Staats ohne Skla­

ven in seiner Politik nicht untersucht habe. 

Die zweckmässige Discussion über ein Werk 

muss in erster Linie wohl das darin positiv Vorhan­

dene und nicht das Fehlende berücksichtigen, denn 

Niemand kann seinen Gegenstand ganz erschöpfen, 

sondern es wird immer dem Nachfolger etwas zu 

ergänzen bleiben. Aristoteles aber richtet seine 

Augen gerade auf das , was in der platonischen 

Staatslehre nicht enthalten ist, und fördert durch 

solche Kritik nur insofern, als er in seiner Politik 

allerdings die Fragen selbst behandelt, die in den 

hinterlassenen Schriften Piatos nicht aufgeworfen 

sind. Die sichtbare Abhängigkeit der aristoteli­

schen von der platonischen Politik erlaubt uns 

aber die Voraussetzung, das Aristoteles manche 
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Ideen, die er mit Selbstbewusstsein hervorhebt, 

dem persönlichen Verkehr und den anregenden ' 

Discussionen in der Akademie seines Meisters ver­

dankte. 

Da man nicht voraussetzen darf, dass der 

gelehrte Aristoteles die auf uns gekommenen Werke 

Piatos nicht gründlich gelesen hätte, so muss es 

uns verwundern, dass wir zuweilen das von Ari­

stoteles Vermisste dennoch bei Plato finden und 

dass die Stellen, welche er tadelt , nur richtiger 

ausgelegt werden müssen, um tadellos zu sein. 

So z. B. wirft Aristoteles dem Plato vor, dass er 

nicht sage, ob von der Tyrannis ein Umschlag in 

eine andere Staatsform möglich sei (1316 a 25), und 

meint ironisch, dass er, um den Kreis zu schliessen, 

die Tyrannis in die beste Verfassung übergehen 

lassen müsse. (1316 a 27.) Aber dies gerade hat Plato 

nicht unbestimmt gelassen, sondern sagt ja an 

mehreren Stellen sowohl des Staates (473 D, 499 B) 

als der Gesetze (709 E, 710 D, 735 D), dass aus der 

Tyrannis wirklich am leichtesten die beste Ver­

fassung entstehen könne, wenn der Herrscher ein 

Philosoph sei. 
Wenn T e i c h m ü l l e r 1 ) uns nicht schon mit 

vielen Belegen über den Charakter des Aristoteles 

belehrt hätte, so könnten wir geneigt sein anzu­

nehmen, dass die letzten Seiten des V. Buches der 

1) Studien zur Geschichte der Begriffe. 
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Politik gar nicht dem Aristoteles zuzuschreiben 

wären l ) . Aber wir wissen, dass Aristoteles auch 

in dem unzweifelhaft echten II Buch seiner Politik 

Plato einer nicht immer unparteischen Kritik unter­

wirft, was S u s e m i h l 2 ) veranlasste zu bemerken: 

„eine stärkere Unfähigkeit, sich in den Gedanken­

kreis des Bekämpften zu versetzen, kann in der 

That nicht wohl gedacht werden." 

So gerechtfertigt S u s e m i h l s Erstaunen aber 

auch ist, so dürfen wir doch kaum bei Aristoteles, 

der ja sonst so glänzende Beweise seiner Energie 

im Denken geliefert hat, eine Unfähigkeit vermu-

then, anderer Leute Gedanken zu vorstehen, son­

dern müssen vielmehr mit T e i c h m ü l l e r 3 ) zugeben, 

dass Aristoteles seinen Meister unfreundlich miss­

verstehen will, um sich selbst dadurch zu grösserem 

Ansehen zu bringen, wesshalb ihm Plato Streit­

sucht und Ehrsucht vorwarf. 

Andere Einwände des Aristoteles haben auch 

diesen eristischen Charakter. Er schiebt Plato die 

Absicht unter, eine Theorie der Revolutionen für 

alle möglichen Verfassungen ausarbeiten zu wollen, 

und es wird ihm da leicht, Krit ik zu üben. So 

1) Wie dies von „ K r o h n Zur Kri t ik aristotelischer 
Schriften Brandenburg 1872 :' für das ganze V (VIII) Buch 
das ge rade die hier behandel te Theorie der Revolut ionen 
enthäl t , bezweifelt wurde. 

2) Bd. I I p. 60 Anm. 170. 

3) Li terar ische Fehden I, S. 165 
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belehrt er den Plato, dass es abgeschmackt (ÖCTOTTOV) 

sei, zu meinen, eine Oligarchie entstehe nur dadurch, 

„dass die Regierenden geld- und wuchersüchtig 

werden" (1316 a 40), während er den richtigen 

Grund herausgefunden habe, nämlich den, dass 

„diejenigen, welche überwiegenden Reichthum be­

sitzen, es nicht für recht halten, dass die Besitz­

losen mit den Besitzenden gleichen Anthcil an der 

Regierung hätten." Als wenn Plato dies nicht 

selbst deutlich genug ausdrückte, so dass ausge­

sprochen böser Wille dazu gehörte, es nicht zu 

verstehen. Er sagt j a : „den Reichen loben und 

bewundern sie und ziehen ihn zu Ehren, den Ar­

men aber halten sie gering" „und bestimmen, 

keiner solle am Regiment Theil haben, dessen Ver­

mögen nicht die bestimmte Höhe erreiche." (Staat 

551 A.) 

Ebenso unverdient ist der Vorwurf, Plato habe 

behauptet, dass die Oligarchie aus zwei Staaten 

bestehe, aus dem der Reichen und aus dem der 

Armen. Plato aber charakterisirte zwar mit diesem 

geistreichem Wort die von ihm dargestellte ideale 

Form der Oligarchie, wo die Herrscher, besonders 

erwerblustig und geldliebend, die Tugend und die 

Guten nicht achten; keineswegs wollte er jedoch 

im eigentlichen Sinne die Oligarchie als eine aus 

zwei Staaten bestehende Verfassung hinstellen, 

sondern es sollte nur der scharfe Gegensatz von 

Armuth und Reichthum in einem streng oligarchi-
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sehen Staate bezeichnet werden. Doch sogar wenn 

es Plato anders genieint hätte, wäre der Vorwurf 

des Aristoteles um so weniger am Platze, als er 

selbst zu seinem Vortheil dies Bild von zwei Staa­

ten in Einem dem Plato entlehnt hat und es mehr­

fach anwendet 1 ). 

So ist die ganze Kritik eine böswillige, und 

gleich am Anfang merkt man seine Stimmung, 

wenn er wegwerfend Piatos Arbeit als schlecht 

oder unrichtig verurtheilt: „dv 8e XTJ roAiisfa XfysTai 

(Xlv TCSpt TWV (AeTO(j3oXtt>V UTO TOÜ üu)/paX0OC, Oü (JlEVTOl 

X^stat zaXÄf". (1316 a 1.) 

Vergleichung der aristotelischen mit der plato­

nischen Theorie. 

Ganz anders stellt sich die Sache, wenn wir 

unparteisch das Verhältniss von Aristoteles zu 

Plato aus ihren Werken beurtheilen. Immer muss 

man dabei im Auge behalten, dass Plato selbst 

als wichtigstes Lehrmittel das lebendige Wort des 

Lehrers bezeichnet hat. (Phacdr. 271 D.) Die 

Schriften sollen eine Vertrautheit mit ihrem Inhal t 

schon voraussetzen und nur zur Errinnerung dienen, 

1) P la t . S taa t 551 D 

To ij.7; [xiav d),).a 0 u 0 äva'-f/.y] 
elvai TTjV TGl«ÜT7jV T.'jklV. 

Aristot. Polit . 1310 a 4: 

ODO -j'7.0 TtOlGÜoiV äs l T/jV 

itoXiv cf 1315 a 32: cd i t ö -

pwpicov xtX. 
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(Phaedr. 275 C.) und die geschriebene Rede könne 

nur ein geistreiches Spiel sein. (Phaedr. 277 E.) 

Demgemäss ist gar nicht anzunehmen, dass Plato 

alle seine politischen Ansichten in den uns hin-

terlassenen Schriften ausgedrückt habe, zondern 

wir müssen vielmehr voraussetzen, dass Vieles, 

was Aristoteles dem Plato verdankt, gar nicht in 

den platonischen Schriften zu finden ist. 

Zuerst hat Aristoteles mit Plato die M e t h o d e 

gemein; denn beide kommen zu ihren Schlüssen 

durch ethische Betrachtungen auf d e d u e t i v e m 

Wege, wesshalb z. B. beide von dem ethischen 

Gegensätze der richtigen und der verfehlten Ver­

fassungen ausgehen 1 ). Wenn aber Aristoteles seine 

Dcductionen durch viele Beispiele illustriert, wäh­

rend Plato h i s t o r i s c h e B e i s p i e l e meidet, so ist 

doch interessant, dass eines der wenigen, die wir 

in Piatos Schriften finden, in die aristotelische 

Theorie der Erhal tung der Staaten übergegangen ist. 

Sowohl Aristoteles als Plato geben an, dass die 

Theilung der Königsmacht in Spar ta 2 ) , wie auch 

die Einsetzung der Ephoren die Verfassung befes­

tigte und dauerhaft machte. 

1) Pla t . Staat 543 D I ^ Ar i s t , P o l . 1301 a 36: 
dXX' ouv ÖYj Taj ä 'XXac jxap- ' s / o u a i ;xsv ouv xi ~5.3ai (<xt 

TTjt iJVa? sXs"(SC, I -r-U-VM) ^ / . « l ^ V , ^ [ l O t p -

I t rt u i v a t 3' arXiü» stVv. 

2) Leges 691 1): Bsoc, i Arist. Polit, 1313 a 25 
xrjSojAevo; u | i ä v - i ; , oi'oujAOv i y.a't r, Aaxsoaiu.w'(ov SiÄ ~b 
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Ferner stimmen Aristoteles und Plato darin 

überein, dass beide die R e v o l u t i o n e n für gesetz-

mässige Erscheinungen ansehen, die nicht durch 

Zufall, sondern durch den Charakter der mensch­

lichen Natur herbeigeführt werden. Wie Aristo­

teles die p s y c h o l o g i s c h e n V o r g ä n g e in den 

Einzelnen in den Vordergrund treten lässt, so lässt 

auch Plato die besonderen Verfassungen in Folge 

der Sinnesänderung der einzelnen Menschen ent­

stehen. (Plato Staat 544 D, Arist. Polit. 1302 a 20.) 

Für Beide ist ferner die G l e i c h h e i t die 

Grundlage des Gesetzes, und die U n g l e i c h h e i t 

die Hauptursache der Revolutionen 1 ) . Dass den 

ß a o t X e t u v f s v s o i v £ X JJ.0. 
VV/SVOÜf, EIJ TO (UtSTplOV jxäX-
Xov OUVSOTEIXS. owv 
<j>dXtov EVsßaXsv aijT-fl xrjv 
•t&v eesopojv auvajx(.v, — 
— xat xaxä orj TOÜTOV TOV 

f , ßaaiXsta Ttap' UJAIV 
a t o ü s i o a a ü x Y j a<oT7jpta? 
TOT? dXXot? Y^Tovev aiTia. 

1) Plat . Leg. 757 D 
TÖ S i x a t o v satt TÖ x a t ä 
ooatv foov ä v t a o t c IxdaT&Ts 
Soösv 757 A: TII? "fäp dv t -
o o i ? ifoa a v i o a YfyvotT 
av, (J.TJ T u f X a ' v o t i^sTpiu. 
oid -;ap «jj/yörspa Tau-« OTa-
a s t o v at i r o X t T s t a t TCXITJ-
p o ü v T a t S taa t 547 A: d v o -
[ i o i o ' j j c efj'evrjas-ai xai 
ävu>!j.aXta ctva'pixooToj, a ^svo-
[j,sva, ou 5v SYfEvrjTai, dsi 
Tu t s i ~ 6 X s u. o v xat £ ^ ti p a v. 

8 t a t p s t i r / v a i TYJV d p ^ r , v , 
xat -a'Xtv 0£'JT6}J.-OU f i e T p i a -
a a v T o c TO7? TS aXXii? xat 
TYjV TtÜV S CS 6 p (!) v dpyv;v STU-
xaTaoTT,oavTo?. T?J? -(dp Suva-
|J.E(u; dcpsXüW 7j U $ 7j O £ T (I) 
y p 6 v(i> TTJV ßaaiXsiav 

Arist. Pol. 1301 b 36: 
ojioXofouvTS? os TÖ dirXüi; 
eivat ot'xatov TÖ xaT dji'av 
(Caov). 1280 a 11: Soxöt "aov 
To o t x a t o v stvai, xai saciv, 
dXX' oü t iäotv dXXä TOI; t'aotr 
xat TÖ d'vtoov ooxst ot'xatov 
slvai, xat IOTIV, d.XX' oo rrdotv 
dXXä TOI; dvt 'ooic. 1301 b 26 : 
7ravTa/_ou "^p Std TÖ ä ' v t aov 

r, oTaat ; oXw; •yap TÖ 
t'aov CTJTOUVTS; OTaata'Couaiv. 
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Ungleichen das Gleiche ungleich erscheint, wusste 

auch schon Plato — also verdankt ihm Aristoteles 

seine ganze Auseinandersetzung über die Gleich­

heit i ) . 

Auch in der Theorie von der Erhal tung der 

Verfassungen hat Aristoteles seine zwei wich­

tigsten positiven Rathschläge, das Einhalten der 

g o l d e n e n M i t t e und die Wirkung auf die Zukunft 

durch die Erziehung der Jugend, dem Plato zu 

verdanken. Plat. Leg. 701 E, Politie. 306—311, 

Civit. 423 D Leg. 641 B. 

Ebenso wie Aristoteles hält auch Plato für 

das wichtigste Rettungsmittel der Verfassungen die 

strenge W a h r u n g des Gesetzes 2) und die Achtung 

der Religion. Die Vergleichung der Stellen be­

weist zur Evidenz, dass Aristoteles diese politische 

Einsicht dem Unterrichte und den Schriften des 

Plato verdankt , was man unter Anderem auch 

daraus sehen kann, dass er den ungewöhnlichen 

1) Plat . Leges 757 B: Aristot. 1302 a 7 8iö SEI 
5uOtV fdp JOOTTJTOIV OUOatV fikv d p t Ö [ i . 7 j T l x f | faöj 
— 757E OÜTÜ) 8T] XP^OTSOV TTJTI x?^a^al

 w o s rfl 
dv6f|fxaiu>s H^v Totv JOOT?;- x a V d £ t a v . 
Totv diAcpotv, U)J 8 0 Tl (xäXt-
OTa sV oXl-ftOTOt? T7J ETEpa, 
TT[) TTjC TU"/rjs 8E0fxlv^) 

2) Leges 715 D: £y jj£y ^ap av dp/6|j.Evo; 7j x a t ä 'xupo? 
vou-o?, cpdopdv 6pä> Tijj TOtauT^] STOI[A7]V oiiaav sv TJ 6s dv 8SOTT6-
x7] s TWV dp^övTiov, ot 8£ ap^ovTE? S o u X o i TOU VOJJtOU, 
oouTTjptav xat Trdvi}' ooa ÖEGI TCOXEOIV soooav dfat td YiTvojisva 
xaDopö). Vergl. Arist. oben S. 17, 25, 45. 
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metaphorischen Ausdruck Piatos ,,?ufi.[ji.ccyvor' in sei­

ner nüchternen Darstellung festgehalten h a t 1 ) . 

Politik der einzelnen Verfassungen. 
Abgesehen von dieser Uobereinstimmung in 

den wichtigsten Principien finden wir, wenn wir 

Plato's Verfassungsschilderungen lesen, viele Ein­

zelnheiten, die Aristoteles von ihm herüber genom­

men haben mag. 

Sowohl Plato, als auch Aristoteles haben eine 

ganz besondere Aufmerksamkeit der Tyrannis ge­

schenkt, und da findet man auch die meisten Aehn-

lichkeiten zwischen beiden Philosophen. 

Plato lässt sie aus der Demokratie entstehen 

(Staat 562 a), und auch bei Aristoteles ist dies eine 

häufige Entstehungsweise der Tyrannis (1305 a 7, 

1310 b 12), obgleich nicht die einzige. Der Tyrann 

entsteht aus einem Demagogen, und der Demagog 

gewinnt das Volk, indem er die Vornehmen beraubt. 

Der Tyrann pflegt Kriege zu erregen, damit das 

Volk eines Anführers bedürfe 2). Er macht seine 

1) Plat . Leges 90G A: $u[j.|j,er/oi ok f^tv ueo t 
cf. Arist. Polit. 1314 b 39 |xi ok xd r.pbz xob? U s o b ? o c u -
v s a i l a i oesi o-ouSdCovra oiaaspovxcu; — — STußouXsuouaiv 
rjXxov w; oup . [xa- /ooc £/OVTI xai xVu; i> s o 6 s. 

2) P la t . Staat 566 E 
Tcp<üxov ulv :r oXsuouc XI-
vas d s l x i v s T , tv ev / p s i ' a 
T j f S j x o v o ; 6 ÖTjjxos 567 A: 
xoutfuv Tiavtfuv ivexa xopdvvr» 
dsl ävdyxTj 7tbXep.ov xa~ 
paxxstv; 'Avcqxij. 

Aristot. Pol . 1313 b 28 
eaxt o£ xcct TTOASJAOTOIO? o 
xupavvo?, oTTtu; QTJ ä'a/oXoi 
Xc ujai xal 7 jYe( iovoc s v 
X P S ' * oiaxeX&aiv Ovis?. 
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Unterthanen arm '), damit sie genöthigt werden, an 

den täglichen Bedarf zu denken und ihm weniger 

nachstellen können. Er sucht die Freisinnigen zu 

vernichten 2 ) und wird von den Bürgern gehass t 3 ) . 

Er hat Söldner 4 ) als Leibwache, und zwar Fremde, 

nicht Einheimische, da er den Bürgern nicht traut. 

Diesen pflegt er die Waffen zu entziehen' 5), da­

gegen hat er die Sklaven zu seinen Getreuen. 

1) S taa t 567 A Oüxouv 
xal tva -/pyjuaxa e??cpspovxej 
•K e v 7j x £ ? frj'vou.evAt TT p b ? 
x(p xaJ)' Tjjxspav dva-)'-
xa'C<ovxai ETVGU xal YJxxnv 
aux(;> £7ciß ouXeucoa tv ; 

Diese beinahe wört l iche 
solche Eiferer wie Charles No 

2) Plat . Staat 567 A 
b-OTUTEU-fi £}.£ui)epa 

cppovTjixaxa E^ovxa; — — 

3) Plat . S taa t 567 B: 
xauxa 8YJ -o iouvxa Exoiixw 
p.5XXov dTT£^{)dvEauat TOI; 
TcoXtxat? — — 

4) Plat . Staat 567 D: 
Auxop.ax'ii TXOXXOI rfcwax. ra-
XOJAEVOt, E«V xbv [xioi>bv OlOll). 
K̂ epr̂ va? U v u o ü ; 
xs xal 7ravxo8a7tou;. 

5) Plat . Staat 569 B 
—- — d»eX6u.£v6? 'YS xä 
o u X a . 

A r i s t Pol. 1313 b 19 
xal xb - s w j x a ; T M B X V xob? 
dpyouivou? xupavvixöv, OTOUK 
. . . ixpbs xw xa l ) ' f,p.£pav 
Ö'VXE? a a ^ o X o i <Juatv £ ix i -
ß o u X s Ü £ t v . 

TJebereinstimmung würde für 
d i e r gewiss P lagia t heissen! 

Aristot. Polit . 1314 a 6 
xal xb [iTjSsvl ^atpsiv asjjwp 
U.7JO s X s u ö s p t u xupavvixöv. 

Aristot. P o l i t 1312 b 19 
xb u-iao? Sei U7rdp)(£iv xoT? 
xupdvvoij — — 

Aristot. Polit. 1313 b 20, 
wo von Steuern die Bede 
„OTra)j Yj xe cpXaxr) xpstprj-
xai" und 1314 a 10: xal xb 
j(p7joi)ai ouooixo« xal OUVTJ-
uspsuxaT; J s v t x o t ? p.aXXov Tj 
K&XIXIXOI; xupavvixöv. 1311 a 7 
xal cpuXaxv) xupavvixr, 
Sta £svu>v. 

Aristot. Polit . 1311 a 13 
i i a p a i p s o i v iroioüvxai xtöv 
o it X cu v • dann 1315 a 37, wo 



96 V e r h ä l l n i s s d e s A r i s t o t e l e s z u P l a t o . 

Auch zieht der Tyrann Künstler und Dichter 

an seinen Hof, und bereichert sie l ) , "wie auch die 

Buhlerinnen. Zu Freunden ha t er nur Schlechte 2) 

und Schmeichler 3 ) , mit denen er sich allen sinn­

lichen Genüssen 4 ) hingiebt, ohne irgend welche 

von einer milden und dem König thum ähnl ichen Tyrann is 
die Rede ist, sagt Aristoteles, dass für einen solchen Tyrannen 
„oute SoüXcov sXsuiispfDatv 6cvd-(X7j Tcoisroftat tov xupavvov OUTE 

ottXodv dtpat'psatv" — damit sind also beide Massregeln als 
der Tyrann is e igenthümlich bezeichnet. Ueber die Skla­
ven ve rg l : 

Plat . Staat 567 E Tob; 
OouXou?, d'-isXÖaSVOs TOÜ? 
TtoXtTa?, e X e u Ü s p t u o a ; , TWV 
TCSpi E5CUTÖV 00p'J<S0pU)V TTOtTj-
aaai la i •— — STtst TOI xal 
TTlOTOTCtTOL ailTU) 

1) Plat . Staat 568 O wird 
über die Dichter gesag t : — 
— [xiat>ouc Xaußa'vouat xal 

TijjüvTai ut tö Tupa'vvwv 
568 E: or(Xov OTI EX 

TÜ>V iraTptoojv (d. h. aus den 
Volksabgaben) Ops^exai a u -
T6? XE xal oiauu ,Tc6xaiTs xal 
E T a t p o t xai s T a t p a t . 

2) Plat . Staat 567 D: 
— dva'-fx-fl Ssosxai, 
7J ficxa <f aüX(uv Ttöv rcoX-
XÜÜV ofoclV • 7J [X7j CTJV. 

Aristot. Polit. 1414 b 35 
6 o u X u) v ä' v s o i ; otä T/(V 
auTTjV aiTt'av. OUTE "(ap k-i-
ß o u X s 6 o o o i v oi 3 o u X o i 
xai at •(ovatxe? TOI? Tupdvvot?. 

Aristot. Polit. 1314 b 3: 
o t o Ä a t 6 ' s T a t ' p a t ; xai £ s -
vot? xat TE^vtTat? äcpUo-
Vü)?. 

Aristot. Polit. 1314 a 1 : 
xal "jap 8id TOUTO T C j V T j p o ' ^ t -
Xov fj Topavvtc. 

3) Plat . Staat 575 E: 
x o X a £ t v EaoTtüv JÜVOVTEJ — 

Aristot. Polit . 1314 a 2: 
xoXaxEuoj iEvoi "(dp yoLi-
pouoiv 

4) Plat . Staat 573 B—D über die Schamlosigkeit und 
Ausschweifungen der Tyrannen, cf. Arist. Polit. 1314 b 28. 
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Scham. Zu alle dem muss das Volk die Mittel 

liefern'). 

Auch die von Aristoteles angeführten Mittel 

der Revolutionen finden wir schon bei P la to 2 ) . 

Wir sehen sogar darin den charakteristischen 

Unterschied beider Schriftsteller, dass Aristoteles 

in einem besonderen Abschnitt die Mittel der Re­

volutionen behandelt und Gewalt, List mit Gewalt 

vereint, und blosse List als solche Mittel aufzählt, 

während Plato diese Mittel nicht systematisch 

eintheilt, sondern sie nur nebenbei erwähnt als 

zur Charakteristik des Tyrannen gehörig. Ebenso 

verhält es sich mit der knechtischen Gesinnung 

der Unterthanen, die Aristoteles als eins der drei 

Ziele der Tyrannis aufstellt; denn auch Plato 

hat ausführlich den knechtischen Sinn des tyran­

nischen Mannes, also der Unterthanen eines Tyran­

nen geschildert, ohne aber einen besonderen Para ­

graphen daraus zu machen. Man sieht aus der 

obigen vergleichenden Darstellung, dass Aristoteles 

1) S taa t 568 E: 6 S r j j i o s 6 fsvvrjoas TOV xupawov 
d p s ^ e t a t j T Ö v Ts xat ETatpooj. Arist. Polit . 1313 b 27, w o 
v o n den grossen Steuern die Rede ist, die der Ty rann auf­
zuerlegen pflegt. 

2) Staat 573 E: aTuaTrjaavTa TJ ßtaoa ' j i .svov 
574 B XX£T:XEIV xa l d u a x a v OTTOTS 8s 1*7) 8u-

vaiTO, dpra'Cot dtv xat ßta'CotTO (jtsxd TÖÖTO ci. Aristoteles 

oben S. 22. 

7 



9 8 V e r h ä l t n i s s d e s A r i s t o t e l e s z u P l a t o . 

die leisesten Winke Pia tos ' ) sehr wohl zu benutzen 

vorstanden hat, ja sogar an einigen Stellen die 

Ausdrücke Piatons gebrauchte und überall sich 

auf die von Plato hingestellten Principicn stützte, 

ohne seine Anleihen öffentlich zu bekennen. 

Dies Verhältniss beider Schriftsteller lässt 

sich nicht nur bei der Behandlung der Tyrannis, 

sondern ebenso auch der andern Verfassungen 

nachweisen. Als Ziel der Demokratie gilt für beide 

die Freiheit. Schon diese auffallende Kürze der 

Bezeichnung einer Verfassung durch ihr Ziel 2 ) 

deutet auf die Abhängigkeit der politischen Grund­

auffassungen, und hiermit auf den Ursprung der 

Aristotelischen Theorien hin. 

Auch die Entstehung der Demokratie aus der 

Oligarchie, wie sie Plato schildert, gilt als ein 

1) So findet sich auch schon bei Pla to (Leges 711 b) 
eine Andeu tung darüber, dass der Tyrann seine Un te r thanen 
en tweder zum Guten oder zum Bösen führen kann ; Aristo­
teles ha t ebenso die zwe i einander en tgegengese tz ten Arten, 
die Tyrannis zu erhalten, beschrieben. 

2) Plat . Staat 562 B 
TAp' ouv xat 8 OTjjAixpaxia 

opti,e ' a ! ) o v , r, zw-w 
äjtX/jOTt 'a xat xautrjv x a -
x a X u s t ; Asyst? 5 aux/jV xt 
ÄpiCsoMai; Tr (v s X s o i) s p t'a v. 
555 B Ouxciüv p.sxa-
ßa'XXst fisv xpo-ov xtvd xotovSs 
e£ ' ö X i y a p y t a ? st? 8r(u/)-
xpaxtav, 3t' ä-XvjOTtav x i ü 
T r p o x e t f x s v o u d y a i l o u 

Aristot. Ehetor . 1366 a 4: 
soit5s o^jj-oxpaTiacusv -ihn; 
e X s u U s p t a — — Nicom. 
Eth. 1094 a 21 ziko- — d - a . 
!)ov. Aristot. Polit. 1309 b 20 

TCoXXä ~j'dp XttIV 5oXOÜvXU)V 
OTjUOTtXÖÜV Xust xd?5r /[X0-
x p a x t a ? xat xwv i X t y a p -
/ t x w v xd? oXt-j-apy t a? . 
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sehr häufiger Vorgang bei Aristoteles x ) . Unter 

den Oligarchen nämlich finden sich solche die ihr 

Vermögen durch schwelgerisches Leben verloren 

haben, besonders die Söhne reicher Eltern, und 

die dann nach einer Staatsumwälzung trachten — 

andererseits aber sind die Reichen physisch und 

geistig horabgekommen, während die Armen durch 

Arbeit und Mühe ihren Körper und ihren Geist 

stählen und bei jeder Gelegenheit sich den Reichen 

überlegen fühlen und sie verachten. In solchen 

Fällen pflegt am leichtesten der Umsturz von einem 

1) Plat . Staat 555 D 
TtapajxsXoüvxs? ort sv xat? 
3 X t - (a p"/t a t ? xat s'-sisvxs? 
äxoXaoxa t ' v s iv 3ux dysvvsr? 
SVIOTS dvilpWTMO? TTSVTjXas 
rjva'yxaaav ysviaüat. — — 
00X01 VEIOXS p IOIJ.OU 
i p ü> v x s ?. 

556 B aepa? 8s aoxoo? 
xat xou? auxmv dp ou 
xpoep mvxa? [isv xob? vsou? 
xai d - o v o o ? — — 556 D 
-oXXa'xt? t a y v ö ? dvvjp -i-

Aristot . Polit. 1305 b 40 
",'tvovxat 8s usxaßoXat trj? 
o X t f a p ^ t a s xat oxav d v a -
Xcoacoat xd i ' 3 t a C«>vxs? 
dosX-j'&j — — oi xotouxot 
xatvoxou,sTv Cijxooat 

1310 a 23: vuv 3'sv ptsv 
xat? oXfj'apytat? o l x ö i v d p -
yovxcov utot xpucptöatv, ot 
8s xtov aTiopcuv ytvovxat fz-
Yup.va3[xsvrjt x a t t c e t t o -

VTj?, T J / V K u j j l s v o ? , Ttapaxay-

ilsi? sv \xdyji TtXooauo daxta-
xpocp^xrjxt, 7roXXd? syovxt adp-
xa? «XXoxpia? — — 

Man sieht, dass die beiden von Aristoteles angebenen 
Hauptgefahren für die Oligarchie, seitens des Volks nnd sei­
tens der Oligarchen selbst, schon ganz klar bei P la to sich 
angedeute t finden, nur bei ihm als zusammenwirkend gedach t , 
bei Aristoteles aber systematisch ge t renn t werden. 

file:///xdyji
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benachbarten Staat zu kommen 1 ) , zuweilen aber 

auch ohne Hülfe von Aussen. 

Die von Aristoteles angegebene Massregel zur 

Erhal tung einer Verfassung, dass auch das Privat­

leben der Bürger überwacht werde, (1308 b 20) 

findet sich gleichfalls schon bei Plato (Staat 556 A). 

Ebenso die Warnung, man solle, da die Ab­

weichung von der Verfassung sich manchmal un­

vermerkt und al lmähl ich 2 ) einschleiche, immer auf 

der Hut sein und die Obacht auf die Verfassung 

gleichwie eine nächtliche Sicherheits wache 3 ) nie­

mals einstellen. 

1) Pla t . Staat 556 E 
— — TtoXt? otTcö ojxtxpa? 
irpoipdosco?, I$ (uösv eVot-
•pjxevfov Suixjxa^iav, voasi 
TE xal aÜTT) auf£ u.d/sxat, 
Ivioxs 8s xal a v s u xüiv I£tu 
ssxaaia'Ci 

2) Plat . S taa t 424 D 
H youv T t a p a v o p . i a , lorj , 

paStoj? atltr] Xav i idvs i u a -
paSüOJJ.8V7J. 

3) Plat . Leges 909 A 
ot xou v u x x s p i v o u & K H Ö ' ( 0 0 

xoivtuvouvxsc 968 A (ö; cpuXa-
xrjv laojxevov xaxd v6p.w 
Y J I P I V ocurrjpt'a?, xbv TWV 

äp^ovicuv v u x x s p t v b v auX-
Xofov TraiSsia? OTroar)? 8ts-
XrjXuöajxsv xoivwvöv •yevöfj.s-
vov 

Aristot. Polit. 1307 b 20 
at iroXixsiai Xuovxai oxe p.sv 
IS aux&v 6xs 8'sEu>i)sv. 

Aristot. Polit. 1303 a 22 
TroXXa'xt? Xavi idvs i (xs^aXir; 
7evo(AEVY) ( i s x ä ß a o i ; xä>v 
vo[xt'fj . (uv, 1307 b 33 X a v -

ftdvEi yap b i t s i o S u o u o a 
•fj Trapavop. i 'a . 

Aristot. Polit. 1308 a 28 
oei zob; X7j; iroXixst'aj tppov-
Ti'CivTaj <poßoo? irapaaxEua'-
Csiv, tva <puXdxx(u3i xal p.r) 
xaxaXucuatv Äorap vuxx7j -
ptVTjv cpuXaxTjv XTjV XTj? 
iroXiTEta? Trjprjotv — — 
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Eine solche Vorsicht und Bewachung fehlt in 

der Demokratie, die auf die oben angegebene Weise 

aus der Oligarchie entstanden ist. In ihr thut jeder, 

was er wi l l 1 ) , und die Aemter werden durch das 

Loos besetzt 2 ) . 

Man sieht, dass viele der Aristotelischen Leh­

ren, die in seinen Werken den ihnen im System 

zugehörigen Platz erhalten haben, sich bei Plato 

zerstreut finden, weil Plato seine Werke mit künst­

lerischem Geiste als Erinnerungen an schon er­

langte Einsicht, und nicht als Lehrbücher zur Er­

langung dieser Einsicht geschrieben hat. Plato, 

der Feind der Künstler, war mehr Künstler, als 

er es sich selbst zugestehen wollte. Aber trotzdem 

ist Plato darum nicht unwissenschaftlicher als 

Aristoteles; denn wir finden z. B. in den Lehr­

büchern des Aristoteles nichts, was eine so scharfe 

begriffliche Bestimmung der psychologischen Vor­

gänge in den Einzelnen bieten könnte, wie gerade 

d e r T h e i l des Platonischen „ S t a a t s " , der in glän-

1) P la t . S taa t 557 P> 
über die Demokra t ie oüxouv 
irpüJTOv [AEV 8r] s X s o ö s p o t , 
xal s X e u ö e p i a ? rj iroXi? 
p.eaT7) xal irappYjofa? •yi'pe-
xai, xal s^ouaia ev aux^ 

iroisiv S xi xi? ßouXsxai . 

2) Plat . S taa t 557 A 
X a l TÖ TTOXu d TT Ö xX7j p (UV 

a.1 d p xal sv a ü x T j fqvov-
xat 

Aristot. Polit . 1310 a 32 
dXsuöspov 8s xal iaov xb 
o xi äv ßobXvjxa i x i ? 
i r o i s i v Äaxs Ofi £ V x a ^ 
xoiauxai? 67)u.oxpaxiai? sxa-
oxo? ü)? ß o u X s x a i — — 

Aristot. Polit. 1294 b 8 
Xs-f«) 6'ofov ooxel OTju-oxpaxi-
xbv p.sv sivai xXrjpiuxds 
stvai xd? dpxäf 
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zend verlaufendem Gespräche von der V e r ä n d e ­

r u n g de r M e n s c h e n u n d V e r f a s s u n g e n handelt. 

Es bleibt uns nur die Ents tehung der O l i g a r ­

c h i e bei Plato und Aristoteles zu vergleichen übrig, 

um diese comparative Darstellung abzuschliessen. 

Das Ziel der Oligarchie ist Reichthum, die 

Oligarchen sind geldgierig 1), und da sie ihr ganzes 

Streben dem Reichthum zuwenden, pflegen sie im 

Kriege 2 ) schwach zu sein, und im Frieden durch 

die immer wachsende Anzahl der Armen 3 ) zu lei-

1) Plat . S taa t 562 B 
'b upouflsvxo, rjv o's^u), d- ;a-
Oöv, xal oi'ou rj bXiyapyi ' a 
xafhaxaxo* xouxo ö'vjv 7t Xou­
xo?. 548 a: £ i t i { ) u u . 7 ] x a i 
Xp7j[i.dTtuv -— — (uorrsp 
oi £v xat? oXi-j'apxi'aic 

2) Plat . Staat 551 D 
äSuvdxou? sivai lato? iroXsu-ov 
Tiva TCoXsfisiv o ia xb dvoif-
xa'CsaOat TJ ^ptup.evouc xip 
T UXT J & S I (JuTiXiaixEvw S E S I S -

v a i ji.aXXov ^ xob? TTOXE-

fxi'ou?, r) p.Tj xptuuivous (u; 
ciXrjOö); oXqap^ixou? tpoiv9j-
vai iv auxip xm p.dj(sa&ai 

3) Plat . Staat 552 B wird 
vom gänzlichen Vera rmen 
Einzelner gesprochen : otü-
xouv oittxwXüsxeu -,'s iv xcu? 
8Xr ( (xp /ou[ j .evai? xb xoioü-
xov ou •yoep ccv oi pAv ui tsp-
TL X o u x o i rjaav, ol 8s Tcav-
xdiraoi U S V T J X S ? . 

[ Aristot. Polit. 1311 a 10 
I ex p.sv o X i Y « p " / t « ? "b xb 

xeXoc sTvcu TCXOUXOV cf. R h e -
tor. 1366 a 4 gaxi os o^p-oxpa-
xiac pev xsXo? sXeuflspia, bX i -
Y a p / t a c o s rXouxo? . Pol . 
1307 a 19 ot o'sv xaT? söwi-

pi'aif ußpi'Csiv 0>jxouoi 
xai - X s o v s x x s i v . 

Aristot. Polit. 1306 a 21 
ev pisv ~oXep.(j> 6iä xyjv repb; 
xbv OTifiov cirriaxiav axpa-
xitoTat? d v a ^ x a C o p - s v o u v 
/ _ p f ( a i ) a i — — oxs 8s 
xauxa S s o i o x s s u.ET<x6i8oaai 
xto - X rt \) s t X7js -oXixsia? 81 ä 
xb d'VCC-|'xacCsa!}ai xm ov;-
|X(j) ^ p T j O Ö a t . 

Aristot. Polit . 1306 b 36 
ext Sxav oi ]j.sv & -K O p ö> a t 
Xtav of 8 s UTCop(7)ar ' . Dies 
wird als Grund der Auflö­
sung der ol igarchisirenden 
Aristokrat ie angegeben. 
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den. Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen') , und 

desswegen ist ein Staat, der einen Weg einzuschla­

gen begonnen hat, gar sehr in Gefahr, darauf 

schnell weiter zu gehen. Aristoteles hat das Wesen 

der Oligarchie mit Plato übereinstimmend definirt; 

wenn er aber den Plato tadelt, dass dieser nicht 

alle Arten der Oligarchie aufgezählt und entwickelt 

habe, so finden wir darauf schon ij^ Piatos Wer­

ken die Antwort , welche einerseits den Zweck 

und die Form seiner Darstcllungsweise erklärt und 

andererseits das Verdienst des Aristoteles in das 

rechte Licht stellt. Er sagt, dass die von ihm 

gegebene typische Darstellung der Verfassung 

schon hinreiche, um das Wesen der Gerechtigkeit 

zu erkennen, dass es aber ein „Geschäft von unab­

sehbarer Länge wäre, alle Verfassungen und alle 

Sitten so durchzunehmen, dass man nichts über­

gehe". (Staat 548 C.) 

Eben diese unabsehbar lange Arbeit hat der 

fleissige Aristoteles übernommen; ihm war sie aber 

schon ungemein viel kürzer und leichter, als sie 

dem Plato geworden wäre, weil er, wie oben nach­

gewiesen, die meisten massgebenden Gesichtspunkte 

und Materialien hierzu in Piatos Werken vorfand 

und auf diesem Fundamente baute. Es ist nicht 

dankbar von ihm gewesen, seinem Lehrer das in 

1) Plat . Leges 753 E 

d p / 7 ) foep Xs^exoci u.sv 

Aristot. Polit. 1303 b 29 

7] S 'dp/Tj X s y s x a i 7Jji iao 

r j j x iou r c a v x o s . \ s t v a i i c a v x o ; . 
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dessen Gebäude Fehlende vorzuwerfen, da wir 

sehen, dass er ihm nicht nur die grundlegenden 

Ideen, die Eintheilung und Charakteristik der 

Verfassungen und die Methode verdankt, sondern 

auch sogar an manchen der glänzendsten Stellen 

die A u s d r u c k s w e i s e von ihm geliehen hat. 

Dieser ethische Tadel trifft Aristoteles vollkommen: 

an keiner Steele ha t er offen bekannt, wie viel er 

in jeder Hinsicht aus seines Lehrers Werken ge­

schöpft hat, überall tritt er dem Plato gegenüber 

tadelnd und kritisirend auf; selbst da, wo er offen­

bar mit ihm übereinstimmt, will er seine Abhän­

gigkeit verdecken und bemänteln 1 ) . 

Gleichwohl müssen wir zugeben, das Aristo­

teles doch der erste gewesen ist, der eine vollstän­

dige Theorie der Revolutionen gegeben hat, wovon 

sich bei Plato kaum die Aufgabe findet. Plato hat 

es nicht für wichtig angesehen, länger bei den 

„verfehlten" Verfassungen zu verweilen, obgleich 

er sie auf das genaueste beobachtet und studiert 

hatte. Darin sehen wir also das grosse Verdienst 

des Aristoteles, dass er eingesehen hat, wie wich­

tig für einen Staatsmann die genaue Kenntniss 

1) So z. B. auch ganz besonders bei der Her le i tung 
der Ein the i lung der Verfassungen, die auf Pia tos Polit icus 
291 sq. beruht , was S u s e m i h l auch in der Anm. 1140 seiner 
Ausgabe betont und mit der r icht igen B e m e r k u n g begleitet, 
„dass die Polemik des Aristoteles wieder einmal mi t tadelns-
we r the r Flücht igkei t genau neben dem thatsächl ich Richt i­
gen vorbeiscbiesst". 
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der „verfehlten" Verfassungen ist, und dass es nicht 

genügt, den Blick unverwandt auf das Ideal des 

Staates gerichtet zu halten. 

Ferner ist es als ein Fortschritt anzuerkennen, 

dass Aristoteles seine Theorie an der historischen 

Erfahrung immerfort geprüft hat. Eine solche Ver­

gleichung ist in den Geisteswissenschaften zwar 

nicht immer unentbehrlich, aber sehr erwünscht, 

wenn es sich um complieierto Verhältnisse handelt. 

Schliesslich ist die feine Systematisirung der 

politischen Wissenschaft im allgemeinen, so wie 

die der Theorie der Revolutionen im Besonderen 

ganz ein Werk des Aristoteles, wodurch das Wis­

sen übersichtlicher und leichter anwendbar wird. 

Wir werden daher schliessen, dass wir zwar den 

grossen Einfluss von Plato auf Aristoteles auf dem 

Gebiete der Politik nicht verkennen, aber dennoch 

den Aristoteles für den eigentlichen Schöpfer der 

Theorie der Revolutionen ansehen, da der Stoff für 

eine solche Theorie sich nur zerstreut an vielen 

Stellen der Platonischen Werke findet und erst 

mit Mühe gesammelt, geordnet und e r g ä n z t wer­

den musste, um die Aristotelische Theorie zu bilden. 

\ 





Einle i tung. 

Achtzehn Jahrhunder te nach Aristoteles Tode 

ist eine Bearbeitung des letzten Capitels seiner 

Theorie der Revolutionen berühmt geworden unter 

dem Titel „II Principe di Niccolö Machiavelli." 

Es ist Jedem, der seine bewunderungswürdigen 

Disputationen über den römischen Staat gelesen 

hat, unzweifelhaft, dass Machiavelli eine grosse 

Kenntniss des Alterthums besass; desshalb dürfen 

wir kein Bedenken tragen, auch wenn er kein 

Zeichen seiner Benutzung des Aristoteles giebt, 

anzunehmen, dass ihm die Aristotelische Politik, 

wenn auch nur in irgend einer Bearbeitung, zu­

gänglich und vertraut gewesen sei. Warum aber 

hat er seine klugen Reflexionen über die zehn ersten 

Bücher des Livius nicht auch nach der Politik 

des Aristoteles bearbeitet? W a r u m ha t ein so er­

fahrener Politiker wie Machiavelli nicht die ganze 

Erbschaft des Aristoteles angetreten? Die Beant­

wortung dieser Fragen wäre von grossem Interesse; 
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allein sie liegt ausserhalb des Rahmens dieser 

Arbeit, weil sie historische und philologische Unter­

suchungen über die Biographie Machiavellis, über 

die Verbreitung der Literaturkenntniss im Allge­

meinen und über die Quellen der Arbeiten Machia­

vellis im Besonderen erforderte. Das uns hier vor­

gesteckte Ziel aber ist ein rein philosophisches, da 

wir nur den in Begriffen gegebenen Inhalt der 

politischen Theorien zu vergleichen haben, wobei 

aber zugleich bemerkt werden darf, dass das Re­

sultat einer solchen Vergleichung auch für jene 

historisch-philologischen Forschungen nicht ohne 

Werth sein wird, sofern aus einer durchgehenden 

Uebcreinstimmung der Lehre auf Kenntniss und 

Benutzung bestimmter Quollen geschlossen werden 

muss. 

Obgleich nun diese literarhistorische Frage 

hier bei Seite gelassen werden muss, so werden 

wir doch wenigstens nach den allgemeinen histo­

rischen Verhältnissen uns klar machen können, 

wesshalb Machiavelli sein Studium wesentlich der 

Politik der Tyrannis zuw.endete. Es liegt nämlich 

auf der Hand, dass Machiavelli kein blosser Theo­

retiker, sondern ein praktischer Staatsmann sein 

wollte, der für die lebendigen Interessen seiner Zeit 

Ra th zu ertheilcn weiss.. Wie nun ersichtlich ist, -

dass der Principe von Machiavelli dem antiken 

Tyrannen entspricht, so wissen wir auch aus den 

Beispielen, die er anführt, und aus der Geschichte 
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jener Epoche, dass zu Machiavellis Zeit in Italien 

schon die meisten der alten Verfassungen ver­

schwunden waren, und das ganze Land, in Fürsten-

thümer getheilt, der Einigung unter einer neuen 

Form der Verfassung entgegensah. Die letzte Con-

sequenz des antiken Princips war erreicht, es gab 

nur Fürsten, die ihre Fürstenthümer zu erhalten 

und zu erweitern strebten und damit unbewusst 

den modernen Staat vorbereiteten. 

Machiavelli sah dies mit seinem scharfen Blick 

voraus, er war schon vollkommen zum Bewusst­

sein des Ströhens nach nationaler Einigung gekom­

men : er wollte, dass ein kluger und tüchtiger Fürs t 

eine n e u e Gestaltung der Dinge anbahne , nicht 

mehr zum tyrannischen Zweck des persönlichen 

Vortheils, sondern zum Wohl der Gesammtheit 1 ) . 

Es schien ihm, dass alles dazu beitrage 2 ) die poli­

tischen Strebungen seiner Zeit zu einem glückli-

1) Im Folgenden wird Machiavelli citirt nach der Aus­
gabe „II Principe e gli scritti politici di Niccolö Machiavelli 
con la g iun ta della Mente d'un uomo di Stato. Napoli presso 
Giosue Rondinel la 1862. Die Uapitelzahlen werden in römi­
schen, die Seitenzahlen in arabischen Ziffern angegeben. 

2) XXVI, 135. Considerato adunque tu t te le cose di sopra 
discorse, e pensando meco medesimo se al presente in I tal ia 
correvano tempi da onorare un principe nuovo, e se ci era 
mater ia che dessi occasione a uno prudente e vir tuoso a 
in t rodurvi nuova forma che facesse o n o r e a lui e b e n e 
alla universi ta degli uomini di quel la , mi pare concorrino 
t an te cose in beneficio d'uno principe nuovo che non so qual 
mai tempo fussi piü at to a questo. 
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chen Ende zu führen. Er klagt über die Knecht­

schaft seines Vater landes 1 ) , über die Grausamkei­

ten der Fremden, die in Italien herrschten, und ver­

sichert, dass derjenige, welcher Italien von der Fremd­

herrschaft befreite und vereinte, „mit der grössten 

Liebe,aufgenommen werden würde in allen Provinzen, 

die unter den Fremden-Einbrüchen gelitten hatten, 

mit Rachedurst, mit hartnäckiger Treue, mit Ehr­

furcht und Thränen; keine Thore würden sich vor 

ihm schliessen, keine Völkerschaft Italiens würde 

ihm den Gehorsam versagen, kein Neid würde gegen 

ihn aufkommen, kein Italiäner würde ihm die Hul­

digung versagen." 

Doch irrte er sich in seinen Hoffnungen; denn 

seine schöne Prophezeiung wusste Lorenzo de 

Medici, an den er sich mit seinem „II Principe" 

wandte, nicht zu verwirklichen, und erst drei und 

ein halb Jahrhunder te später wurde sie erfüllt 

von Victor E m a n u e l , nicht mit den Waffen der 

List und Gewalt, die Machiavelii's II Principe 

lehrte, sondern durch einstimmige Beschlüsse des 

ganzen Volks, das seine Freiheit und Einigung 

selbst begehrte und aussprach. Nichtsdestoweni­

ger muss uns die grosse Idee Machiavelii 's und 

1) CXXVI p. 136. oosi al presente volendo conoscere 
la v i r tu d'uno spirito italiano, era necessario che l ' I talia si 
conducesse ne ' te rmini present i , e che la fasse piü schiava 
che gli Ebrei , piü serva che i Persi , piü dispersa che gli Ate-
iriensi, senza capo, senz ' ordine; bat tuta , spogliata, lacera, 
corsa; ed avesse sopportato d'ogni sorta rovine. 
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seine kluge Theorie das grösste Interesse einflös­

sen: er erscheint uns in den oben citirten Worten 

als ein Vorkämpfer für die Nationalitätsidee im 

XVI. Jahrhunder t , und sein Werk ist noch heute 

ungemein lohrreich, erstens weil darin der Aristo­

telischen Theorie von der Erhal tung der Tyrannis 

eine neue und ausgezeichnete Bearbeitung zu Theil 

geworden, und zweitens, weil uns dies Werk ein 

Bild von der Uebergangsstufe zwischen antiken 

und modernen Staaten bietet, wie wohl kein kla­

reres und besseres gegeben worden ist. 

Die freien Städte des Mittelalters, das römisch­

deutsche Kaiserthum, die von feudalen Herrn re­

gierten Provinzen, alles das entsprach noch der 

aristotelischen Eintheilung der Verfassungen: es 

gab Oligarchien, Demokratien, Königreiche, die auf 

Tradition beruhten. In Italien aber hatte man 

schon früh die äusserste Consequenz des antiken 

Systems erreicht, und obgleich immer noch einige 

blühende Städte, wie Venedig und Genua, republi­

kanische Verfassungen besassen, so hatten sich 

doch meistentheils F ü r s t e n t ü m e r mit dem Charak­

ter der antiken Tyrannis gebildet, gestützt auf 

Habsucht oder Selbstsucht der Fürsten. Dies ist 

das eigentliche Uebergangsstadium zu den neuen 

Verfassungsformen, da, so oft mehrere Tyrannen 

mit ihren Fürstenthümern sich zusammenfinden, 

nach dem Princip dieser Verfassung selbst immer 

8 
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einzelnen einem Fürsten schädlichen äusseren Um­

stände, so wie auch die dem Fürsten selbst n o t ­

wendigen Eigenschaften, wobei sich ergeben wird, 

dass Aristoteles und Machiavelli in allen diesen 

Punkten übereinstimmend urtheilen. 

Diese grosse Uebercinstimmung lässt es sehr 

merkwürdig erscheinen, dass selbst ein so gründ­

licher Kenner des Aristoteles, wie T r e n d e l e n b u r g , 

sie sich nicht zu Bewusstsein gebracht hat, obgleich 

er in seinem Vortrag „Machiavell und Antimachia-

vel l" ' ) gerade solche Begriffe, die bei Aristoteles 

sowohl, als auch bei Machiavelli stets gepaart vor­

kommen, wie Gewalt und List als Mittel der Revo­

lutionen, Hass nnd Verachtung als Ursachen der­

selben, anführt, wobei es doch nahe lag zu be­

merken, dass diese Gesichtspunkte nicht nur im 

„Principe", sondern auch im VIII Buch der aristote­

lischen Politik iu ganz gleicher Weise hervorge­

hoben worden sind. 

R a n k e 2 ) hat schon vor 60 Jahren auf die 

Abhängigkeit Machiavellis von Aristoteles hinge­

wiesen und ein paar schlagende Parallelstellen aus 

dem Principe und der Politik citirt — aber trotz­

dem ist eine neue und zwar eine ausführliche 

1) A d o l f T r e n d e l e n b u r g , Kleinere Schriften Leip­
zig 1871, pag. 27—53. 

2) Romanische und germanische Geschichten, An­
h a n g über Machiavelli, (S. 195—196 und 199). Leipzig und 
Berl in 1824. 

ein Conflict der Interessen entstehen muss, der 

zum Siege der schlauesten und stärksten führt. 

Wir haben also zu erwarten, dass wir in die­

ser mittelalterlichen Tyrannis die griechische wie­

derfinden werden, dass jedoch schon das Bewusst­

sein des Volks erwacht sei, und die Tyrannen, um 

sich zu erhalten, sich immer mehr auf das Volk 

stützen müssen. Diese Voraussetzung findet sich voll­

kommen bestätigt durch Machiavellis Werk. Darin ist 

beinah alles der Aristotelischen Politik entnommen, 

und es lässt sich leicht beweisen, dass die uns als 

aristotelisch bekannten Lehrsätze und Principien 

sich in dem Werk des italiänischen Politikers wie­

derfinden. 

Einen wichtigen Unterschied zwischen Ari­

stoteles und Machiavelli müssen wir jedoch her­

vorheben. Während wir nämlich bei Aristoteles 

eine bis in die feinsten Einzelheiten gehende Glie­

derung des Stoffes bemerkt haben, vermissen wir 

eine solche bei Machiavelli: es folgen bei ihm die 

Capitel, wie Blätter eines Tagebuchs, ohne inneren 

Zusammenhang. Wir müssen daher, wenn wir die 

Aristotelischen Elemente im „Principe" nachweisen 

wollen, den Stoff nach aristotelischen Gesichtspunk­

ten eintheilen. Nach der Feststellung des sittlichen 

Urtheils beider Politiker über die Tyrannis soll 

zuerst das nach Aristoteles wichtigste Mittel zur 

Erhal tung der Staaten, die Einhal tung der golde-

. nen Mitte besprochen werden, und hierauf die 
8* 
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Untersuchung dieser Frage erforderlich, erstens 

weil R a n k e den Aristoteles als einzige Quelle für 

Machiavelli anführt, während wir eine directe Be­

nutzung nicht für erwiesen halten können, und 

zweitens weil er Unterschiede zwischen ihren poli­

tischen Auffassungen zu Ungunsten des Machia­

velli hervorhebt, die bei genauerer Interpretation 

völlig verschwinden. In der folgenden Darstellung 

werden wir auf diese beiden Fragen genauer ein­

gehen. I. Sittliches Urtheil über die Tyrannis. 

Während R a n k e (S. 199) die „vornehmste 

E igen tüml ichke i t ' 1 des Machiavelli darin setzt, 

dass er voll V e r a c h t u n g und H a s s gegen die 

Menschen sei und demnach j e d e s M i t t e l der 

Herrschaft, das Erfolg hat, lobe, und keine Rück­

sicht auf die Guten, sondern nur Rücksicht auf 

die allgemeine Habsucht empfehle, wogegen Ari­

stoteles den Tyrannen „nur halbbös und keines­

wegs bös" haben wolle und vor ..Verunehrung der 

Guten" warne: so müssen wir versuchen zu zeigen, 

dass das sittliche Urtheil über die Tyrannis bei 

Machiavelli und Aristoteles dasselbe is t 1 ) . Sowohl 

der Grieche als auch der Italiäner wissen sehr gut, 

welche Massregeln zur Erhal tung der Tyrannis 

dienen, aber beiden ist diese Verfassung eine sitt-

1) Vergleiche auch den oben cit ierten Vor t rag T r a n -
d e l e n b u r g ' s p. 42, wo deutlich gezeigt wird, dass Machia­
velli die Tyrann is nicht für sittlich hielt. 
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lieh verwerfliche. Es ist über Machiavelli in die­

ser Hinsicht nur zu sehr eine falsche Ansicht ver­

breitet — er sagt uns aber selbst, dass die tyran­

nischen Massregcln zwar zu Macht verhelfen, aber 

nicht zu R u h m ' ) . Interpretieren wir die unten 

citirte Stelle genauer, so besagt sie, dass Ruhm 

(gloria) mit der gegen die Sittlichkeit verstossen-

den Politik nicht verbunden sei, da solche Politik 

ohne Tugend (virtü), ohne Treue (fedej, ohne Mit­

leid (pietä), ohne Religion verfahre. Wenn Machia­

velli also den Ruhm an die sittlichen und religiö­

sen Eigenschaften bindet, so hat er einen sittlichen 

Standpunkt, der über der Tyrannis steht, deutlich 

hervorgehoben, wenn er auch wegen der Adresse, 

an welche sein „Principe" gerichtet war, nicht 

deutlicher zu sprechen für gut finden konnte. An­

dererseits sagt Aristoteles an der unten citirten 

Stelle ebenso, dass bei solcher tyrannischen Politik 

an moralischer Schlechtigkeit und Verderbtheit 

(|j.o)(ÖYjpia) nichts fehle. Er zeigt aber ebenso den 

N u t z e n solcher Politik zur Erhal tung der M a c h t 

im Contrast mit der Sittlichkeit. 

1) Cap. VI I I p. 46, non si puö chiamare ancora v i r t ü 
ammazare Ii suoi cittadini, t radir gli amici, essere sonza f e d e , 
senza p i e t a senza r e l i g i o n e : I i quali modi possono f'are 
acquistare imperio, ma non g l o r i a . Cr'. Aristotel. Polit. 
1314 a 13 -rm-a y.cil ~a -'Awjza lopctvvixa piv xai awcrjpia 
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II. Goldene Mitte. 

D i e g o l d e n e M i t t e zu wahren, ist ein 

Hauptrettungsmittel der Tyrannis 1 ) . Der Fürst soll 

nämlich einerseits gewaltsame Maassregeln, wie 

die Waffenentziehung 2), meiden, andererseits aber 

eine richtige Verthcilung von E h r e und G e w i n n , 

wonach ja alle streben 3 ) , unter die Armen und 

Reichen bewirken. In der Neuzeit wie im Alter­

thum ist ja kein Gegensatz so wichtig in politi­

scher Beziehung, als der zwischen Armen und 

Reichen. Die Armuth ist eine sanftere Form der 

Sklaverei, die wohl noch sehr lange dauern wird. 

Wenn nun R a n k e Machiavelli's Hass und Ver­

achtung gegen die Menschen hervorhebt und aus­

ruft „wie ist es möglich, dass ein Mensch, der die 

Freiheit kennt und liebt, etwas so Entsetzliches 

schreibe", so müssen wir dagegen die Stellen her­

vorheben, die uns deutlich zeigen, dass Machia­

velli ein Freund der Armen oder des Volkes war; 

und es ist dies nicht etwa nur eine persönliche 

Neigung von ihm, sondern die nothwendige Con-

sequenz der Politik für denjenigen Staatenzustand, 

1) II Principe CXXI cf. Aristot. Polit. 1308 a 34. 
2) XX. 111. cf. Aristot. Polit. 1311 a 13, 1315 a 38. 

Plat . Staat 569 B. 
3) XXV, 132 si vede gli uomini, nelle cose che Ii con-

dueono a l f i n e q u ä l e c i a s c u n o h a i n n a n z i cioe g l o r i a 
e r i c c h e z z e , procedervi var iamente . Cf. Arist. Polit. 1302 
a 32 Rhetor . 1362 b 17—20 beinahe wörtl iche Uebereinst im-
mung. 
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den er voraussetzt, für eine Tyrannis in Mitten 

von anderen ihr ähnlich regierten Staaten. Da 

Aristoteles noch eine bleibende Verschiedenheit 

der neben einander existirenden Verfassungen vor­

aussetzte und nicht einsah, dass im Allgemeinen 

die auf Sklaverei beruhenden Staaten in die Ty­

rannis ausarten müssen, so genügte es i hm, zu for­

dern, dass Volk und Reiche immer möglichst gleich 

berücksichtigt würden. Aristoteles verlangte dess­

halb, selbst in Oligarchien das Volk zu beschützen, 

und dem Tyrannen rieth er, die Reichen oder das 

Volk zu bevorzugen, je nachdem jene, oder dieses 

mehr Macht hät ten 1 ) . 

Machiavelli vertritt zwar auch diese Aristo­

telische Massregel, indem er sagt: ..ein weiser Fürst 

muss auf Mittel sinnen, dass seine Unterthanen 

immer und unter allen Umständen seiner Herr­

schaft bedürfen" 2 ) , was ja besonders durch den Ge­

gensatz der beiden politischen Parteien vermittelt 

wird — aber er betont dennoch mit grösserem 

Nachdruck den von Aristoteles nachgewiesenen 

demokratischen Charakter der Tyrannis und ver­

langt, dass ein Fürst immer nur das Volk begün­

stige und die Reichen demüthige und schwäche. 

Er wird gar nicht müde, immer neue Gründe da­

für vorzubringen. Der Fürst ist immer Neben-

1) Arist, Polit. 1315 a 32. 

2) IX 55, cf. Arist. Polit. 1315 a 34. 
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huhler der Angesehenen, und sein Interesse ver­

langt es, dass er sie ihrer Macht b e r a u b e „ A u s ­

serdem kann er nicht, ohne Andern Unrecht zu 

thun, die Forderungen der Reichen befriedigen — 

aber wohl die des Volkes: weil die Volkswünsche 

s i t t l i c h e r sind als die der Reichen, indem diese 

u n t e r d r ü c k e n wollen, das Volk aber nur n i c h t 

u n t e r d r ü c k t z u s e i n v e r l a n g t ' - ) . Wenn der 

Fürst Feind der Armen ist, kann er sich nicht gut 

vor ihnen sichern, da ihrer Viele sind; der Grossen 

aber sind stets Wenige und leicht zu bewachen. 

Das Schlimmste, was ihm das Volk anthun kann, 

ist, dass es ihn verlässt, aber die Mächtigen, wenn 

sie ihm feindlich sind, werden ihn nicht nur vor­

lassen, sondern auch angreifen. Ferner ist ein 

Fürst gezwungen, stets mit demselben Volk zu 

leben, während er sehr gut nach Beliehen Mäch­

tige erheben und stürzen, ihnen Ansehen nehmen 

und geben kann. (Cap. IX p. 52.) 

Deswegen soll ein Fürst, wenn er durch die 

Gunst des Volkes die Herrschaft erlangt hat, das 

Volk sich gewogen erhalten, was ihm nicht schwer 

fallen wird, da das Volk weiter nichts fordert, 

1) I I , 14 cf. Arist, 1311 a 16 wird von der Tyrannis 
gesag t , dass sie es mit der D e m o k r a t i e gemeinsam ha t 
„TÖ -oXejxsiv TOI? •j'vwpt'p.oi? xat ötaciOsipstv Xa'ilpa xai «avspäi? 
xat csoyaSEUciv OK dvTiTsyvooc xat - p ö ; TTJV äpyrjV su.-o8wjv. 

2) IX, 52: q u e l l o d e l p o p o l o e p i ü o n e s t o fine 
che qnel de ' grandi , volendo questi opprimerc, e quello non 
esser oppresso. 
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als dass es nicht bedrückt werde; wer aber gegen 

das Volk durch die Vornehmen Fürst geworden 

ist , soll vor allem darauf bedacht sein, sich das 

Volk zu gewinnen, indem er es unter seinen 

Schutz nimmt. Dann 1 ) wird das Volk den Fürsten 

sogar noch mehr lieben, als wenn er durch Volks­

gunst zur Herrschaft erhoben wäre , denn die 

Menschen pflegen ihren Wohlthätern dankbarer zu 

sein, wenn ihnen die Wohl tha t unerwartet kommt. 

Wie man sieht, ist Machiavelli also nicht, wie R a n k e 

meint, so voller Hass und Verachtung der Men­

schen, dass er nicht mehr an D a n k b a r k e i t ge­

gen W o h l t h ä t e r glaubte, und es nicht mehr 

für werthvoll hielte, sich Freundschaft zu erwer­

ben, obwohl er allerdings nicht bei den Reichen, 

sondern bei den Armen die Freunde zu suchen 

empfiehlt. Wenn ein Fürst, sagt Machiavelli, das 

Volk nicht zu seinem Freunde ha t , dann hat er 

in schlimmen Zeiten keine Ret tung -). 

Die Macht der Vornehmen kann einem Für­

sten immer gefährlich werden, aber ganz beson­

ders da, wo Einer sehr mächtig wi rd 3 ) , sei er 

1) IX, 53 E perche gli uomini quando hanno bene da 
Chi credono aver m a l e , s i o b b l i g a n o p i ü a l b e n e f i c a -
t o r e l o r o ; diventa i l popolo suddito piü suo benivolo, che 
se si füsse condotto al prineipato per Ii supi favori. 

2) IX, 54. Conchiuderö solo, che ad un principe e 
n e c e s s a r i o a v e r e i l p o p o l o a m i c o : al t r imente non h a 
nelle avvers i ta rimedio. 

3) 111,21 chi e cagione che u n o d i v e n t i p o t e n t e , 
rovina; cf. Arist . 1315 a 9: xotv/j oe cpoXaxrj irdarj? u.ovap-
yia.i TÖ [ i T j O s v a u o t s i v e v a u-s- jav . 

Goldene Mi l l e . 123 

Privatmann oder benachbarter Fürs t , deswegen 

muss man immer aul der Hut sein gegen solche auf­

strebende Männer, und wenn ein mächtiger Nachbar 

einen schwächeren vernichten will, muss man dem 

schwächeren helfen, da derjenige, der einem schon 

Mächtigen hilft, seine Macht noch zu vergrössern, 

in die schlimme Lage kommt, von seiner Gnade 

abzuhängen. (XXI , 121.) 

Da Gesetze, wenn sie sich bewährt haben, 

nothwendig frei von Extremität sind, die immer 

schädlich wirkt, so können wir unter die Maxime 

der goldenen Mitte auch den Ra th Machiavelii's 

stellen, dass man jede Aendcrung des Bestehenden 

sorgfältig und ängstlich vermeide. Die Sitten und 

Gesetze, die für althergebracht gelten, haben eben, 

weil sie althergebracht sind, ihren WTerth bewiesen, 

und jede Aenderung zieht leicht eine andere nach 

sich 1). 

Erbliche Fürsten 2) haben es hierbei leichter, 

weil es für sie genügt, nur die Ordnungen ihrer 

Vorfahren nicht zu übertreten, während solche 

Fürsten, an deren Namen das Volk noch nicht 

gewohnt ist, auch noch keine Autorität von ge­

wohntem Recht vorfinden. 

1) I I , 9 sempre una mutazione lascia lo addentel lato 
per la edifieazione dell' altra. Cf. Aristot. Polit . 1303 a 21, 
1307 b 32. 

2) II, 8 basta solo n o n t r a p a s s a r l ' o r d i n e dei suoi 
antenat i . Cf. Aristot. 1313 a 2, wo als "Ursache des Unter­
gangs der Monarchien angeführt w i rd : „orav stvat xopioi 
TcXetovwv d£t5>at xat r c a p ä TÖV VOJXOV". 
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III. Hass und Yerachtnng. 

Zu den gefährlichsten [) Dingen für einen 

Fürsten gehört Hass und Verachtung seitens der 

Unterthanen. 

Wer nicht gehasst wird, der hat keine Ver­

schwörungen zu befürchten, denn die Verschwörer 

rechnen immer darauf, dass sie das Volk durch den 

Ausgang ihrer Verschwörung befriedigen werden, 

sonst würden sie dieselbe nicht wagen, da die Ver­

schwörungen immer für die Th eilnehmenden sehr ge­

fährlich sind. Freilich erweckt den Hass jegliches 

Unrecht, aber besonders muss ein Fürst sich hüten, 

sich am B e s i t z 2 ) oder an den W e i b e r n seiner 

1) XVI, 85 E in t ra tu t te le cose da che un principe 
si debbe guardare , e l 'esser c o n t e n n e n d o e o d i o s o ; XIX, 
95 und 96 cf. Aristot. Polit . 1312 b 18. 

2) XVII , 88 puö molto bene s tare insieme esser t e m u t o 
e n o n o d i a t o : i l che farä sempre che s 'as tenga dalla r o b b a 
de ' suoi cittadini e de ' suoi sudditi, e dalle donne loro. 
ma sopratut to astenerei dalla r o b b a d'altri, perche gli uo-
mini dimenticano piii presto la morte del padre che la per-
dita del patr imonio. X I X 95 qualunque volta alla univers i tä 
degli uomini non s i toglie ne r o b b a ne o n o r e , vivono con-
tenti . Cf. Aristot. Polit. 1314 b 24, 1315 a 18, 1311 b 7 und 
oben S. 21, 33; ebenso wie Hass und Verachtung, kommen auch 
Besitz und "Weiber der Bürger stets bei Aristoteles sowohl 
als auch bei Machiavelli gepaa r t vor, obgleich eine solche Zu­
sammens te l lung ke ineswegs selbstverständlich ist. Man ver­
gleiche die citirten Stellen, und wird beinahe wört l iche Ueber-
e ins t immung f i n d e n , während R a n k e gerade darin einen 
Unterschied zwischen Machiavelli und Aristoteles sehen will, 
dass e rs te rer mehr Gewicht lege auf die Achtung des B e ­
sitzes, als der Eh re . 

Hass und Verachtung. 1 2 5 

Unterthanen zu vergreifen. Machiavelli betont es, 

dass ein Fürs t den Besitz seiner Unterthanen 

achte; denn die Menschen vergessen leichter den 

Tod des Vaters, als den Verlust des Vatergutos. 

Die meisten loben ruhig, wenn man ihnen 

weder das Vermögen, noch die Ehre raubt. 

Beleidigung einzelner Personen kann die 

schlimmsten Folgen nach sich ziehen, besonders 

wenn der Geschädigte sich aus seinem eigenen 

Leben nichts macht ; aber diese Fälle sind selten : ) . 

Grausamkeit erzeugt Hass, und desswegen muss 

ein Fürst zwecklose Grausamkeit vermeiden und 

für milde ge l t en 2 ) : aber da wo es sich um Kriegs-

disciplin, oder Ordnung und Ruhe in seinem Fürston­

thum handelt, soll er selbst den Ruf der Grausam­

keit nicht meiden : !). Auch ist es empfchlenswerth, 

1) XIX, 106 Dove e da notare , che qneste simili mort i 
le quali segui tano per deliberazione di un animo deliberato 
e ostinato, n o n s i p o s s o n o d a ' p r i n e i p i e v i t a r e , perche 
ciascuno c h e n o n s i c u r i d i m o r i r e l o puö fare; m a deve 
bene i l principe t emerne meno, perche le s o n o r a r i s s i m e . 
Cf. Aristot. 1315 a 25: xcüv 8'iTctyeipouvxtov ercl XTJV XOÜ acop.axoj 
8tacpS)opäv ouxot cpoßepcuxaxot . . . . ooot p.7) u p o a i p o u v -
t a i TcsptJrots tot lot i xö £7jv S t a t p ö s t p a v x s ? . . . . 1312 a 30: 
oü p.7jv d)X IkdyiaxQi "ye x ö v d p i t t u . 6 v sfoiv ol oia xauxrjv 
XTJV ahiav oppiövxe?- urcoxsraöai ydp 8st xö x o u o <u & 9j v a i 
p.7j6ev cppovTt'Csiv. 

2) XVII , 86 ciascuno principe deve desiderar d'esser 
tenuto pietoso e non crudele. Ct. Aristot. 1314 b 19. 

3) XVII , 86 Deve per tan to un principe non si curar 
dell' infamia di crudele, per t euere i sudditi suoi u n i t i ed 
in f e d e . Cf. Aristot. 1314 a 35 wo als ein Mittel der Erha l ­
t ung der Tyrannis genannt wird, sie königlicher, d. h. milder 
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die Belohnungen und Auszeichnungen selbst aus­

z u t e i l e n , die Strafen aber durch Andere 1 ) . 

Um die Verachtung zu vermeiden, muss ein 

Fürst kriegstüchtig sein, weil dies die einzige Kunst 

ist, die von einem Herrscher verlangt wird, und 

die von so grosser Macht ist, dass sie nicht nur 

die Fürsten in ihrer Stellung erhält, sondern auch 

Privatleute Fürsten werden lässt. Ohne Kriegs­

tüchtigkeit kann ein Fürst von seinen Unterthanen 

nicht geachtet werden und sich auf sie nicht ver­

lassen 2 ) . 

zu macheu, mi t der E inschränkung jedoch §v cpuXdxxovxa 

fioviv, xrjv ouvajuv, S~(u; ap'/Tl W p-ovov ßouXouivujv dXXd 

xal «J-Tj ßouXouivtuv. 

1) X I X , 99 D i che s i puö t r a r r e un altro notabile, che 
I i prineipi debbono l e cose d i c a r i c o m e t t e r s o p r a d ' a l t r i . 
e le cose di g r a z i a a se m e d e s i m i . Cf. Aristot. Polit. 
1 3 1 5 a 6 xal xd ; [xsv xotauxa; x iu-d? d i r o v i j x s i v a ü x o v , 
xdg ok x o X d o s i ? oi' e x s p u j v . 

2) X I V , 76 quella e s o l a a r t e che s i aspe t ta a chi 
comanda; ed e di t an ta vi r tü che non solo mant iene quelli 
che son na t i prineipi ma molte volte fa gli uomini di pr ivata 
fortuna salire a quel grado perche in t ra le al tre cagioni 
di male che t ' a r reca l 'essere disarmato, t i fa c o n t e n n e n d o : 
la quäle e una di quelle infamie, delle quali il principe si debbe 
guardare , — u n p r i n c i p e c h e d e l l a m i l i z i a n o n s ' i n -
t ' e n d e , oltre all' a l t re infelicitä, non puö essere s t i m a t o 
da' suoi soldati, ne fidarsi di loro. Cf. 1 3 1 4 b 20 öYt 
<paiveoS)ai . . . ostxvöv . . . xouxou jiivxoi xuyydvsiv ou pa'öiov 

övxa e ü x a x a t p p ö v Y j T O v , otö ostxd'v JATJ XÜ>V d'XXwv d p s x w v 

£7ri[ isXeiav irot7JTai, dXXd xrj? TCOXS|J.IX9JC, xal §ö£av 
iixTtoistv Ttepi auxoü xoiauxTjv. 

H a s s und V e r a c h t u n g . 127 

Sowohl Hass als auch Verachtung kann ver­

anlasst werden durch die Verschwendung des 

Fürsten, weil einerseits das Volk wegen des Druckes 

der Steuern den Fürsten hassen wird ' ) , andererseits, 

wenn er arm geworden ist, die Reichen ihn ver­

achten. 

S p a r s a m k e i t ist desswegen eine grosse 

Tugend des Fürsten, selbst wenn er sich dadurch 

der Unannehmlichkeit aussetzen sollte, für geizig 

gehalten zu werden. Mit der Zeit wird man ihn 

für immer freigebiger halten, wenn man sieht, dass 

ihm infolge seiner Sparsamkeit seine Einkünfte 

genügen, und er sich gegen seine Feinde v e r t e i ­

digen und Unternehmungen ausführen kann, ohne 

das Volk zu belasten, denn er ist ja dadurch frei­

gebig gegen alle, denen er nichts nimmt, und deren 

giebt es viele, geizig aber nur gegen die Wenigen, 

denen er etwas geben könnte. Freigebigkeit ver­

zehrt immer sich selbst, denn indem man diese 

gefährliche Tugend ausübt, verliert man die Mög­

lichkeit, sie auszuüben, und wird entweder arm und 

verachtet, oder, um die A r m u t zu fliehen, habsüch­

tig und gehasst . 2 ) 

Ausser Hass und Verachtung ist auch der 

N e i d eine Veranlassung zu Gefahren für einen, 

der zu fürstlicher Macht kommt; denn alle die 

1) X V I , 82 cf. Aristot. Polit. 1 3 1 4 b 1 . 
2) X V I , 85 cf. Aristot. Polit . 1 3 1 3 b 19 , 1 3 1 4 b 2 . 
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weniger Machtigen beneiden ihn und sind daher 

immer bereit, ihn zu stürzen, wenn ihnen Gelegen­

heit hierzu geboten wird ' ) . 

IV. Schmeichler und Söldner. 

Gefährlich aber sind dem Fürsten besonders 

die Schmeichler, und von diesen sind die Höfe 

vol l 2 ) : auch ist es schwer sich gegen sie zu ver-

theidigen, weil ein Jeder sich in seinen eigenen 

Sachen gefällt, und weil man Gefahr läuft, wenn 

man die Lobpreisungen abwehrt, verachtet zu wer­

den. Gegen die Schmeichelei ist das beste Mittel, 

die Menschen zu überzeugen, dass sie die Wahr ­

heit reden dürfen, aber freilich darf der Fürst 

dies nicht einem Jeden erlauben, sondern nur dem­

jenigen, welchen er um Rath fragt 3 ). 

Ebenso wie Aristoteles warnt auch Machia­

velli vor der Gefahr der S ö l d n e r . Diese sind 

immer nutzlos und schädlich 4 ) . 

V. Persönliche Eigenschaften des Fürsten. 

Wie nun in den bisher hervorgehobenen Punk­

ten Machiavelli mit Aristoteles übereinstimmt, so 

1) I I I , 14 ct. 1304 a 33. 
2) X X I I I , 125 cf. Aristot. Pol. 1314 a 2. 
3) X X I I I das ganze Capitel über diesen Gegenstand, 

cf. oben S. 96. 

4) X I I , 63 cf. Arist. 1306 a 2 cf. Arist. 1306 a 21 

1307 a 2. 

P e r s ö n l i c h e E i g e n s c h a f t e n d e s F ü r s t e n . 1 2 9 

auch in besonders auffallender Weise in dem Ur­

theil über die natürliche Begabung, die ein Fürs t 

haben muss, um den Staat gut zu beherrschen. 

Keine Vorschriften, keine Gesetze, keine Regeln 

können die natürliche Einsicht und Voraussicht 

ersetzen, die einem Staatsmann stets unentbehrlich 

sind. Der kluge Fürs t soll nieht nur auf die Ge­

genwart , sondern immer auch auf die Zukunft 

Rücksicht nehmen ]) und den künftigen Uebeln 

fortwährend vorbeugen, denn wenn man sie vor­

aussieht, lässt sich leicht Ra th verschaffen, wenn 

sie aber erst so gross geworden sind, dass sie J e ­

dermann bemerkt, dann ist guter Ra th theuer. 

Das zukünftige und beginnende Uebel mit klarem 

Blick zu erkennen, ist nur dem Einsichtigen ge­

geben. Diese persönliche Tüchtigkeit gilt ihm als 

1) I I I , 15. (i prineipi savi) non solamente hanno aver 
r iguardo alli scandoli present i , ma alli futuri, ed a quelli con 
ogni industr ia r i p a r a r e ; perche prevedendosi discosto, fa-
ci lmente vi s i puö r imedia re ; ma aspet tando che t i s 'appres-
sino, la medicina non e piü a t empo , perche la malat t ia e 
divenuta incurabile. Conoscendo d i s c o s t o (il c h e n o n 
e d a t o s e n o n a u n p r u d e n t e ) i m a l i c h e n a s c o n o i n 
q u e l l o , (nel Stato) s i guariscon pres to ; ma quando, per non 
gli aver conosciuti si lascino crescere in modo che ognuno 
Ii conosce, non vi e piü rimedio. Diese breite Ausführung 
bei Machiavelli ist zwar dem bekannten Verse aus Ovid (Rem. 
amor. 91) ent lehnt (prineipiis obsta! sero medicina paratur , 
cum mala per longas convaluere moras) — sie fusst aber auf 
dem kurz formulirten poli t ischen Princip bei Arist . Pol . 
1308 a 34 tb sv dpxTi T'vop-£vov x a x ö v -fväivat oü T O Ü - u -
jöv-o; äkkä ÄOMUXOÖ ävöpck. cf. Mach. X I I I , 74. 

9 
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ein Haupterfordern iss für einen Fürsten ' ) , und er 

räth deshalb auch, um treue Unterthanen zu ge­

winnen, überall die persönliche Tüchtigkeit An­

derer zu ehren und zu belohnen, wobei er also an 

den Tag legt, dass er nicht, wie H a n k e glaubt, 

bloss Hass und Verachtung gegen die Menschen 

fühlt, sondern die wirklichen Verdienste erkennt 

und anerkennt, wenn er auch als kluger Staats­

mann diese Aristotelische Maxime noch durch die 

Bedingung limitirt, dass die Auszuzeichnenden sich 

dem Fürsten in Allem anschliessen 2). 

Unter allen Bundesgenossen, die ein Fürst 

haben kann, ist G o t t einer der wichtigsten, und 

deswegen sind die geistlichen Fürsten in einer 

sehr bevorzugten Lage : sie haben ein Fürsten­

thum und vertheidigen es nicht, haben Untertha­

nen und regieren nicht; und doch wird ihnen das 

Fürs tenthum nicht genommen, die Unterthanen 

denken nicht daran, sich ihrem Fürsten zu ent­

fremden 3 ) , und können es gar nicht. Aber auch 

weltliche Fürsten sollen nacli Möglichkeit Gott 

zum Bundesgenossen haben. (Vergl. oben S. 94 

aujjijjia^ous xous ösooj.) Ein Fürs t braucht nicht 

immer alle guten Eigenschaften wirklich zu ha-

1) VI, '28 si t rova piü o meno difficultä a mantener l i 
secondo che piü o meno v i r t u o s o e colui che gli acquista. 
Cf: Arist. 1315 b 5. 

2) IX, 53: Cf. Arist. 1315 a 4. 

3) XI , 59, 
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ben, aber es ist sein- wächtig, dass er sie zu haben 

scheine'). Vor Allem ist die Religion einem Für­

sien unentbehrlich, weil die Menschen im Allge­

meinen nach dem Augenschein urtheilen, und die 

Frömmigkeit am meisten auffällt. 

Verhältniss des Machiavelli zu Aristoteles. 
Nicht nur in allen den bisher erörterten Einzel­

heiten, sondern auch in der ganzen Art der Be­

handlung des Gegenstandes folgt Machiavelli dem 

Aristoteles. Ueberau nämlich stellt er zuerst seine 

Behauptungen auf und illustrirt sie alsdann mit 

vielen Beispielen aus der Geschichte des Alter­

thums und des Mittelalters. Ueberau weiss er die 

Aristotelische Theorie zu erweitern und zu ergänzen, 

so dass sein Werk nicht nur die Beobachtungen 

des Aristoteles wiederholt, sondern sie auch be­

sonders auf den modernen Staatenzustand, den er 

vor Augen hatte, anwendet, Da nämlich nicht 

mehr, wie zu Aristoteles Zeiten, Oligarchien und 

Demokratien neben den Monarchien, sondern nur 

Fürstenthümer die Hauptrolle spielten, so musste 

er besonders diesen Verhältnissen seine Aufmerk-

1) XVII I , 93 A un principe, adunque, non 6 necessario 
avere tu t te le soprascri t te qual i ta : ina e ben necessario p a r e r 
d'averle. Cf. Aristot. 1314 a 40 5'dXXa TOC IJLSv - o i s i v 
xa os S o x s i v 6 : : o x p t v ö f J . s v o v -öv ßaotXixov xaXäk 1314 b 38 
sx i 3s Ta Ttpos rtsob; ' ? a t ' v s s ö a i äsl srcouoöCovTa otatps" 

pOVTÜK . . . 



132 V e r h ä l t n i s s d e s M a c h i a v e l l i z u A r i s t o t e l e s . 

samkeit zuwenden. Dadurch kommt er zu Be­

trachtungen, die über den Gesichtskreis von Aris­

toteles hinausgehen. Aber, dankbarer als Aristo­

teles, bekennt er, dass er die Kenntniss der mensch­

lichen Handlungen nicht nur durch eine lange 

Erfahrung und Beobachtung der zeitgenössischen 

Vorgänge, sondern auch durch anhaltende Leetüre 

der A l t e n erreicht habe '). 

Trotz der überraschenden und an manchen Stel­

len wörtlichen Uebereinstimmung von Machiavellis 

„Principe" mit der Aristotelischen Politik dürfen wir 

R a n k e s Behauptung, Aristoteles sei die „Quelle" 

für Machiavelli gewesen nicht für bewiesen halten: 

es ist dies sogar wenig wahrscheinlich, da er sonst 

doch bei seiner Vorliebe für historische Beispiele 

wenigstens e i n s von denen, die sich bei Aristoteles 

finden, angeführt haben würde; denn dass er sie 

nicht, um dem Vorwurf des Pedant ismus zu ent­

gehen, wegliess, sieht man aus seinem Studium 

des Livius, und selbst im „Principe" benutzt Machia­

velli vorzüglich Beispiele aus dem Alterthum, so 

dass es gar nicht denkbar ist, dass ein Politiker, 

wie er, solche schlagende, überzeugende und merk­

würdige Beispiele, wie sie Aristoteles anzugeben 

weiss, auch nur einmal gelesen hätte, ohne sie in 

einem dem Inhal t nach verwandten Werke auszu-

1) In der Ein le i tung „la oognizione delle azioni degli 
uomini grandi , impara ta da me con una lunga esperienza 
delle oose moderne ed una continua lezione delle antiche. 
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beuten. Wir müssen dosshalb schliessen, dass der 

Stoff der Aristotelischen Politik schon vor Machia­

vellis Zeit eine Bearbeitung gefunden habe, und dass 

Machiavelli nicht direkt als Quelle, sondern aus zwei­

ter Hand den Aristoteles benutzt hat. Diese nächste 

Quelle aufzuspüren ist aber hier nicht unsere Auf­

gabe. Doch muss noch hinzugefügt werden, dass 

auch in den Discorsi über Livius sich keine Benut­

zung des Aristoteles bemerkbar macht, obgleich dort 

eine ebenso reichliche Veranlassung dazu geboten 

war. R a n k e übergeht aber diese nothwendig auf­

zuwerfende und nicht bei Seite zu schiebende Frage 

mit Stillschweigen. 

Um das Verhältniss Machiavelli's zu Aristo-

toteles vollständiger zu bestimmen, wollen wir 

auch einen Blick auf diejenigen Ausführungen im 

„Principe" werfen, die nicht auf die Aristotelische 

Politik zurückgeführt werden können, und die sich 

auf den besonderen Zustand Italiens in jener Zeit 

beziehen. Es ist nämlich einleuchtend, dass ein 

praktischer Politiker besonders die Bedürfnisse sei­

ner Zeit ins Auge fassen wird. Nun ist keine 

Verfassung so sehr allen andern entgegengesetzt, 

wie die Tyrannis; daher musste es, besonders in 

Italien, bei einem System von angrenzenden Für­

s t e n t ü m e r n immer leichter und häufiger zu Krie­

gen kommen, als da , wo freie Städte einander 

begrenzen. Deswegen hat Machiavelli sehr viel 

über die feindlichen Beziehungen der Staaten unter-
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einander gehandelt. Wir sehen bei ihm die ein­

fache aristotelische Behauptung, dass einem Staate 

auch „von Aussen" Verderben drohen kann, weit 

ausgesponnen in Betrachtungen über Söldner, Bun­

desgenossen, das Verhältniss von Soldaten und 

Bürgern, die Schädlichkeit der Neutralität, u. s. w. 

Es ist nicht die Aufgabe dieser Arbeit, diese Fra­

gen hier zu behandeln, und es genügt darauf hin­

zuweisen, dass Machiavelli zwar Vieles bringt 

was von Aristoteles nicht berührt worden ist, aber 

doch nichts, was mit der Aristotelischen Theorie 

in Widerspruch stände. Schon Plato hatte es 

klar eingesehen, dass der Tyrann Kriege zu er­

regen geneigt ist, und dass alle Staaten überhaupt 

von Natur mit einander im Kriege sind, insofern 

sie entgegengesetzte Interessen haben 1 ) ; Machiavelli 

aber hat dies mehr ins Einzelne verfolgt, so wie Ari­

stoteles seinerseits manches von Plato nur Berührte 

im Einzelnen ausgeführt hat. Ebenso verhält es 

sich mit den Auseinandersetzungen über die ver­

schiedenen Mittel, die Fürstenthümer zu erwerben 

und zu behalten, wobei Machiavelli auch einige 

neue Rathschläge den Fürsten zu ertheilen weiss. 

Dieses Neue jedoch bezieht sich nur auf einzelne 

Fälle, während alles Allgemeine im „Principe", wie 

wir aus der obigen Darstellung und den Citaten er­

sehen, allerdings auf Aristoteles zurückzuführen ist. 

1) Leg. 626 A zin o'fp^» ~daai; repö; rdaa? tot? KOXSI? 
del TcÖAep.ov dxrjpuxtov xaxd epuatv stvact. 
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Am Schlüsse dieser historischen Parallele 

angelangt, bleibt es uns nur übrig, die Resultate 

kurz zusammenzufassen und die allgemeinen Fol­

gerungen zu ziehen. Aristoteles ist demgemäss in 

der Theorie der Revolutionen, ebenso wie auf ande­

ren Gebieten, von Plato abhängig, aber er hat 

auf diesem politischen Gebiet besonders das grosse 

Verdienst, eine neue Disciplin mit der genauesten 

systematischen Eintheilung geschaffen zu haben. 

Jedoch bleibt er immer in der Voraussetzung des 

antiken Sklavenstaates befangen, und er hält es 

für möglich, dass alle Umwälzungen der Staaten 

sich immer innerhalb der sechs von ihm beschrie­

benen Verfassungen abspielen könnten 1 ) , ohne ein­

zusehen, dass das Princip der Sklaverei immer 

schliesslich zu einer einzigen Form, der Tyrannis 

führen muss, aus welcher sich dann die modernen 

Formen des Staatslebens entwickelt haben. 

Machiavelli aber hatte dies Uebergangssta-

dium vor Augen, sah die neuen Formen voraus 

und verlangte sie. In den von ihm beschriebenen 

Verfassungen finden wir nämlich schon den Keim 

nachgewiesen, der zur vollen E n t w i c k l u n g der 

modernen absoluten Monarchie führen musste. 

Dieser Keim erscheint in einem neuen Gefühl, das 

Machiavelli bei den Unterthanen bemerkt, und das 

1) Mau möchte daraus schliessen, dass die Politik 
kurz nach Phil ipps Tode und vor Alexanders E robe rungen 
herausgegeben worden ist. 
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den Griechen ganz fremd war. Es ist dies das 

Gefühl der t r e u e n H i n g e b u n g a n d e n M o ­

n a r c h e n , a u c h w e n n m a n s e i n e t w e g e n z u 

l e i d e n h a t 1 ) . Um diesen Unterschied zwischen 

Tyrannis und absoluter Monarchie zu würdigen, 

bedenke man, dass im Alterthum weder dem König, 

noch dem Tyrannen der E i d d e r T r e u e geschwo­

ren wurde, wie heute dem Monarchen. Dieser 

Treueid, ebenso wie auch der E i d d e s C o n s t i ­

t u t i o n e n en M o n a r c h e n , die Constitution zu 

wahren, ist dem Aristoteles gänzlich fremd, und 

er erwähnt ihn nirgends. Darin haben wir aber 

einen neuen nicht unwesentlichen Unterschied 

zwischen antikem und modernem Staat zu erkennen. 

Trotz seiner Abhängigkeit von der politischen 

Theorie des Aristoteles wird Machiavelli dennoch 

immer für denjenigen Forscher sehr wichtig sein, 

der den Uebergang vom antiken zum modernen 

Staat völlig verstehen und erklären will. Sein 

Werk „II Principe", muss für einen ebenso we­

sentlichen Beitrag zur Theorie der Staatsumwäl­

zungen gehalten werden, wie die aristotelische 

Politik und wie der platonische Staat. 

1) X, 58 dopo qualche giorno che gli animi sono raf-
t'reddi, sono digiä fatti i danni, son ricevuti i mali, e non v'ö 
piü r imedio: ed allora tanto piü si vengono ad unire col loro 
principe, parendo che esso abbia con loro ob b l i g o , essendo 
State loro arse le case e rovinate le possessioni per la difesa sua. 
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